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Studienordnung der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät  

für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Bachelor of Science  

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetztes 
(ThürHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Studiengang Geographie mit dem Ab-
schluss Bachelor of Science folgende Studienordnung. Die Chemisch-Geowissenschaftliche 
Fakultät hat am 3. März 2009 die Studienordnung beschlossen.  
Der Rektor hat die Studienordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3  Studiendauer 
§ 4  Studienbeginn 
§ 5  Ziel des Studiums 
§ 6  Aufbau des Studiums 
§ 7  Umfang und Inhalte des Studiums 
§ 8  Internationale Mobilität der Studierenden 
§ 9  Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10  Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 
§ 11  Berufsorientiertes Praktikum 
§ 12  Studienfachberatung 
§ 13 Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung 
§ 14  Gleichstellungsklausel 
§ 15  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im konsekutiven Stu-
diengang Geographie mit dem Abschluss Bachelor of Science (abgekürzt: "B. Sc.") an der 
Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Sie gilt 
im Zusammenhang mit der zugehörigen Prüfungsordnung (im Folgenden: BPO) in der je-
weils geltenden Fassung und dem vom Rat der Fakultät verabschiedeten Studienplan und 
Modulkatalog.  

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist die allgemeine oder fachgebunde-
ne Hochschulreife oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkann-
tes Zeugnis.  

(2) Ausreichende Kenntnisse in englischer Sprache werden vorausgesetzt. 

§ 3 

Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst einschließlich der Zeit für die Bachelor-Prüfung drei Jahre. 
Die Universität stellt sicher, dass das Studium in der vorgesehenen Regelstudienzeit absol-
viert werden kann. 
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(2) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit gemäß § 3 Abs. 4 BPO sechs Studienjahre.  

(3) Zum Abschluss des Studiums wird eine Bachelor-Arbeit angefertigt.  

§ 4 

Studienbeginn 

Das Bachelor-Studium beginnt im Wintersemester. 

§ 5 

Ziel des Studiums 

(1) Ziel des Bachelor-Studiums als erstem berufsqualifizierendem Abschluss auf dem Gebiet 
der Geographie ist es, die Studierenden auf die berufliche Tätigkeit vorzubereiten bzw. mit 
der fachwissenschaftlichen Grundausbildung die Basis für weitere Aus- oder Weiterbildungs-
abschnitte innerhalb oder außerhalb der Hochschule zu legen. 

(2) Die Studierenden erwerben Kenntnisse der fachlichen Systematik, Begrifflichkeit und 
grundlegender Inhalte der geographischen Teilgebiete (Geoinformatik, Humangeographie, 
Physische Geographie) sowie des fachlichen Integrationsbereichs. 

(3) Nach erfolgreichem Studienabschluss haben die Studierenden das für ein breites und 
sich ständig wandelndes Berufsfeld erforderliche grundlegende Fachwissen sowie fachliche 
und überfachliche Schlüsselqualifikationen erworben. Sie sind befähigt, sich fachwissen-
schaftliche Informationen eigenständig zu erschließen, zu strukturieren und anzueignen, das 
erworbene Wissen kritisch einzuordnen sowie erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten anzu-
wenden. Sie haben methodische und soziale Kompetenzen erworben, die es ihnen erlau-
ben, das Wissen flexibel anzuwenden und sind zur Teamarbeit befähigt. 

§ 6 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unterschied-
liche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, Gelände- 
und Feldarbeiten, selbstständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet eine 
Lern- und Prüfungseinheit, die mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. Ein 
Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann aber auch Inhalte mehrerer Se-
mester umfassen.  

(2) Das Studium gliedert sich in Module des geographischen Fachstudiums (insgesamt min-
destens 135 Leistungspunkte (LP)) und in Module des Kontextstudiums (insgesamt bis zu 25 
LP). Zudem ist ein berufsorientiertes Praktikum (8 LP) zu absolvieren. Mit der Bachelor-
Arbeit (12 LP) wird das Studium abgeschlossen. 

(3) Im Studium wird zwischen Pflicht- und Wahlpflichtmodulen unterschieden, um den Stu-
dierenden ab dem vierten Semester eine Schwerpunktbildung zu ermöglichen. In den ersten 
drei Semestern sind 16 Pflichtmodule im geographischen Fachstudium mit insgesamt 80 LP 
und zwei Pflichtmodule im Kontextstudium mit insgesamt 10 LP zu absolvieren. Im geogra-
phischen Fachstudium sind ab dem vierten Semester acht Wahlpflichtmodule mit insgesamt 
55 LP und im Kontextstudium drei Wahlpflichtmodule mit insgesamt 15 LP zu absolvieren. 
Höchstens die Hälfte der Leistungspunkte aus Wahlpflichtmodulen des Kontextstudiums 
kann durch Wahlpflichtmodule des geographischen Fachstudiums ersetzt werden.  

(4) Das geographische Fachstudium setzt sich aus den Teilgebieten Geoinformatik, Human-
geographie, Physische Geographie und dem Integrationsbereich zusammen. Jedes Teilge-
biet des geographischen Fachstudiums umfasst in den einzelnen Studienjahren Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule.  
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(5) Im Studium werden über die Studienjahre aufbauende Qualifikationen und Kompetenzen 
vermittelt.  
a) Im ersten Studienjahr werden unter dem Leitziel „qualifizieren“ folgende Kompetenzen 
entwickelt: 

• Ausgleich des Vorwissens und geographisches Grundwissen 
• Kontextwissen 
• Geographisches Denken und theoretisches Wissen 
• Technische Kompetenzen: Techniken und Methoden des wissenschaftlichen Arbei-

tens und der Präsentation einschließlich kartographischer Präsentation. 
b) Das Lernen in den Modulen des zweiten Studienjahres zielt unter dem Stichwort „analy-
sieren und transferieren“ auf: 

• Vertiefung des geographischen Grundwissens 
• Vertiefung der erworbenen technischen Kompetenzen 
• Erweiterung des fächerübergreifenden Kontextwissens 
• Konzeptionelle Kompetenz zur: Problemidentifikation, Strukturierung von Problem-

feldern, Erarbeitung einer Lösung durch Transfer, Anwendung von Theorien und 
Konzepten auf Einzelfälle, graphische und kartographische Präsentation von Ergeb-
nissen. 

c) Die Lernangebote des dritten Studienjahres vertiefen die erworbenen Kompetenzen und 
ergänzen sie unter dem Leitbegriff „konzipieren“ durch:  

• Vertiefung der erworbenen konzeptionellen Kompetenz für: eigenständige fallbezo-
gene Problemanalysen und -lösungen, empirische Datengewinnung und -
auswertung, Planung und Durchführung von Fallstudien, Projektplanung, Kleinpro-
jekte 

• Vertiefung der erworbenen sozialen Kompetenzen wie: Kooperations- und Teamfä-
higkeit, Perspektivenwechsel, Verantwortung, Fähigkeit zur Reflexion eigener wis-
senschaftlicher Arbeit. 

§ 7 

Umfang und Inhalte des Studiums 

(1) Das Studium umfasst eine Gesamtleistung von 180 Leistungspunkten (LP) nach dem 
European Credit Transfer System (ECTS). Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu er-
werben. Für die Vergabe eines Leistungspunktes wird entsprechend den Vorgaben im Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 25 – 30 Stunden angenommen.  

(2) Die Module des ersten Studienjahres dienen der Orientierung, dem Ausgleich von Vor-
kenntnissen sowie dem Erwerb von Grundkenntnissen und Fähigkeiten im Fach Geogra-
phie. Das erste Studienjahr umfasst Pflichtmodule im Umfang von 50 LP aus dem geogra-
phischen Fachstudium und von 10 LP aus dem Kontextstudium. Im geographischen Fach-
studium werden je zwei Pflichtmodule zu je 5 LP aus den Teilgebieten Geoinformatik, Hu-
mangeographie und Physische Geographie studiert. Aus dem fachlichen Integrationsbereich 
sind vier Pflichtmodule zu je 5 LP zu belegen. Das geographische Fachstudium des ersten 
Studienjahres gliedert sich wie folgt: 
• 10 LP aus dem Teilgebiet Geoinformatik (GEO 111 und GEO 112), 
• 10 LP aus dem Teilgebiet Humangeographie (GEO 121 und GEO 122), 
• 10 LP aus dem Teilgebiet Physische Geographie (GEO 131 und GEO 132) und  
• 20 LP aus dem Integrationsbereich (GEO 141, GEO 142, GEO 143, GEO 144). 
Das Kontextstudium umfasst zwei Pflichtmodule mit je 5 LP: 
• Erdgeschichte (GEO 161) 
• Wirtschafts- und Sozialgeschichte (GEO 171) 

(3) Im zweiten Studienjahr werden die Kenntnisse und Fähigkeiten in der Geographie und im 
Kontextstudium erweitert und vertieft. Es sind geographische Pflicht- und Wahlpflichtmodule 
im Umfang von 50 LP zu belegen. Als Pflichtmodule werden je zwei Module mit je 5 LP aus 
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den Teilgebieten Geoinformatik, Humangeographie und Physische Geographie belegt. Dar-
auf aufbauend sind drei Wahlpflichtmodule im Umfang von je 5 LP aus den geographischen 
Teilgebieten (Geoinformatik, Humangeographie, Physische Geographie) zu studieren, wobei 
die Wahlpflichtmodule aus mindestens zwei der genannten Teilgebiete stammen müssen. 
Dazu kommt ein Wahlpflichtmodul mit 5 LP aus dem Integrationsbereich. 
Das geographische Fachstudium des zweiten Studienjahres gliedert sich wie folgt: 
• 10 bis 20 LP aus dem Teilgebiet Geoinformatik (Pflicht: GEO 211 und GEO 212), 
• 10 bis 20 LP aus dem Teilgebiet Humangeographie (Pflicht: GEO 221 und GEO 222), 
• 10 bis 20 LP aus dem Teilgebiet Physische Geographie (Pflicht: GEO 231 und GEO 

232), 
• 5 LP aus dem Integrationsbereich (GEO 241, GEO 242 oder GEO 243). 
Im Kontextstudium sind zwei Wahlpflichtmodule mit je 5 LP aus den folgenden drei Kontext-
bereichen zu belegen:  
• GEO 26x: Kontextmodule aus naturwissenschaftlichen Nachbarfächern 
• GEO 27x: Kontextmodule aus sozialwissenschaftlichen Nachbarfächern 
• GEO 28x: Kontextmodule für den Erwerb weiterer Schlüsselqualifikationen 
   (z. B. moderne Fremdsprachen) 
Die zur Auswahl stehenden Wahlpflichtmodule des Kontextstudiums sind dem jeweils aktuel-
len Studienplan und Modulkatalog zu entnehmen.  

(4) Im dritten Studienjahr werden die erworbenen Fähigkeiten in Projekten angewendet. Aus 
dem geographischen Fachstudium sind insgesamt 35 LP zu erwerben. Dabei sind drei Wahl-
pflichtmodule zu je 10 LP aus mindestens zwei der vier Bereiche des geographischen Fach-
studiums zu absolvieren. Ergänzend wird ein bisher nicht absolviertes Wahlpflichtmodul aus 
dem Angebot des geographischen Fachstudiums des zweiten Studienjahres im Umfang von 
5 LP belegt. Dieses Modul darf bereits im zweiten Studienjahr abgeschlossen werden. Im 
Kontextstudium ist ein weiteres Wahlpflichtmodul mit 5 LP zu absolvieren. 

(5) Die Beschreibung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule ist dem Modulkatalog in der Anlage 
zum Studienplan zu entnehmen. Die Modulbeschreibungen informieren über den Modulver-
antwortlichen, die Voraussetzungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status eines 
Moduls, die Lern- und Arbeitsformen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden Leis-
tungspunkte, die Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungsleis-
tungen und deren Gewichtung. Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufig-
keit des Angebotes des Moduls sowie die Dauer. 

§ 8 

Internationale Mobilität der Studierenden 

(1) Die Fakultät fühlt sich der Förderung der internationalen Mobilität der Studierenden ver-
pflichtet. Dazu sollen mit ausgewählten Partneruniversitäten auch konkrete Lehrangebote 
entwickelt werden, die das geographische Fachstudium sinnvoll ergänzen.  

(2) Bei einem Auslandsaufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines 
ECTS Learning Agreement vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten und Studien- und 
Prüfungsleistungen. Für einen Auslandsaufenthalt eignet sich insbesondere der Teil des Stu-
diums in dem vorwiegend Wahlpflichtmodule zu belegen sind. 

§ 9 

Studien- und Prüfungsleistungen 

Art und Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen der Bachelor-Prüfung sind in der Prü-
fungsordnung geregelt. Die Prüfungsformen für die einzelnen Modulprüfungen und die Ge-
wichtung von Teilprüfungen sind den Modulbeschreibungen im Modulkatalog zu entnehmen, 
der dem Studienplan hinzugefügt ist. Der Modulverantwortliche bestimmt den Zeitpunkt der 
Prüfungen. Darüber hinaus kann er im Rahmen der Vorgaben der Prüfungsordnung (§ 9 
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BPO) den Umfang von Prüfungsleistungen festlegen. Die Termine für Prüfungen und weitere 
Festlegungen werden zu Beginn des Moduls bekannt gegeben.  

§ 10 

Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 

(1) Bei Modulen sind Zulassungsvoraussetzungen zu beachten. 

(2) Das berufsorientierte Praktikum kann erst nach erfolgreichem Abschluss der Modul-
prüfungen des zweiten Studienjahrs absolviert werden. 

(3) Für einzelne Wahlpflichtmodule kann die Teilnehmerzahl beschränkt werden, wenn die-
ses aus sachlichen Gründen, insbesondere aufgrund der räumlichen und apparativen Aus-
stattung geboten ist. 

§ 11 

Berufsorientiertes Praktikum 

(1) Das berufsorientierte Praktikum (§ 21 BPO) in fachnahen Institutionen (Universitäten, 
andere Forschungseinrichtungen, Behörden, Betriebe) ist in der Regel im dritten Studienjahr 
(vorlesungsfreie Zeit zwischen 5. und 6. Semester) zu absolvieren, kann aber bereits nach 
erfolgreichem Abschluss der Modulprüfungen des zweiten Studienjahres durchgeführt wer-
den. Es dient dazu, vor Eintritt in das Berufsleben oder weiterführende Bildungsabschnitte 
berufspraktische und damit auf ein angestrebtes Tätigkeitsfeld hin orientierende Erfahrungen 
zu sammeln. 

(2) Das berufsorientierte Praktikum hat bei Vollzeitbeschäftigung eine Dauer von mindestens 
5 Wochen. Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich das Praktikum entsprechend. 

(3) Die Durchführung des berufsorientierten Praktikums ist vor Beginn (i. d. R. vier Wochen 
vorher) beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen und durch diesen ge-
nehmigen zu lassen.  

(4) Über das absolvierte Praktikum ist ein Nachweis in Form eines Praktikumsberichtes dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses innerhalb eines Monats nach Beendigung des Prak-
tikums vorzulegen. Dieser Praktikumsbericht ist vom Praktikumgeber sachlich richtig zu 
zeichnen. Der Praktikumsbericht wird von einem Prüfer, der vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses benannt wird, gemäß BPO § 10 Abs. 3 bewertet. Über die Anerkennung 
stellt der Prüfer eine Bescheinigung aus.  

(5) Bereits vor Studienbeginn abgeleistete einschlägige berufliche Tätigkeiten oder ein ein-
schlägiges Praktikum können auf Antrag bei Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers 
bzw. der Praktikumstelle und eines Berichts über die Tätigkeit (Praktikumsbericht) anerkannt 
werden, wenn die Tätigkeit den Anforderungen an das Praktikum entspricht. 

(6) Ist das Praktikum bestanden, werden 8 Leistungspunkten vergeben.  

§ 12 

Studienfachberatung 

(1) Im Rahmen der Einführungstage findet eine erste Informationsveranstaltung zum Stu-
diengang, zu den Zielen, den Inhalten und dem Aufbau des Studiums statt. Alle die Prü-
fungs- und Studienordnung und den Studienplan betreffenden Dokumente können erworben 
werden und stehen auf der Homepage des Instituts zur Verfügung. 

(2) Für die individuelle Studienfachberatung stehen am Institut für Geographie Studienfach-
berater aus den jeweiligen Teilgebieten der Geographie (Geoinformatik, Humangeographie, 
Physische Geographie) zur Verfügung. Sie beraten in fachspezifischen Studienfragen die 
Studierenden so, dass diese ihr Studium zielgerichtet auf den Studienabschluss hin gestal-
ten und in der Regelstudienzeit beenden können.  
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(3) Die Studienfachberatung gehört darüber hinaus zu den Aufgaben aller Lehrenden. Die 
Studierenden können sich aus dem Lehrkörper des Studiengangs eine Person des besonde-
ren Vertrauens als Mentor wählen und sich unabhängig von der Teilnahme an Lehrveran-
staltungen von diesem während des Studiums beraten lassen. 

(4) Bei Fragen, die die Prüfungs- und Studienordnung betreffen, berät der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, sein Stellvertreter oder eine vom Prüfungsausschuss benannte Per-
son.  

(5) Für nicht fachspezifische Studienprobleme steht die Zentrale Studienberatung der Fried-
rich-Schiller-Universität zur Verfügung.  

§ 13 

Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung

(1) Die Fakultät fühlt sich einer laufenden Aktualisierung und Verbesserung des Lehrange-
bots verpflichtet. Der Prüfungsausschuss evaluiert gemäß § 7 Abs. 4 BPO in regelmäßigen 
Abständen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Faches und der beruflichen Anforde-
rungen den Studienplan und das Modulangebot.  

(2) Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsprojekt Lehrevaluation 
die Erfahrungen mit dem Bachelor-Studiengang insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz 
seitens der Studierenden und des Berufsfelds, die Studierbarkeit und Verkürzung der Stu-
dienzeiten sowie das Angebot an fachlichen und überfachlichen Qualifikationsmöglichkeiten 
evaluiert.  

§ 14 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen und in der männlichen Form. 

§ 15 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Prüfungsordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Bachelor of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena fol-
gende Prüfungsordnung für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Bachelor of 
Science. Die  Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät hat am 3. März 2009 die Prüfungs-
ordnung beschlossen. 
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am 9. März 2009 genehmigt. 
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I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck der Prüfung 

Die Bachelor-Prüfung führt zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der 
Geographie. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bachelor-Prüfung haben die Studierenden 
gezeigt, dass sie die für einen Übergang in die berufliche Praxis notwendigen Fachkenntnis-
se erworben haben, die fachlichen Zusammenhänge überblicken, wissenschaftliche Er-
kenntnisse anwenden und umsetzen können und somit auch die Basis für den Erwerb eines 
zweiten  
berufsqualifizierenden Abschlusses gelegt haben. 

§ 2 

Hochschulgrad 

Nach bestandener Bachelor-Prüfung verleiht die Friedrich-Schiller-Universität den Hoch-
schulgrad „Bachelor of Science" (abgekürzt: „B. Sc.").  

§ 3 

Regelstudienzeit 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Studienjahre, in denen insgesamt 180 Leistungspunkte 
(LP) zu erwerben sind. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für die Ver-
gabe eines Leistungspunktes wird entsprechend den Vorgaben im European Credit Transfer 
System (ECTS) eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 
25 – 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung für Studien- und Prüfungs-
leistungen darf pro Studienjahr einschließlich der vorlesungsfreien Zeit 1800 Stunden nicht 
überschreiten. 

(2) Lehrangebot und Studienplan werden so gestaltet, dass alle Lehrveranstaltungen, an denen 
die Studierenden teilzunehmen haben, in der Regelstudienzeit besucht werden können und 
auch das Praktikum absolviert sowie die Bachelor-Arbeit in der Regelstudienzeit angefertigt 
werden kann. 

(3) Folgende Zeiten werden nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn 
einem begründeten Antrag auf Beurlaubung stattgegeben worden ist: 
  - Zeiten des Mutterschutzes und der Gewährung von Elternzeit, 
  - Zeiten des Wehr- und Ersatzdienstes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende wegen längerer, durch ärztliches Attest  
    nachgewiesener schwerer Krankheit am Studium gehindert war, 
  - Zeiten eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgeschriebe-
nen 
    Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität tätig war. 
Genaueres regelt die Immatrikulationsordnung der Friedrich-Schiller-Universität. Anträge 
auf Beurlaubung sind an das Studentensekretariat zu richten.  

(4) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit sechs Studienjahre, um insbesondere Berufstätigen mit mindestens 20 
Stunden und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit besonderen 
familiären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. Voraussetzung 
für die Zulassung zum Teilzeitstudium ist eine bescheinigte Fachstudienberatung.  
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§ 4 

Gliederung des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unterschied-
liche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, Gelände- 
und Feldarbeiten, selbstständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet eine 
Lern- und Prüfungseinheit, das mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. Ein 
Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann aber auch Inhalte mehrerer Se-
mester umfassen.  

(2) Das Studium gliedert sich in Module des geographischen Fachstudiums, das die Teilge-
biete Geoinformatik, Humangeographie und Physische Geographie sowie einen geographi-
schen Integrationsbereich umfasst, und in Module des Kontextstudiums in benachbarten 
Wissenschaften, die die geographischen Inhalte ergänzen und in einen überfachlichen Zu-
sammenhang einzuordnen helfen. Zudem wird zwischen Pflicht- und Wahlpflichtmodulen 
unterschieden. 

(3) Das geographische Fachstudium umfasst 16 Pflichtmodule mit insgesamt 80 LP, 8 Wahl-
pflichtmodule mit insgesamt 55 LP. Zudem ist ein berufsorientiertes Praktikum mit 8 LP 
Pflicht. Mit der Bachelor-Arbeit im Umfang von 12 LP wird das Studium abgeschlossen.  

(4) Das Kontextstudium umfasst 2 Pflichtmodule mit insgesamt 10 LP und drei Wahlpflicht-
module mit insgesamt 15 LP. Höchstens die Hälfte der Leistungspunkte aus Wahlpflicht-
modulen des Kontextstudiums kann durch Module des geographischen Fachstudiums er-
setzt werden, die ab dem zweiten Studienjahr angeboten werden. 

(5) Der Studienordnung sind nähere Angaben zum Ziel des Studiums, zur Untergliederung 
des Studiums in Module sowie die den Modulen zugehörigen Leistungspunkten zu entneh-
men. 

§ 5 

Studienplan und Modulkatalog 

(1) Der Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät beschließt einen Studienplan und 
einen Modulkatalog mit Modulbeschreibungen. Der Studienplan und Modulkatalog sind je-
weils rechtzeitig zu Studienjahresbeginn zumindest elektronisch bekannt zu geben. 

(2) Die Modulbeschreibungen informieren über den Modulverantwortlichen, die Voraus-
setzungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status eines Moduls, die Lern- und Ar-
beitsformen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden Leistungspunkte, die Inhalte und 
Qualifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Gewichtung. 
Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des Angebotes des Moduls 
sowie die Dauer.  

§ 6 

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Erworbene Leistungspunkte in demselben Studiengang an einer Universität oder einer 
gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung anerkannt.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hoch-
schule im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von Kul-
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tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei einem Aus-
landsaufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines ECTS Learning 
Agreement vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleis-
tungen.  

(4) Einschlägige vor Studienbeginn abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten können auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss anerkannt werden. Näheres regelt § 21. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenom-
men. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen dem Prü-
fungsausschuss vorzulegen. 

§ 7 

Prüfungsausschuss 

(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus 
den Mitgliedern der Fakultät, die dem Institut für Geographie angehören, ein Prüfungsaus-
schuss gebildet. Ihm gehören vier Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer, zwei Vertreter 
der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und ein Studierender, der für diesen Studiengang 
eingeschrieben ist, an. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren Vertreter werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt i. d. R. drei Jahre, die des studentischen 
Mitgliedes i. d. R. ein Jahr.  

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
das für den Vorsitz gewählte Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Die Zahl der anwe-
senden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen Beschlussun-
fähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen und bei 
der zweiten Einladung hierauf ausdrücklich hingewiesen worden ist. Der Prüfungsausschuss 
fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. Das studentische 
Mitglied wirkt bei der Bewertung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen und 
der Bestellung von Prüfern und Beisitzern nicht mit.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Dazu 
gehört die Bestellung der Modulverantwortlichen, anderer Prüfer und Beisitzer gemäß § 8 
Abs. 1. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen.  

(4) Er überwacht das Qualitätsmanagement und berichtet an den Rat der Fakultät jährlich 
über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform 
der Studien- und Prüfungsordnung. Er evaluiert jährlich den Studienplan und passt ihn neu-
en Erfordernissen aus Wissenschaft und Berufspraxis an. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen und Einsicht in die Prüfungsakten zu nehmen. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und kann die Erledigung von 
Aufgaben dem Vorsitzenden übertragen. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
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§ 8 

Modulverantwortliche, Prüfende und Beisitzende 

(1) Als Modulverantwortliche oder Prüfer können nur solche Mitglieder und Angehörige der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena oder - in Ausnahmefällen - einer anderen Hochschule 
bestellt werden, die in dem betreffenden Studiengang als Hochschullehrer, Hochschuldozen-
ten, Oberassistenten, wissenschaftliche Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehr-
aufgaben, Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu selbstständiger Lehre 
befugt sind oder waren. Soweit es Zweck und Eigenart der Prüfung erfordern, können auch 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden, die 
selbst mindestens einen Grad über der durch die Prüfung festzustellenden Qualifikation be-
sitzen. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(2) In der Regel ist der Modulverantwortliche Prüfer. Ist der Modulverantwortliche nicht Leh-
render, sollen die Lehrenden Prüfer sein. 

(3) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 9 

Prüfungsformen 

(1) Die Modulprüfungen werden in Form von mündlichen Prüfungen, mündlichen Präsenta-
tionen, schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren), schriftlich ausgearbeiteten Hausar-
beiten und Projektberichten oder sonstigen nach gleichen Maßstäben bewertbaren Prü-
fungsleistungen durchgeführt. In geeigneten Fällen können Prüfungen auch mit Unterstüt-
zung elektronischer Medien und mit elektronischer Dokumentation durchgeführt werden.  

(2) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen auch durch eine Gruppe von Studieren-
den in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit). Dabei muss der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleistung deutlich ab-
grenzbar und zu bewerten sein. Die Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei Studenten 
umfassen. 

(3) In mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er über ausreichendes 
Grundwissen des Prüfungsgebiets verfügt, die Zusammenhänge erkennt und spezielle Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Die Dauer einer mündlichen 
Prüfung beträgt in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Bei mehreren Prüfungsleistungen 
innerhalb einer Modulprüfung ist die Prüfungszeit angemessen zu reduzieren.  

(4) In mündlichen Präsentationen, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines Vor-
trags oder einer zu erläuternden graphischen Präsentation (Poster, Folien, u. ä.) in einem 
Seminar erfolgt, soll der Kandidat nachweisen, dass er wesentliche Sachverhalte des The-
mas mit Medienunterstützung präsentieren kann. Der Umfang der Präsentation wird vom 
Modulverantwortlichen festgelegt. Die Bewertung der Präsentation erfolgt durch den Modul-
verantwortlichen oder Lehrenden und wird dem Kandidaten im Anschluss an die Präsentati-
on bekannt gegeben. Stellt eine mündliche Präsentation die alleinige Grundlage für eine 
Modulbewertung dar, ist die Bewertung entsprechend Abs. 10 durchzuführen. 

(5) In einer Klausur soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Prüfungsgebiets mit den 
gängigen Methoden seines Faches sachgemäß bearbeiten und geeignete Lösungen finden 
kann. Es können mehrere Aufgaben zur Wahl oder mehrere Aufgaben, die alle bearbeitet 
werden müssen, gestellt werden. Aufgaben können auch in Form von Multiple-Choice-
Fragen gestellt werden. Die Bearbeitungszeit für eine Modulprüfung, die ausschließlich 
durch eine Klausur erbracht wird, beträgt in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten. Bei 
mehreren Prüfungsleistungen innerhalb einer Modulprüfung ist die Klausurarbeitszeit ange-
messen zu verringern. 
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(6) In einer schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit 
unter Einbeziehung einschlägiger Literatur und gegebenenfalls anderer Quellen ein Problem 
aus dem Stoffzusammenhang des Faches unter wissenschaftlichen Aspekten analysieren 
und wissenschaftlichen Standards genügend darstellen kann.  

(7) In einem Projektbericht, der in der Regel als Gruppenarbeit (s. Abs. 2) vergeben wird, 
sollen die Kandidaten nachweisen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam eine Aufgabenstel-
lung basierend auf einschlägigen Methoden zu lösen und die Methodik, die erhobenen Da-
ten sowie die Ergebnisse unter Einbeziehung einschlägiger Literatur wissenschaftlichen 
Standards genügend darzustellen.  

(8) Der Umfang einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, und For-
matvorgaben können vom Modulverantwortlichen verbindlich festgelegt werden. Der Umfang 
einer individuell angefertigten schriftlichen Hausarbeit soll bei Modulen mit 5 LP 4.500 bis 
5.500 Worte und bei Modulen mit 10 LP 8.000 bis 9.000 Worte umfassen.  

(9) Bei der Abgabe einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, hat 
der Kandidat schriftlich zu versichern, dass die Arbeit  – bei einer Gruppenarbeit die von ihm 
zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile  – selbstständig verfasst und 
nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Wörtlich oder dem Sinn nach 
aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu ma-
chen.  

(10) Mündliche Prüfungen werden vor zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer 
in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung 
abgelegt. Mindestens ein Prüfer soll Hochschullehrer sein. Die wesentlichen Gegenstände 
und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergeb-
nis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
Bei Gruppenprüfungen hat die Bekanntgabe des Ergebnisses individuell zu erfolgen. 

(11) Die Bewertung einer Klausur, einer schriftlichen Hausarbeit oder eines Projektberichts 
wird nachvollziehbar in Fuß- und Randnotizen und ggf. in einem zusammenfassenden Kurz-
gutachten dokumentiert. Diese schriftlichen Prüfungen werden in der Regel von einem Prü-
fer bewertet. Eine schriftliche Prüfung, die für den Kandidaten die letzte Wiederholungsmög-
lichkeit ist und von deren Bestehen die Fortsetzung des Studiums abhängt, ist von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Bewertung der Bachelor-Arbeit ist in § 22 geregelt. 

§ 10 

Prüfungsnoten 

(1) Die Noten für die Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von Prüfungsleistungen werden folgende Noten verwendet: 
1  = sehr gut  = eine hervorragende Leistung, 
2  = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leistungen 

      liegt, 
3  = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
4  = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt, 
5  = nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht 
      mehr genügt. 

(2) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Er-
höhen oder Erniedrigen der einzelnen Werte um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7, 
und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(3) Prüfungsleistungen können auch mit „bestanden“ / „nicht bestanden“ (b/nb) bewertet 
werden. Die so bewerteten Leistungen gehen nicht in eine Berechnung der Modulnote oder 
der Gesamtnote ein.  
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(4) Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen, dann errechnet sich die Note aus dem 
Durchschnitt der Noten der Teilprüfungen. Sind die Teilprüfungen Prüfungen über verschie-
dene Stoffgebiete, dann muss jede Teilprüfung bestanden sein. Eine Gewichtung der Teil-
prüfungen ist möglich. Die Gewichtung ist in der Modulbeschreibung festzulegen.  

(5) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt. 

(6) Die Noten lauten: 
    Bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut, 
  bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5     gut, 
 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5     befriedigend, 
  bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0     ausreichend. 

(7) Entsprechend der ECTS-Bewertungsskala (Beschluss der KMK vom 22.10.2004) erhal-
ten die erfolgreichen Studierenden zusätzlich folgende relative Noten:  

ECTS- 
Note 
  A  die besten 10 %  
  B  die nächsten 25 %  
  C  die nächsten 30 %  
  D  die nächsten 25 %  
  E  die nächsten 10 %  

Dabei soll die Grundgesamtheit, die dieser Notenvergabe zugrunde liegt, mindestens 30 
Individuen umfassen. Gegebenenfalls sind modul- oder jahrgangsübergreifende Grundge-
samtheiten zu bilden.  
Erfolglose Studierende erhalten folgende Noten:  

FX  Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen an-
erkannt werden können.  

F  Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich.  

§ 11 

Wiederholung einer Prüfungsleistung 

(1) Modulprüfungen, die mit nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können in 
der Regel einmal wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleis-
tungen in verschiedenen Stoffgebieten, dann sind nur die jeweils nicht bestandenen Prü-
fungsleistungen zu wiederholen. Die Prüfungsform der Wiederholungsprüfung kann von der 
Prüfungsform der ersten Prüfung abweichen. Festlegungen dazu trifft der Modulverantwortli-
che. 

(2) Der Wiederholungstermin wird zu Beginn des Moduls in der Modulankündigung festge-
legt. Er ist so anzusetzen, dass zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten Prü-
fung und der Wiederholungsprüfung mindestens zwei Wochen liegen und dass die Wieder-
holungsprüfung bis zu Beginn der Vorlesungszeit des darauf folgenden Semesters abge-
schlossen ist. Für Kontextmodule, die jedes Semester angeboten werden, können abwei-
chende Regelungen getroffen werden. Diese sind in der Modulbeschreibung festzuhalten.  

(3) Eine zweite Wiederholung einer Modulprüfung ist auf Antrag an den Prüfungsausschuss 
zulässig, wenn die übrigen Leistungen des Studierenden erkennen lassen, dass die Errei-
chung des Studienzieles zu erwarten ist. Dies ist der Fall, wenn im betreffenden Semester 
mindestens 20 LP erreicht wurden. Der Antrag ist bis zum Ablauf der ersten sechs Wochen 
der Vorlesungszeit des folgenden Semesters zu stellen. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

(4) Wurde für die erste Modulprüfung ein Freiversuch in Anspruch genommen, ist eine zwei-
te Wiederholungsprüfung nicht zulässig. Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung in 
einem Zusatzmodul ist nicht zulässig. Des weiteren ist der Antrag auf eine zweite Wiederho-
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lung zu versagen, wenn die Regelstudienzeit überschritten ist oder eine der vorangegange-
nen Modulprüfungen gemäß § 13 Abs. 1 oder Abs. 3 als nicht bestanden gilt.  

(5) Die zweite Wiederholung setzt die Wiederholung des Moduls voraus. Die zweite Wieder-
holung der Modulprüfung muss spätestens ein Jahr nach der nicht bestandenen Modulprü-
fung absolviert werden, ansonsten gilt die zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden.  

(6) Besteht der Kandidat die zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht oder gilt die 
zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden, so ist die Modulprüfung endgültig nicht 
bestanden. 

(7) Ist die Bachelor-Arbeit erstmals nicht bestanden oder gilt sie als erstmals nicht bestan-
den, kann die Bachelor-Arbeit einmal wiederholt werden. Zur Wiederholung der Bachelor-
Arbeit hat sich der Kandidat innerhalb von sechs Wochen zu melden. Nach Ausgabe des 
Themas der Wiederholung muss die Wiederholung der Bachelor-Arbeit spätestens nach der 
in § 22 Abs. 6 festgelegten Frist beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen 
Fakultät eingereicht werden. Andernfalls gilt die Wiederholung gemäß § 17 Abs. 1 als nicht 
bestanden und die Bachelor-Prüfung als endgültig nicht bestanden. Die zweite Wiederho-
lung der Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig. 

(8) An der Friedrich-Schiller-Universität in einem anderen Studiengang sowie an einer ande-
ren Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 
demselben oder einem vergleichbaren Studiengang erfolglos unternommene Versuche, eine 
entsprechende Modulprüfung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeit nach 
Abs. 1 und 4 angerechnet. Entsprechendes gilt für die Wiederholung der Bachelor-Arbeit. 

§ 12 

Freiversuch 

(1) Bis zu zwei Modulprüfungen können als Freiversuch gewertet werden. 

(2) Eine erstmals nicht bestandene Modulprüfung gilt im Rahmen eines Freiversuches als 
nicht unternommen, wenn sie gemäß Studienplan zum frühestmöglichen Zeitpunkt abgelegt 
worden ist.  

(3) Eine bestandene Modulprüfung kann im Rahmen eines Freiversuches zur Notenverbes-
serung einmal wiederholt werden, wenn sie gemäß Studienplan zum frühestmöglichen Zeit-
punkt abgelegt worden ist; dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.  

(4) Maßgebend für die in Abs. 2 und Abs. 3 genannte Frist ist das im Studienbuch bzw. im 
Studentenausweis ausgewiesene Fachsemester. 

(5) Die Inanspruchnahme des Freiversuches muss spätestens eine Woche nach Bekannt-
gabe des Prüfungsergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich be-
antragt werden. Dem Antrag nach Abs. 2 kann nicht stattgegeben werden, wenn eine erst-
mals nicht bestandene Modulprüfung gemäß § 13 Abs. 1 oder Abs. 3 als nicht bestanden 
gilt. Dem Antrag nach Abs. 3 kann nicht stattgegeben werden, wenn die Modulprüfung erst 
in der ersten oder zweiten Wiederholung bestanden wurde.  

§ 13 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet, wenn der Kandi-
dat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn 
der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt für das Versäu-
men des Abgabetermins einer schriftlichen Hausarbeit oder anderer ähnlicher Prüfungsleis-
tungen, des Praktikumberichts sowie der Bachelor-Arbeit. 

(2) Werden für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Abs. 1 triftige Gründe geltend ge-
macht, müssen diese dem Prüfungsausschuss unverzüglich, also in der Regel innerhalb von 
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drei Arbeitstagen, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit oder 
Unfall des Kandidaten bzw. seines von ihm überwiegend selbst zu versorgenden Kindes ist 
ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in dem die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird. Wer-
den die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der Fortsetzung 
der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht bestanden“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. 

§ 14 

Härtefälle 

(1) Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen lang andauernder oder ständiger körperli-
cher oder seelischer Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kandidaten gestattet, die Prü-
fungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Entsprechendes gilt für Studienleistungen. Dabei ist zu gewährleisten, dass der Kandidat 
in ausreichendem Ausmaß am Präsenzstudium teilnimmt. Andernfalls ist der Antragsteller 
auf die Möglichkeit der Beurlaubung aus wichtigen Gründen entsprechend der Immatrikulati-
onsordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu verweisen. 

II Bachelor-Prüfung 

§ 15 

Art und Umfang der Bachelor-Prüfung 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist modular aufgebaut und wird studienbegleitend abgelegt.  

(2) Die Bachelor-Prüfung umfasst:  
1. Prüfungen in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (Modulprüfungen) des geogra-

phischen Fachstudiums und des Kontextstudiums gemäß Abs. 3ff., 
2. ein berufsorientiertes Praktikum sowie 
3. die Bachelor-Arbeit. 

(3) Im ersten Studienjahr sind jeweils zwei Modulprüfungen in den Pflichtmodulen der drei 
geographischen Teilgebiete Geoinformatik, Humangeographie und Physische Geographie, 
vier Modulprüfungen in den Pflichtmodulen des geographischen Integrationsbereichs sowie 
zwei Modulprüfungen in den Pflichtmodulen des Kontextstudiums zu absolvieren.  

(4) Im zweiten Studienjahr sind jeweils zwei Modulprüfungen in den Pflichtmodulen der drei 
geographischen Teilgebiete, drei Modulprüfungen in den Wahlpflichtmodulen der drei geo-
graphischen Teilgebiete, eine Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul des geographischen  
Integrationsbereichs und zwei Modulprüfungen in den Wahlpflichtmodulen des Kontextstudi-
ums zu absolvieren. 

(5) Im dritten Studienjahr sind drei Modulprüfungen aus den Wahlpflichtmodulen des geo-
graphischen Fachstudiums des dritten Studienjahres, eine Modulprüfung in einem Wahl-
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pflichtmodul des geographischen Fachstudiums aus dem Angebot des zweiten Studienjah-
res und eine Modulprüfung in einem Wahlpflichtmodul des Kontextstudiums aus dem Ange-
bot des zweiten Studienjahres zu absolvieren. Zudem ist ein berufsorientiertes Praktikum 
Pflicht. 

§ 16 

Zusatzmodule 

(1) Der Kandidat kann – soweit Kapazitätsbeschränkungen in einzelnen Modulen dies nicht 
verhindern – weitere Module aus dem Angebot des zweiten Studienjahres absolvieren (Zu-
satzmodule). Durch Zusatzmodule kann der Kandidat bei erfolgreichem Abschluss die 
Wahlmöglichkeiten für die Module des dritten Studienjahres vergrößern.  

(2) Durch ein im zweiten Studienjahr erfolgreich absolviertes Zusatzmodul aus dem Angebot 
der Wahlpflichtmodule in den Teilgebieten des geographischen Fachstudiums kann der 
Kandidat ein nicht bestandenes Pflichtmodul des geographischen Fachstudiums des zweiten 
Studienjahrs ausgleichen. Zudem kann ein nicht bestandenes Wahlpflichtmodul des Kontext-
studiums durch ein anderes erfolgreich absolviertes Wahlpflichtmodul des Kontextstudiums 
ausgeglichen werden.  

(3) Zusatzmodule müssen durch eine Prüfung abgeschlossen werden. Es werden jedoch 
keine Leistungspunkte erteilt, die für den Studiengang angerechnet werden können und die 
Noten der Prüfungen gehen auch nicht in die Gesamtnote ein, es sei denn, das Zusatzmodul 
dient zum Ausgleich nicht bestandener Prüfungsleistungen gemäß Abs. 2. Auf Antrag des 
Kandidaten werden aber die Zusatzmodule und die Ergebnisse der Modulprüfungen in das 
Zeugnis aufgenommen.  

(4) Die Feststellung, dass es sich um ein Zusatzmodul handelt, ist bei der Meldung zum Mo-
dul zu treffen.  

§ 17 

Prüfungstermine und Prüfungsfristen 

(1) Die Modulprüfungen des ersten Studienjahres sind spätestens bis zum Ende des zweiten 
Studienjahres, die des zweiten spätestens bis zum Ende des dritten, die des dritten spätes-
tens bis zum Ende des vierten Studienjahres erstmals abzulegen. Letzteres gilt auch für das 
berufsorientierte Praktikum. Versäumt der Kandidat aus Gründen, die er zu vertreten hat, 
diese Fristen, gelten die entsprechenden Modulprüfungen als endgültig nicht bestanden. 
Das Recht auf Wiederholungsprüfungen bei nicht bestandenen Prüfungen gem. § 11 bleiben 
unberührt. 

(2) Die Bachelor-Arbeit ist spätestens zwei Wochen nachdem das Erreichen von 168 Leis-
tungspunkten dem Kandidaten bekannt gemacht wurde, beim Prüfungsausschuss anzumel-
den und nach Ausgabe des Themas der Bachelor-Arbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 festge-
legten Bearbeitungsdauer beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 
einzureichen.  

(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG verdop-
peln sich die in Abs. 1 genannten Zeiträume sowie die in § 22 Abs. 6 festgelegte Bearbei-
tungsdauer für die Bachelor-Arbeit.  

(4) Für die Einhaltung der Prüfungsfristen ist der Kandidat selber verantwortlich. Er hat dabei 
insbesondere die in den Modulbeschreibungen festgesetzten Zyklen und Häufigkeiten des 
Angebots einzelner Modulprüfungen zu beachten.  

§ 18 

Zulassung zur Bachelor-Prüfung 

(1) Zu den studienbegleitenden Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, wer 
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1. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Bachelor-Studiengang Geographie ein-
geschrieben ist,  

2. die für die einzelnen Modulprüfungen in den Modulbeschreibungen festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt und 

3. eine entsprechende Modulprüfung oder eine Bachelor-Prüfung im Studiengang 
Geographie nicht bereits bestanden oder endgültig nicht bestanden hat und sich 
nicht in einem anderen entsprechenden Prüfungsverfahren befindet. 

(2) Zur Bachelor-Arbeit kann nur zugelassen werden, wer 
1. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Bachelor-Studiengang Geographie ein-

geschrieben ist,  
2. den erfolgreichen Erwerb von mindestens 150 Leistungspunkten aus dem geogra-

phischen Fach- sowie dem Kontextstudium gemäß Studienplan nachweist,  
3. ein berufsorientiertes Praktikum (8 LP) gem. § 21 erfolgreich abgeleistet hat und 
4. eine Bachelor-Arbeit oder eine Bachelor-Prüfung im Studiengang Geographie nicht 

bereits bestanden oder endgültig nicht bestanden hat und sich nicht in einem an-
deren Prüfungsverfahren befindet. 

§ 19 

Anmeldung und Zulassungsverfahren 

(1) Die Anmeldung zur Modulprüfung hat spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn 
bzw. nach Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls zu erfolgen. Innerhalb dieser 
Zeit ist ein Rücktritt von einer Anmeldung ohne Angabe von Gründen möglich. Danach gilt 
die Anmeldung als verbindlich. Mit der Anmeldung erklärt der Kandidat, dass er die Zulas-
sungsvoraussetzungen gemäß § 18 Abs. 1 erfüllt. 

(2) Über die Zulassung zur Modulprüfung entscheidet der vom Prüfungsausschuss bestellte 
Modulverantwortliche. Ein besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen 
ist. Der Kandidat ist spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin darüber ortsüblich in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit ist spätestens zwei Wochen vor Beginn 
der Bachelor-Arbeit schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind beizu-
fügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 18 Abs. 2 genannten Zulassungs-
voraussetzungen, 

2. ein Vorschlag für das Thema sowie den Betreuer der Bachelor-Arbeit und 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat eine Bachelor-Prüfung im Studiengang 

Geographie bereits bestanden hat, oder bereits nicht oder endgültig nicht bestan-
den hat oder ob er sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich eine nach Abs. 3 Satz 2 erforderliche Unterlage in 
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Art zu führen. 

(5) Über die Zulassung zur Bachelor-Arbeit entscheidet der Prüfungsausschuss oder gemäß 
§ 7 Abs. 6 dessen Vorsitzender. 

(6) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit ist abzulehnen, wenn  
a) die in § 18 Abs. 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) der Kandidat die Bachelor-Prüfung im Studiengang Geographie an einer wis-

senschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht 
bestanden hat oder 

d) der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem Prüfungs-
verfahren im selben Studiengang befindet. 

Die Zulassung darf im Übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat seinen Prüfungs-
anspruch durch Versäumen einer Frist verloren hat. 
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§ 20 

Modulprüfungen 

(1) Jedes Modul enthält zugleich eine Prüfung, die sich auf den Gegenstand dieses Moduls 
unter Einschluss der dazu notwendigen Grundlagen bezieht. Die einem Modul zugeordneten 
Leistungspunkte werden erteilt, wenn die Modulprüfung bestanden ist. § 16 Abs. 3 bleibt un-
berührt. 

(2) Die Anmeldung zum Modul schließt die verbindliche Anmeldung zur Modulprüfung ein. 
Die Anmeldung hat spätestens 14 Tage nach Beginn des Moduls zu erfolgen. Ein Rücktritt 
von einer Modulprüfung ist bis 14 Tage vor der Modulprüfung bzw. der ersten Teilprüfung 
möglich. Der Rücktritt ist dem Modulverantwortlichen fristgerecht schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Ausschlaggebend für die Fristen sind die in der Modulankündigung festgeleg-
ten Termine. Dieser Rücktritt enthebt nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Fristen gemäß 
§ 17 Abs. 1.  

(3) Die Anmeldung zu Modulen des zweiten und dritten Studienjahres setzt den erfolgrei-
chen Abschluss von Modulen aus den vorangegangenen Semestern oder Studienjahren 
voraus. Näheres ist in den Modulbeschreibungen im Modulkatalog geregelt.  

(4) Eine Modulprüfung kann aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, wobei die in § 9 
genannten Prüfungsformen kombiniert werden können. Die jeweilige Form der Modulprüfung 
bzw. ihre Kombination und deren Gewichtung sind in den Modulbeschreibungen festzulegen. 

(5) Die Modulprüfungen in Modulen, die Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 
des folgenden Semesters sind, sind so zu organisieren, dass das Modulergebnis unter Be-
rücksichtigung einer Wiederholungsmöglichkeit bis zum Beginn der folgenden Vorlesungs-
zeit festgestellt ist.  

(6) Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgelegt. Auf vorherigen Antrag 
des Studierenden kann eine Prüfung in englischer Sprache erfolgen, sofern die Prüfer zu-
stimmen. In Wahlpflicht- oder Zusatzmodulen, in denen Englisch die Unterrichtssprache ist, 
werden die Prüfungen in englischer Sprache abgelegt. 

(7) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie gemäß § 10 mit „bestanden“ oder mindes-
tens mit 4,0 bewertet worden ist.  

§ 21 

Berufsorientiertes Praktikum 

(1) In das geographische Fachstudium ist ein berufsorientiertes Praktikum im Umfang von 
fünf Wochen Dauer bei Vollzeitbeschäftigung integriert. Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert 
sich die Dauer des Praktikums entsprechend. Einschlägige vor Studienbeginn abgeleistete 
berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag und bei Vorlage eines Berichts über die Tä-
tigkeit sowie einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Praktikumstelle durch den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses anerkannt werden, wenn die Tätigkeit den Anforderun-
gen an das Praktikum entspricht.  

(2) Über das Praktikum ist ein Bericht anzufertigen und spätestens einen Monat nach Been-
digung des Praktikums beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. In die-
sem Bericht soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, eigene Tätigkeiten zu 
reflektieren und unter Beachtung wissenschaftlicher Standards nachvollziehbar darzustellen. 
Die sachliche Richtigkeit des Berichts ist von der Praktikumstelle festzustellen. Der Prakti-
kumsbericht wird von einem Prüfer, der vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-
nannt wird, gemäß § 10 Abs. 3 bewertet. Wird der Praktikumsbericht mit nicht bestanden 
bewertet, dann ist dem Kandidaten innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe der Be-
wertung eine Möglichkeit zur Überarbeitung zu gewähren.  

(3) Ist die sachliche Richtigkeit festgestellt und der Praktikumsbericht mit bestanden bewer-
tet, werden 8 Leistungspunkte vergeben. Das Praktikum wird auf die Studienleistungen des 
dritten Studienjahres angerechnet. 
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§ 22 

Bachelor-Arbeit 

(1) Durch die Bachelor-Arbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbstständig wissenschaftlich 
zu bearbeiten und wissenschaftlichen Standards entsprechend darzustellen. Thema und 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist 
eingehalten werden kann und die mit der Bachelor-Arbeit verbundene Arbeitsbelastung des 
Kandidaten 360 h nicht überschreitet.  

(2) Die Bachelor-Arbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe in Ab-
schnitten oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

(3) Das Thema der Bachelor-Arbeit wird von einem gemäß § 8 Abs. 1 vom Prüfungsaus-
schuss bestellten Prüfer aus der Gruppe der Hochschullehrer gestellt und betreut. Dem Kan-
didaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Bachelor-Arbeit zu ma-
chen. 

(4) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann erst nach Zulassung zur Bachelor-Arbeit ausgege-
ben werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und ist 
aktenkundig zu machen. Sind die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 18 Abs. 2 erfüllt, 
erfolgt die Ausgabe des Themas in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des 
Antrags auf Zulassung. Die Ausgabe des Themas erfolgt spätestens vier Wochen nachdem 
dem Kandidaten bekannt gemacht wurde, dass er die letzten der 168 Leistungspunkte, die 
als Voraussetzung zur Meldung zur Bachlor-Arbeit notwendig sind, erreicht hat. 

(5) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass ein Kandidat 
rechtzeitig ein Thema für eine Bachelor-Arbeit erhält. Hier findet die in § 17 Abs. 2 Satz 1 
genannte Frist Anwendung. 

(6) Die Bearbeitungsdauer für die Bachelor-Arbeit beträgt neun Wochen. Auf begründeten 
Antrag kann die Frist in Ausnahmefällen um drei Wochen verlängert werden. Dieser Antrag, 
dem eine Stellungnahme des Betreuers beizufügen ist, muss spätestens 14 Tage vor Ablauf 
der Bearbeitungszeit gestellt werden. Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, die durch 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attests nachzuweisen ist, wird die Bearbeitungszeit ent-
sprechend verlängert. Über den Antrag entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses.  

(7) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wo-
chen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Die bis zur Rückgabe verstrichene Zeit 
wird auf die Bearbeitungszeit nicht angerechnet. 

(8) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in drei gedruckten und gebundenen Exemplaren im 
Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät einzureichen. Zusätzlich ist ein 
Exemplar in elektronischer Form (Word oder pdf-Format) auf einem Datenträger abzuliefern.  

(9) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er die 
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Anteile – selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
und gedankliche Übernahmen kenntlich gemacht hat. 

(10) Wird die Bachelor-Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie gemäß § 13 Abs. 1 als 
nicht bestanden. 

(11) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten. Einer der Prüfer soll derjenige 
sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestellt. Die Gutachten sollen innerhalb von vier Wochen erstellt wer-
den. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 10 vorzunehmen und schriftlich zu begrün-
den. Die Note der Bachelor-Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelbe-
wertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Weichen die Noten der 
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Gutachter um mehr als 2,0 von einander, so ist ein drittes Gutachten zu erstellen. Dies gilt 
auch, wenn ein Gutachter die Note „nicht bestanden“ vergibt. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses bestellt den dritten Gutachter. Die Note der Bachelor-Arbeit ergibt sich 
dann aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten. Die Bachelor-Arbeit kann 
jedoch nur dann als „ausreichend“ gewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ oder besser sind.  

§ 23 

Bestehen der Bachelor-Prüfung, Gesamtnote 

Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn Pflicht- und Wahlpflichtmodule des geographi-
schen Fachstudiums und des Kontextstudiums im Umfang von 160 LP, das berufsorientierte 
Praktikum mit 8 LP sowie die Bachelor-Arbeit mit 12 LP bestanden sind. Die Gesamtnote der 
Bachelor-Prüfung wird als über die Leistungspunkte gewichtetes arithmetisches Mittel aller 
Noten der Modulprüfungen und der Bachelor-Arbeit gebildet. Dabei gehen die Leistungs-
punkte der Pflichtmodule in einfacher Gewichtung und die Leistungspunkte der Wahlpflicht-
module sowie der Bachelor-Arbeit in doppelter Gewichtung ein. 

§ 24 

Bachelor-Zeugnis, Diploma Supplement, Bachelor-Urkunde 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen, ein Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis werden die Bezeichnung der absolvierten 
Module, die entsprechenden Leistungspunkte sowie die Ergebnisse (Noten) der Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule sowie auf Antrag des Kandidaten auch die Zusatzmodule entsprechend § 
16 aufgenommen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte notwendige 
Prüfungsleistung bewertet und somit abgeschlossen wurde. 

(2) Zusätzlich zum Zeugnis wird ein Diploma Supplement entsprechend dem „Diploma Supp-
lement Modell“ von Europäischer Union / Europarat / UNESCO in englischer und in deut-
scher Sprache ausgestellt.  

(3) Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, so 
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Studenten hierüber einen schriftlichen 
Bescheid, der mit einer Rechtbehelfsbelehrung zu versehen ist.  

(4) Verlässt der Kandidat die Hochschule oder wechselt er den Studiengang, so wird ihm auf 
Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen 
und deren Bewertung gemäß § 10 enthält.  

(5) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades eines Bachelor of 
Science beurkundet. 

(6) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

III Schlussbestimmungen 

§ 25 

Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 26 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme. 

§ 27 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu erteilen und zu begründen sowie mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Entscheidung von Prüfern richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach An-
hörung der Prüfer. 

(3) Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des Ausschusses nicht 
wahrnehmen, wenn sie selber Beteiligte an der dem Widerspruch zugrunde liegenden Prü-
fungsangelegenheit sind. 

(4) Über einen Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchsfüh-
rer zuzustellen. 

§ 28 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen wie in der männlichen Form. 

§ 29 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
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dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Studienordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Master of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetztes 
(ThürHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Studiengang Geographie mit dem Ab-
schluss Master of Science folgende Studienordnung. Die Chemisch-Geowissenschaftliche 
Fakultät hat am 3. März 2009 die Studienordnung beschlossen. 

Der Rektor hat die Studienordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3  Studiendauer 
§ 4  Studienbeginn 
§ 5  Ziel des Studiums 
§ 6  Aufbau des Studiums 
§ 7  Umfang und Inhalte des Studiums 
§ 8  Internationale Mobilität der Studierenden 
§ 9  Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10  Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 
§ 11  Forschungsorientiertes Praktikum 
§ 12  Studienfachberatung 
§ 13 Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung 
§ 14  Gleichstellungsklausel 
§ 15  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im konsekutiven Stu-
diengang Geographie mit dem Abschluss Master of Science (abgekürzt: "M. Sc.") an der 
Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Sie gilt 
im Zusammenhang mit der zugehörigen Prüfungsordnung (im Folgenden: MPO) in der je-
weils geltenden Fassung und dem vom Rat der Fakultät verabschiedeten Studienplan und 
Modulkatalog.  

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang M.Sc. Geographie sind:  

(a) ein Hochschulabschluss in einem Studiengang Geographie mit dem Abschluss 
Bachelor of Science oder Bachelor of Arts bzw. ein gleichwertiger Hochschulabschluss 
in einem fachlich einschlägigen Studiengang. Die Gesamtnote des Abschlusses soll 
„gut“ oder besser sein. 

(b) der Nachweis von Englischkenntnissen auf dem Level C 1 nach dem Europäi-
schen Referenzrahmen in der Regel mittels eines international anerkannten Zertifikats; 

(c) ein Bewerbungsschreiben, in dem der Bewerber mit maximal 500 maschinen-
geschriebenen Worten Motivation und Eignung sowie studiengang- und vertiefungs-



�������	�
����������������

276  

bereichbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Aufnahme des angestrebten Studi-
ums darlegt (Motivationsschreiben);  

(d) eine tabellarische Übersicht über die im Zusammenhang mit dem Studium und 
dem angestrebten Vertiefungsbereich einschlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen; 

(e) gegebenenfalls die Einreichung von Abschriften oder Kopien von Arbeitszeugnis-
sen; 

(f) die Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zur von der Friedrich-
Schiller-Universität festgelegten Immatrikulationsfrist für das jeweilige Wintersemester.  

(2) Die Zahl der Zulassungen ist begrenzt. Über die Aufnahme in den Studiengang entschei-
det der Prüfungsausschuss. Es  erfolgt eine Auswahl nach folgenden Kriterien: 1. Ab-
schlussnote, 2. Praxiserfahrung, 3. Motivation.  

§ 3 

Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst einschließlich der Zeit für die Master-Prüfung zwei Jahre. 
Die Universität stellt sicher, dass das Studium in der vorgesehenen Regelstudienzeit absol-
viert werden kann. 

(2) Zeiten, die auf begründeten Antrag nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerech-
net werden, regelt § 3 Abs. 3 MPO. 

(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit gemäß § 3 Abs. 4 MPO vier Studienjahre.  

(4) Zum Abschluss des Studiums wird eine Master-Arbeit angefertigt.  

§ 4 

Studienbeginn 

Das Master-Studium beginnt im Wintersemester.  

§ 5 

Ziel des Studiums 

(1) Ziel des Master-Studiums als konsekutivem Abschluss auf dem Gebiet der Geographie 
ist es, die Studierenden auf eine forschungsorientierte und wissenschaftsgestützte Berufstä-
tigkeit vorzubereiten bzw. mit der fachwissenschaftlichen Ausbildung die Basis für weiterfüh-
rende Ausbildungsprogramme innerhalb oder außerhalb der Hochschule zu legen. 

(2) Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse der Fachtheorie, Methodologie und Me-
thodik der geographischen Teilgebiete (Humangeographie, Physische Geographie) sowie 
deren Integrationsbereich. 

(3) Nach erfolgreichem Studienabschluss verfügen die Studierenden über die fachlichen und 
überfachlichen Schlüsselqualifikationen (u. a. soziale Kompetenz, Teamfähigkeit), die für ein 
forschungsorientiertes und wissenschaftsgestütztes Berufsfeld erforderlich sind. Sie sind be-
fähigt, fachspezifische Forschungskonzepte auszuarbeiten und umzusetzen. Dabei zeigen 
sie, dass sie fähig sind wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen, interdisziplinär 
zu denken und verantwortlich zu handeln sowie komplexe geographische Fragestellungen 
auch teildisziplinübergreifend zu analysieren, Befunde zu interpretieren und Lösungen zu 
erarbeiten.  
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§ 6 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unterschied-
liche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, Gelände- 
und Feldarbeiten, selbstständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet eine 
Lern- und Prüfungseinheit, das mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. Ein 
Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann aber auch Inhalte mehrerer Se-
mester umfassen.  

(2) Das Studium gliedert sich in Module des geographischen Fachstudiums (insgesamt 60 
LP), und in Module des Kontextstudiums (insgesamt 20 LP). Zudem ist ein forschungsorien-
tiertes Praktikum (10 LP) zu absolvieren. Mit der Master-Arbeit (30 LP) wird das Studium 
abgeschlossen. 

(3) Innerhalb des geographischen Fachstudiums wählen die Studierenden einen Vertie-
fungsbereich (Humangeographie oder Physische Geographie), der im Umfang von 35 LP 
studiert wird und in dem auch die Master-Arbeit angefertigt wird. Dazu kommt der geogra-
phische Integrationsbereich mit einem Studienumfang von 25 LP.  

(4) Im Studium werden über die beiden Studienjahre aufbauende Qualifikationen und Kom-
petenzen vermittelt.  
a) Im ersten Studienjahr werden unter dem Leitthema „Forschungsorientierung“ vermittelt:  

• der aktuelle Stand der Forschung in ausgewählten Themenbereichen des geographi-
schen Vertiefungsbereichs 

• vertiefte methodologische und methodische Kompetenzen im Vertiefungsbereich und 
im Integrationsbereich 

• integratives Denken 
• fächerübergreifendes Kontextwissen 
• konzeptionelle Kompetenzen zur Strukturierung von Forschungsfeldern, Anwendung 

von Theorien auf Einzelfälle und Präsentation von Ergebnissen. 
b) Im zweiten Studienjahr werden unter dem Leitthema „Forschungspraxis“ vermittelt: 

• die Umsetzung der theoretischen, methodologischen und methodischen Grundlagen 
in einem themenzentrierten Projekt  

• die Planung und Durchführung von fallbezogenen Problemanalysen in Teamarbeit 
• die empirische Datengewinnung und –auswertung 
• das Anfertigen eines wissenschaftlichen Projektberichts  
• die Präsentation von Ergebnissen und Moderation 

§ 7 

Umfang und Inhalte des Studiums 

(1) Das Studium umfasst eine Gesamtleistung von 120 Leistungspunkten (LP) nach dem 
European Credit Transfer System (ECTS). Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu er-
werben. Für die Vergabe eines Leistungspunktes wird entsprechend den Vorgaben im Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 25 – 30 Stunden angenommen.  

(2) Die Module des ersten Studienjahres dienen der Aufarbeitung des aktuellen Stands der 
Forschung in ausgewählten Themenbereichen und der Vermittlung forschungsorientierter 
methodischer Ansätze im jeweiligen Vertiefungsbereich. Im Integrationsbereich soll ein Ver-
ständnis sowohl für die natur- als auch sozialwissenschaftliche Forschungsmethodologie in 
der Geographie erlangt und anhand von ausgewählten Themen exemplarisch bearbeitet 
werden. Die Module des Kontextstudiums dienen der qualifizierten Erweiterung des fächer-
übergreifenden Wissens. Das erste Studienjahr umfasst Module im Umfang von 40 LP aus 
dem geographischen Fachstudium und von 20 LP aus dem Kontextstudium. Im geographi-
schen Fachstudium sind vier Module zu je 5 LP aus dem Vertiefungsbereich (Humange-
ographie oder Physische Geographie) und drei Module aus dem Integrationsbereich mit ins-
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gesamt 20 LP zu belegen. Das geographische Fachstudium des ersten Studienjahres glie-
dert sich wie folgt: 
• 20 LP aus dem Vertiefungsbereich Humangeographie (GEO 421, GEO 422, GEO 425, 

GEO 426) oder 
• 20 LP aus dem Vertiefungsbereich Physische Geographie (GEO 431, GEO 432, GEO 

433, GEO 434) und  
• 20 LP aus dem Integrationsbereich (GEO 441, GEO 442, GEO 443). 
Im Kontextstudium sind Module im Umfang von 20 LP aus dem im Modulkatalog zusammen-
gestellten Angebot zu belegen. Auf Antrag an das Prüfungsamt können bis zu 10 LP des 
Kontextstudiums über frei wählbare Kontextmodule abgedeckt werden.  

(3) Im zweiten Studienjahr werden die erworbenen Fähigkeiten in forschungsorientierten 
Projekten angewendet. Das zweite Studienjahr umfasst Module im Umfang von 20 LP aus 
dem geographischen Fachstudium. Hier sind Module im Umfang von 15 LP aus dem Vertie-
fungsbereich (Humangeographie oder Physische Geographie) und ein Modul mit 5 LP aus 
dem Integrationsbereich zu belegen. Das geographische Fachstudium des zweiten Studien-
jahres gliedert sich wie folgt: 
• 15 LP aus dem Vertiefungsbereich Humangeographie (GEO 521 oder GEO 525) oder 
• 15 LP aus dem Vertiefungsbereich Physische Geographie (GEO 531 und GEO 532) und  
• 5 LP aus dem Integrationsbereich (GEO 541). 

(4) Die Beschreibung der Module ist dem Modulkatalog in der Anlage zum Studienplan zu 
entnehmen. Die Modulbeschreibungen informieren über den Modulverantwortlichen, die 
Voraussetzungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status eines Moduls, die Lern- 
und Arbeitsformen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden Leistungspunkte, die Inhal-
te und Qualifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Ge-
wichtung. Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des Angebotes 
des Moduls sowie die Dauer. 

§ 8 

Internationale Mobilität der Studierenden 

(1) Die Fakultät fühlt sich der Förderung der internationalen Mobilität der Studierenden ver-
pflichtet. Dazu sollen mit ausgewählten Partneruniversitäten auch konkrete Lehrangebote 
entwickelt werden, die das geographische Fachstudium sinnvoll ergänzen.  

(2) Bei einem Auslandsaufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines 
ECTS Learning Agreement vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außer-
halb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten und Studien- und 
Prüfungsleistungen. 

§ 9 

Studien- und Prüfungsleistungen 

Art und Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen der Master-Prüfung sind in der Prü-
fungsordnung geregelt. Die Prüfungsformen für die einzelnen Modulprüfungen und die Ge-
wichtung von Teilprüfungen sind in den Modulbeschreibungen im Modulkatalog festgelegt, 
der dem Studienplan hinzugefügt ist. Der Modulverantwortliche bestimmt den Zeitpunkt der 
Prüfungen. Darüber hinaus kann er im Rahmen der Vorgaben der Prüfungsordnung (§ 9 
MPO) den Umfang von Prüfungsleistungen festlegen. Die Termine für Prüfungen und weite-
re Festlegungen werden zu Beginn des Moduls bekannt gegeben.  

§ 10 

Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 

(1) Bei Modulen sind Zulassungsvoraussetzungen zu beachten: 
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(2) Das forschungsorientierte Praktikum kann erst nach erfolgreichem Abschluß der Modul-
prüfungen des ersten Studienjahrs absolviert werden. 

(3) Für einzelne Module kann die Teilnehmerzahl beschränkt werden, wenn dieses aus 
sachlichen Gründen, insbesondere aufgrund der räumlichen und apparativen Ausstattung 
geboten ist. 

§ 11 

Forschungsorientiertes Praktikum 

(1) Das forschungsorientierte Praktikum (§ 20 MPO) in fachnahen Institutionen (Universitä-
ten und Forschungseinrichtungen, Behörden, Betriebe) ist in der Regel im zweiten Studien-
jahr (vorlesungsfreie Zeit zwischen 2. und 3. Semester) zu absolvieren. Es dient dazu, vor 
Eintritt in das Berufsleben oder weiterführende Bildungsabschnitte forschungspraktische und 
damit auf ein angestrebtes Tätigkeitsfeld hin orientierende Erfahrungen zu sammeln. 

(2) Das forschungsorientierte Praktikum hat bei Vollzeitbeschäftigung eine Dauer von min-
destens sechs Wochen. Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich das Praktikum entspre-
chend. 

(3) Die Durchführung des forschungsorientierten Praktikums ist vor Beginn (i. d. R. vier Wo-
chen vorher) beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen und durch diesen 
genehmigen zu lassen.  

(4) Von dem absolvierten Praktikum ist ein Nachweis in Form eines Praktikumsberichtes 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses innerhalb eines Monats nach Beendigung des 
Praktikums vorzulegen. Dieser Praktikumsbericht ist vom Praktikumgeber sachlich richtig zu 
zeichnen. Der Praktikumsbericht wird von einem Prüfer, der vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses benannt wird, gemäß MPO § 10 Abs. 3 bewertet. Über die Anerkennung 
stellt der Prüfer eine Bescheinigung aus.  

(5) Bereits nach dem Erwerb des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses und vor Stu-
dienbeginn abgeleistete einschlägige Tätigkeiten oder einschlägige Praktika können auf 
Antrag bei Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Praktikumstelle und ei-
nes Berichts über die Tätigkeit (Praktikumsbericht) anerkannt werden, wenn die Tätigkeit 
den Anforderungen an das Praktikum entspricht. 

(6) Ist das Praktikum bestanden, werden 10 Leistungspunkte vergeben.  

§ 12 

Studienfachberatung 

(1) Für die individuelle Studienfachberatung stehen am Institut für Geographie Studienfach-
berater aus den jeweiligen Vertiefungsbereichen (Humangeographie, Physische Geogra-
phie) zur Verfügung. Sie beraten in fachspezifischen Studienfragen die Studierenden so, 
dass diese ihr Studium zielgerichtet auf den Studienabschluss hin gestalten und in der Re-
gelstudienzeit beenden können.  

(2) Die Studienfachberatung gehört darüber hinaus zu den Aufgaben aller Lehrenden. Die 
Studierenden können sich aus dem Lehrkörper des Studiengangs eine Person des besonde-
ren Vertrauens als Mentor wählen und sich unabhängig von der Teilnahme an Lehrveran-
staltungen von diesem während des Studiums beraten lassen. 

(3) Bei Fragen, die die Prüfungs- und Studienordnung betreffen, berät der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, sein Stellvertreter oder eine vom Prüfungsausschuss benannte Per-
son. Dieser führt auch die obligatorische Studienberatung gem. § 20 Absatz 5 ThürHG 
durch. 

(4) Für nicht fachspezifische Studienprobleme steht die Zentrale Studienberatung der Fried-
rich-Schiller-Universität zur Verfügung.  
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§ 13 

Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung

(1) Die Fakultät fühlt sich einer laufenden Aktualisierung und Verbesserung des Lehrange-
bots verpflichtet. Der Prüfungsausschuss evaluiert gemäß § 7 Abs. 4 MPO in regelmäßigen 
Abständen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Faches und der beruflichen Anforde-
rungen den Studienplan und das Modulangebot.  

(2) Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsprojekt Lehrevaluation 
die Erfahrungen mit dem Master-Studiengang insbesondere evaluiert im Hinblick auf die 
Akzeptanz seitens der Studierenden und des Berufsfelds, die Studierbarkeit und Verkürzung 
der Studienzeiten, sowie das Angebot an fachlichen und überfachlichen Qualifikationsmög-
lichkeiten.  

§ 14 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen und in der männlichen Form. 

§ 15 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Prüfungsordnung der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät  

für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Master of Science  

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena fol-
gende Prüfungsordnung für den Studiengang Geographie mit dem Abschluss Master of 
Science. Die Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät hat am 3. März 2009 die Prüfungs-
ordnung beschlossen.  
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am 9. März 2009 genehmigt. 
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I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck der Prüfung 

Die Master-Prüfung führt zum zweiten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums der 
Geographie. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Master-Prüfung haben die Studierenden 
gezeigt, dass sie in dem von ihnen gewählten Vertiefungsbereich fundierte Kenntnisse und 
die Fähigkeit zur selbstständigen Anwendung anspruchsvoller geographischer Methoden 
erworben haben. Darüber hinaus haben sie gezeigt, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse 
kritisch einordnen können, zu verantwortlichem, interdisziplinärem Denken und Handeln 
befähigt sind und komplexe geographische Fragestellungen auch teildisziplinübergreifend 
analysieren, Befunde interpretieren und Lösungen erarbeiten können.  

§ 2 

Hochschulgrad 

Nach bestandener Master-Prüfung verleiht die Friedrich-Schiller-Universität den Hochschul-
grad „Master of Science" (abgekürzt: „M. Sc.").  

§ 3 

Regelstudienzeit 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zwei Studienjahre, in denen insgesamt 120 Leistungspunkte 
(LP) zu erwerben sind. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für die Ver-
gabe eines Leistungspunktes wird entsprechend den Vorgaben im European Credit Transfer 
System (ECTS) eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 
25 – 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung für Studien- und Prüfungs-
leistungen darf pro Studienjahr einschließlich der vorlesungsfreien Zeit 1800 Stunden nicht 
überschreiten. 

(2) Lehrangebot und Studienplan werden so gestaltet, dass alle Lehrveranstaltungen, an denen 
die Studierenden teilzunehmen haben, in der Regelstudienzeit besucht werden können und 
auch das Praktikum absolviert sowie die Master-Arbeit in der Regelstudienzeit angefertigt wer-
den kann. 

(3) Folgende Zeiten werden nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn 
einem begründeten Antrag auf Beurlaubung stattgegeben worden ist: 
  - Zeiten des Mutterschutzes und der Gewährung von Elternzeit, 
  - Zeiten des Wehr- und Ersatzdienstes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende wegen längerer, durch ärztliches Attest  
    nachgewiesener schwerer Krankheit am Studium gehindert war, 
  - Zeiten eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgeschriebe-
nen 
    Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität tätig war. 
Genaueres regelt die Immatrikulationsordnung der Friedrich-Schiller-Universität. Anträge 
auf Beurlaubung sind an das Studentensekretariat zu richten.  

(4) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit vier Studienjahre, um insbesondere Berufstätigen mit mindestens 20 Stun-
den und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit besonderen fami-
liären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. Die Zulassung zum 
Teilzeitstudium bedarf der Zustimmung des Prüfungsausschusses.  
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§ 4 

Gliederung des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unterschied-
liche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, Gelände- 
und Feldarbeiten, selbstständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet eine 
Lern- und Prüfungseinheit, das mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. Ein 
Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann aber auch Inhalte mehrerer Se-
mester umfassen.  

(2) Das Studium gliedert sich in Module des geographischen Fachstudiums, das die Vertie-
fungsbereiche Humangeographie und Physische Geographie sowie einen geographischen 
Integrationsbereich umfasst. Dazu kommen Module des Kontextstudiums aus benachbarten 
Wissenschaften, die die geographischen Inhalte ergänzen und in einen überfachlichen Zu-
sammenhang einzuordnen helfen.  

(3) Das geographische Fachstudium umfasst im Vertiefungsbereich jeweils 5 Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule mit insgesamt 35 LP und im Integrationsbereich 4 Pflichtmodule mit ins-
gesamt 25 LP. Zudem ist ein forschungsorientiertes Praktikum mit 10 LP Pflicht. Mit der 
Master-Arbeit im Umfang von 30 LP wird das Studium abgeschlossen.  

(4) Das Kontextstudium umfasst Wahlpflichtmodule mit insgesamt 20 LP.  

(5) Der Studienordnung sind nähere Angaben zum Ziel des Studiums, zur Untergliederung 
des Studiums in Module sowie die den Modulen zugehörigen Leistungspunkten zu entneh-
men. 

§ 5 

Studienplan und Modulkatalog 

(1) Der Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät beschließt einen Studienplan und 
einen Modulkatalog mit Modulbeschreibungen. Der Studienplan und Modulkatalog sind je-
weils rechtzeitig zu Studienjahresbeginn zumindest elektronisch bekannt zu geben. 

(2) Die Modulbeschreibungen informieren über den Modulverantwortlichen, die Vorausset-
zungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status eines Moduls, die Lern- und Arbeits-
formen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden Leistungspunkte, die Inhalte und Qua-
lifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Gewichtung. Die 
Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des Angebotes des Moduls so-
wie die Dauer.  

§ 6 

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Erworbene Leistungspunkte in demselben Studiengang an einer Universität oder einer 
gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung anerkannt.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hoch-
schule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von Kul-
tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei einem Aus-
landsaufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines ECTS Learning 
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Agreement vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleis-
tungen.  

(4) Einschlägige nach dem Erwerb des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses und vor 
Studienbeginn abgeleistete forschungsorientierte Tätigkeiten können auf Antrag an den Prü-
fungsausschuss anerkannt werden. Näheres regelt § 20. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenom-
men. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen dem Prü-
fungsausschuss vorzulegen. 

§ 7 

Prüfungsausschuss 

(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus 
Mitgliedern der Fakultät, die dem Institut für Geographie angehören, ein Prüfungsausschuss 
gebildet. Ihm gehören vier Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer, zwei Vertreter der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiter und ein Studierender, der für diesen Studiengang 
eingeschrieben ist, an. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie deren Vertreter werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit 
der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt i. d. R. drei Jahre, die der studentischen 
Mitglieder i. d. R. ein Jahr.  

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
das für den Vorsitz gewählte Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Die Zahl der anwe-
senden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen Beschlussun-
fähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen und bei 
der zweiten Einladung hierauf ausdrücklich hingewiesen worden ist. Der Prüfungsausschuss 
fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. Die studentischen 
Mitglieder wirken bei der Bewertung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
und der Bestellung von Prüfern und Beisitzern nicht mit.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Dazu 
gehört die Bestellung der Modulverantwortlichen, anderer Prüfer und Beisitzer gemäß § 8 
Abs. 1. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen.  

(4) Er überwacht das Qualitätsmanagement und berichtet an den Rat der Fakultät jährlich 
über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform 
der Studien- und Prüfungsordnung. Er evaluiert jährlich den Studienplan und passt ihn neu-
en Erfordernissen aus Wissenschaft und Berufspraxis an. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen und Einsicht in die Prüfungsakten zu nehmen. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und kann die Erledigung von 
Aufgaben dem Vorsitzenden übertragen. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
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§ 8 

Modulverantwortliche, Prüfende und Beisitzende 

(1) Als Modulverantwortliche oder Prüfer können nur solche Mitglieder und Angehörige der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena oder - in Ausnahmefällen - einer anderen Hochschule 
bestellt werden, die in dem betreffenden Studiengang als Hochschullehrer, Hochschuldozen-
ten, Oberassistenten, wissenschaftliche Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehr-
aufgaben, Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu selbstständiger Lehre 
befugt sind oder waren. Soweit es Zweck und Eigenart der Prüfung erfordern, können auch 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden, die 
selbst mindestens einen Grad über der durch die Prüfung festzustellenden Qualifikation be-
sitzen. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(2) In der Regel ist der Modulverantwortliche Prüfer. Ist der Modulverantwortliche nicht Leh-
render, sollen die Lehrenden Prüfer sein. 

(3) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 9 

Prüfungsformen 

(1) Die Modulprüfungen werden in Form von mündlichen Prüfungen, mündlichen Präsenta-
tionen, schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren), schriftlich ausgearbeiteten Hausar-
beiten und Projektberichten oder sonstigen nach gleichen Maßstäben bewertbaren Prü-
fungsleistungen durchgeführt. In geeigneten Fällen können Prüfungen auch mit Unterstüt-
zung elektronischer Medien und mit elektronischer Dokumentation durchgeführt werden.  

(2) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen auch durch eine Gruppe von Studieren-
den in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit). Dabei muss der als Prüfungs-
leistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleistung deutlich ab-
grenzbar und zu bewerten sein. Die Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei Studenten 
umfassen. 

(3) In mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er über ausreichendes 
Grundwissen des Prüfungsgebiets verfügt, die Zusammenhänge erkennt und spezielle Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Die Dauer einer mündlichen 
Prüfung beträgt in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Bei mehreren Prüfungsleistungen 
innerhalb einer Modulprüfung ist die Prüfungszeit angemessen zu reduzieren.  

(4) In mündlichen Präsentationen, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines Vor-
trags oder einer zu erläuternden graphischen Präsentation (Poster, Folien, u. ä.) in einem 
Seminar erfolgt, soll der Kandidat nachweisen, dass er wesentliche Sachverhalte des The-
mas mit Medienunterstützung präsentieren kann. Der Umfang der Präsentation kann vom 
Modulverantwortlichen festgelegt werden. Die Bewertung der Präsentation erfolgt durch den 
Modulverantwortlichen oder Lehrenden und wird dem Kandidaten im Anschluss an die Prä-
sentation bekannt gegeben. Stellt eine mündliche Präsentation die alleinige Grundlage für 
eine Modulbewertung dar, ist die Bewertung entsprechend Abs. 10 durchzuführen. 

(5) In einer Klausur soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Prüfungsgebiets mit den 
gängigen Methoden seines Faches sachgemäß bearbeiten und geeignete Lösungen finden 
kann. Es können mehrere Aufgaben zur Wahl oder mehrere Aufgaben, die alle bearbeitet 
werden müssen, gestellt werden. Die Bearbeitungszeit für eine Modulprüfung, die aus-
schließlich durch eine Klausur erbracht wird, beträgt in der Regel zwischen 60 und 90 Minu-
ten. Bei mehreren Prüfungsleistungen innerhalb einer Modulprüfung ist die Klausurarbeits-
zeit angemessen zu verringern. 

(6) In einer schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit 
unter Einbeziehung einschlägiger Literatur und gegebenenfalls anderer Quellen ein Problem 
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aus dem Stoffzusammenhang des Faches unter wissenschaftlichen Aspekten analysieren 
und wissenschaftlichen Standards genügend darstellen kann.  

(7) In einem Projektbericht, der in der Regel als Gruppenarbeit (s. Abs. 2) vergeben wird, 
sollen die Kandidaten nachweisen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam eine Aufgabenstel-
lung basierend auf einschlägigen Methoden zu lösen und die Methodik, die erhobenen Da-
ten sowie die Ergebnisse unter Einbeziehung einschlägiger Literatur wissenschaftlichen 
Standards genügend darzustellen.  

(8) Der Umfang einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, und For-
matvorgaben können vom Modulverantwortlichen verbindlich festgelegt werden. Der Umfang 
einer individuell angefertigten schriftlichen Hausarbeit soll bei Modulen mit 5 LP 4.500 bis 
5.500 Worte, bei Modulen mit 10 LP 8.000 bis 9.000 Worte und bei Modulen mit 15 LP 
11.000 bis 12.000 Worte umfassen.  

(9) Bei der Abgabe einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, hat 
der Kandidat schriftlich zu versichern, dass die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit die von ihm 
zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile – selbstständig verfasst und 
nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Wörtlich oder dem Sinn nach 
aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu ma-
chen.  

(10) Mündliche Prüfungen werden vor zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer 
in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung 
abgelegt. Mindestens ein Prüfer soll Hochschullehrer sein. Die wesentlichen Gegenstände 
und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergeb-
nis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 
Bei Gruppenprüfungen hat die Bekanntgabe des Ergebnisses individuell zu erfolgen. 

(11) Die Bewertung einer Klausur, einer schriftlichen Hausarbeit oder eines Projektberichts 
wird nachvollziehbar in Fuß- und Randnotizen und ggf. in einem zusammenfassenden Kurz-
gutachten dokumentiert. Diese schriftlichen Prüfungen werden in der Regel von einem Prü-
fer bewertet. Eine schriftliche Prüfung, die für den Kandidaten die letzte Wiederholungsmög-
lichkeit ist und von deren Bestehen die Fortsetzung des Studiums abhängt, ist von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Bewertung der Master-Arbeit ist in § 21 geregelt. 

§ 10 

Prüfungsnoten 

(1) Die Noten für die Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von Prüfungsleistungen werden folgende Noten verwendet: 
1  = sehr gut  = eine hervorragende Leistung, 
2  = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leistungen 

     liegt, 
3  = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
4  = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt, 
5  = nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht 
      mehr genügt. 

(2) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Er-
höhen oder Erniedrigen der einzelnen Werte um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7, 
und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(3) Prüfungsleistungen können auch mit „bestanden“ / „nicht bestanden“ (b/nb) bewertet 
werden. Die so bewerteten Leistungen gehen nicht in eine Berechnung der Modulnote oder 
der Gesamtnote ein.  

(4) Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen, dann errechnet sich die Note aus dem 
Durchschnitt der Noten der Teilprüfungen. Sind die Teilprüfungen Prüfungen über verschie-
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dene Stoffgebiete, dann muss jede Teilprüfung bestanden sein. Eine Gewichtung der Teil-
prüfungen ist möglich. Die Gewichtung ist in der Modulbeschreibung festzulegen.  

(5) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt. 

(6) Die Noten lauten: 
    Bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut, 
  bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5     gut, 
 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5     befriedigend, 
  bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0     ausreichend. 

(7) Entsprechend der ECTS-Bewertungsskala (Beschluss der KMK vom 22.10.2004) erhal-
ten die erfolgreichen Studierenden zusätzlich folgende relative Noten:  

ECTS- 
Note 
  A  die besten 10 %  
  B  die nächsten 25 %  
  C  die nächsten 30 %  
  D  die nächsten 25 %  
  E  die nächsten 10 %  

Dabei soll die Grundgesamtheit, die dieser Notenvergabe zugrunde liegt, mindestens 30 
Individuen umfassen. Gegebenenfalls sind modul- oder jahrgangsübergreifende Grundge-
samtheiten zu bilden.  
Erfolglose Studierende erhalten folgende Noten:  

FX  Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen an-
erkannt werden können.  

F  Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich.  

§ 11 

Wiederholung einer Prüfungsleistung 

(1) Modulprüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können in der 
Regel einmal wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen in verschiedenen Stoffgebieten, dann sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungs-
leistungen zu wiederholen. Die Prüfungsform der Wiederholungsprüfung kann von der Prü-
fungsform der ersten Prüfung abweichen. Festlegungen dazu trift der Modulverantwortliche. 

(2) Der Wiederholungstermin wird zu Beginn des Moduls in der Modulankündigung festge-
legt. Er ist so anzusetzen, dass zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten Prü-
fung und der Wiederholungsprüfung mindestens zwei Wochen liegen und dass die Wieder-
holungsprüfung bis zu Beginn der Vorlesungszeit des darauf folgenden Semesters abge-
schlossen ist. Für Kontextmodule, die jedes Semester angeboten werden, können abwei-
chende Regelungen getroffen werden. Diese sind in der Modulbeschreibung festzuhalten.  

(3) Eine zweite Wiederholung einer Modulprüfung ist auf Antrag an den Prüfungsausschuss 
zulässig, wenn die übrigen Leistungen des Studierenden erkennen lassen, dass die Errei-
chung des Studienzieles zu erwarten ist. Dies ist der Fall, wenn im betreffenden Semester 
mindestens 20 LP erreicht wurden. Der Antrag ist bis zum Ablauf der ersten sechs Wochen 
der Vorlesungszeit des folgenden Semesters zu stellen. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung in einem Zusatzmodul ist nicht zulässig. 
Des weiteren ist der Antrag auf eine zweite Wiederholung zu versagen, wenn die Regelstu-
dienzeit überschritten ist oder eine der vorangegangenen Modulprüfungen gemäß § 12 Abs. 
1 oder Abs. 3 als nicht bestanden gilt.  
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(5) Die zweite Wiederholung setzt die Wiederholung des Moduls voraus. Die zweite Wieder-
holung der Modulprüfung muss spätestens ein Jahr nach der nicht bestandenen Modulprü-
fung absolviert werden, ansonsten gilt die zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden.  

(6) Besteht der Kandidat die zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht oder gilt die 
zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden, so ist die Modulprüfung endgültig nicht 
bestanden. 

(7) Ist die Master-Arbeit erstmals nicht bestanden oder gilt sie als erstmals nicht bestanden, 
kann die Master-Arbeit einmal wiederholt werden. Zur Wiederholung der Master-Arbeit hat 
sich der Kandidat innerhalb von acht Wochen zu melden. Die Wiederholung der Master-
Arbeit muss nach Ausgabe des Themas der Wiederholung spätestens nach der in § 21 Abs. 
6 festgelegten Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen 
Fakultät eingereicht werden. Andernfalls gilt die Wiederholung gemäß § 16 Abs. 1 als nicht 
bestanden und die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. Die zweite Wiederholung 
der Master-Arbeit ist nicht zulässig. 

(8) An der Friedrich-Schiller-Universität in einem anderen Studiengang sowie an einer ande-
ren Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 
demselben oder einem vergleichbaren Studiengang erfolglos unternommene Versuche, eine 
entsprechende Modulprüfung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeit nach 
Abs. 1 und 4 angerechnet. Entsprechendes gilt für die Wiederholung der Master-Arbeit. 

§ 12 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet, wenn der Kandi-
dat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn 
der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt für das Versäu-
men des Abgabetermins einer schriftlichen Hausarbeit oder anderer ähnlicher Prüfungsleis-
tungen, des Praktikumberichts sowie der Master-Arbeit. 

(2) Werden für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Abs. 1 triftige Gründe geltend ge-
macht, müssen diese dem Prüfungsausschuss unverzüglich, also in der Regel innerhalb von 
drei Arbeitstagen, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit oder 
Unfall des Kandidaten oder eines überwiegend von ihm selbst zu versorgenden Kindes ist 
ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in dem die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird. Wer-
den die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der Fortsetzung 
der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht bestanden“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. 

§ 13 

Härtefälle 

(1) Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen lang andauernder oder ständiger körperli-
cher oder seelischer Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kandidaten gestattet, die Prü-
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fungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Entsprechendes gilt für Studienleistungen. Dabei ist zu gewährleisten, dass der Kandidat 
in ausreichendem Ausmaß am Präsenzstudium teilnimmt. Andernfalls ist der Antragsteller 
auf die Möglichkeit der Beurlaubung aus wichtigen Gründen entsprechend der Immatrikulati-
onsordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu verweisen. 

II Master-Prüfung 

§ 14 

Art und Umfang der Master-Prüfung 

(1) Die Master-Prüfung ist modular aufgebaut und wird studienbegleitend abgelegt.  

(2) Die Master-Prüfung umfasst:  
4. Prüfungen in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (Modulprüfungen) des geogra-

phischen Fachstudiums und des Kontextstudiums gemäß Abs. 3f., 
5. ein forschungsorientiertes Praktikum sowie 
6. die Master-Arbeit. 

(3) Im ersten Studienjahr sind in dem gewählten Vertiefungsbereich Humangeographie oder 
Physische Geographie, im geographischen Integrationsbereich sowie im Kontextstudium 
Modulprüfungen im Umfang von jeweils 20 Leistungspunkten zu absolvieren.  

(4) Im zweiten Studienjahr sind in dem gewählten Vertiefungsbereich Humangeographie 
oder Physische Geographie Modulprüfungen im Umfang von 15 Leistungspunkten und im 
geographischen Integrationsbereich im Umfang von 5 Leistungspunkten zu absolvieren. 

§ 15 

Zusatzmodule 

(1) Der Kandidat kann – soweit Kapazitätsbeschränkungen in einzelnen Modulen dies nicht 
verhindern – weitere Module aus dem Studienangebot der Friedrich-Schiller-Universität ab-
solvieren (Zusatzmodule).  

(2) Zusatzmodule müssen durch eine Prüfung abgeschlossen werden. Es werden jedoch 
keine Leistungspunkte erteilt, die für den Studiengang angerechnet werden können und die 
Noten der Prüfungen gehen auch nicht in die Gesamtnote ein. Auf Antrag des Kandidaten 
werden aber die Zusatzmodule und die Ergebnisse der Modulprüfungen in das Zeugnis auf-
genommen.  

(3) Die Feststellung, dass es sich um ein Zusatzmodul handelt, ist bei der Meldung zum Mo-
dul zu treffen.  

§ 16 

Prüfungstermine und Prüfungsfristen 

(1) Die Modulprüfungen des ersten Studienjahres sind spätestens bis zum Ende des zweiten 
Studienjahres, die des zweiten spätestens bis zum Ende des dritten Studienjahres erstmals 
abzulegen. Letzteres gilt auch für das forschungsorientierte Praktikum. Versäumt der Kandi-
dat aus Gründen, die er zu vertreten hat, diese Fristen, gelten die entsprechenden Modul-
prüfungen als endgültig nicht bestanden. Das Recht auf Wiederholungsprüfungen bei nicht 
bestandenen Prüfungen gem. § 11 bleiben unberührt. 

(2) Die Master-Arbeit ist spätestens drei Wochen nachdem das Erreichen von 90 Leistungs-
punkten dem Kandidaten bekannt gemacht wurde, beim Prüfungsausschuss anzumelden 
und nach Ausgabe des Themas der Master-Arbeit innerhalb der in § 21 Abs. 6 festgelegten 
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Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät einzurei-
chen.  

(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG verdop-
peln sich die in Abs. 1 genannten Zeiträume sowie die in § 21 Abs. 6 festgelegte Bearbei-
tungsdauer für die Master-Arbeit.  

(4) Für die Einhaltung der Prüfungsfristen ist der Kandidat selber verantwortlich. Er hat dabei 
insbesondere die in den Modulbeschreibungen festgesetzten Zyklen und Häufigkeiten des 
Angebots einzelner Modulprüfungen zu beachten.  

§ 17 

Zulassung zur Master-Prüfung 

(1) Zu den studienbegleitenden Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, wer 
4. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Master-Studiengang Geographie ein-

geschrieben ist,  
5. die für die einzelnen Modulprüfungen in den Modulbeschreibungen festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt und 
6. eine entsprechende Modulprüfung oder eine Master-Prüfung im Studiengang Geo-

graphie nicht bereits endgültig nicht bestanden hat und sich nicht in einem ande-
ren entsprechenden Prüfungsverfahren befindet. 

(2) Zur Master-Arbeit kann nur zugelassen werden, wer 
5. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Master-Studiengang Geographie ein-

geschrieben ist,  
6. den erfolgreichen Erwerb von mindestens 65 Leistungspunkten aus dem geogra-

phischen Fach- sowie dem Kontextstudium gemäß Studienplan nachweist,  
7. ein forschungsorientiertes Praktikum (10 LP) gem. § 22 erfolgreich abgeleistet hat 

und 
8. eine Master-Arbeit im Studiengang Geographie nicht bereits endgültig nicht be-

standen hat und sich nicht in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

§ 18 

Anmeldung und Zulassungsverfahren 

(1) Die Anmeldung zur Modulprüfung hat spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn 
bzw. nach Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls zu erfolgen. Innerhalb dieser 
Zeit ist ein Rücktritt von einer Anmeldung ohne Angabe von Gründen möglich. Danach gilt 
die Anmeldung als verbindlich. Mit der Anmeldung erklärt der Kandidat, dass er die Zulas-
sungsvoraussetzungen gemäß § 18 Abs. 1 erfüllt. 

(2) Über die Zulassung zur Modulprüfung entscheidet der vom Prüfungsausschuss bestellte 
Modulverantwortliche. Ein besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen 
ist. Der Kandidat ist spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin darüber ortsüblich in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Master-Arbeit schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

4. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 2 genannten Zulassungsvor-
aussetzungen, 

5. ein Vorschlag für das Thema sowie den Betreuer der Master-Arbeit und 
6. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Master-Prüfung im Studien-

gang Geographie nicht oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er sich in ei-
nem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich eine nach Abs. 3 Satz 2 erforderliche Unterlage in 
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Art zu führen. 
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(5) Über die Zulassung zur Master-Arbeit entscheidet der Prüfungsausschuss oder gemäß § 
7 Abs. 6 dessen Vorsitzender. 

(6) Die Zulassung zur Master-Arbeit ist abzulehnen, wenn  
e) die in § 17 Abs. 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
f) die Unterlagen unvollständig sind oder 
g) der Kandidat die Master-Prüfung im Studiengang Geographie an einer wis-

senschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig 
nicht bestanden hat oder 

h) der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem Prüfungs-
verfahren im selben Studiengang befindet. 

Die Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat seinen Prüfungs-
anspruch durch Versäumen einer Frist verloren hat. 

§ 19 

Modulprüfungen 

(1) Jedes Modul enthält zugleich eine Prüfung, die sich auf den Gegenstand dieses Moduls 
unter Einschluss der dazu notwendigen Grundlagen bezieht. Die einem Modul zugeordneten 
Leistungspunkte werden erteilt, wenn die Modulprüfung bestanden ist. § 15 Abs. 2 bleibt un-
berührt. 

(2) Die Anmeldung zum Modul schließt die verbindliche Anmeldung zur Modulprüfung ein. 
Die Anmeldung hat spätestens 14 Tage nach Beginn des Moduls zu erfolgen. Ein Rücktritt 
von einer Modulprüfung ist bis 14 Tage vor der Modulprüfung bzw. der ersten Teilprüfung 
möglich. Der Rücktritt ist dem Modulverantwortlichen fristgerecht schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Ausschlaggebend für die Fristen sind die in der Modulankündigung festgeleg-
ten Termine. Dieser Rücktritt enthebt nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Fristen gemäß 
§ 16 Abs. 1.  

(3) Die Anmeldung zu Modulen setzt in der Regel den erfolgreichen Abschluss von Modulen 
aus den vorangegangenen Semestern oder Studienjahren voraus. Näheres ist in den Modul-
beschreibungen im Modulkatalog geregelt.  

(4) Eine Modulprüfung kann aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, wobei die in § 9 
genannten Prüfungsformen kombiniert werden können. Die jeweilige Form der Modulprüfung 
bzw. ihre Kombination und deren Gewichtung sind in den Modulbeschreibungen festzulegen. 

(5) Die Modulprüfungen in Modulen, die Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 
des folgenden Semesters sind, sind so zu organisieren, dass das Modulergebnis unter Be-
rücksichtigung einer Wiederholungsmöglichkeit bis zum Beginn der folgenden Vorlesungs-
zeit festgestellt ist.  

(6) Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgelegt. Auf Antrag des Studie-
renden kann eine Prüfung in englischer Sprache erfolgen, sofern die Prüfer zustimmen. In 
Wahlpflicht- oder Zusatzmodulen, in denen Englisch die Unterrichtssprache ist, werden die 
Prüfungen in englischer Sprache abgelegt. 

(7) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie gemäß § 10 mit „bestanden“ oder mindes-
tens mit 4,0 bewertet worden ist.  

§ 20 

Forschungsorientiertes Praktikum 

(1) In das geographische Fachstudium ist ein forschungsorientiertes Praktikum im Umfang 
von sechs Wochen Dauer bei Vollzeitbeschäftigung integriert. Bei Teilzeitbeschäftigung ver-
längert sich die Dauer des Praktikums entsprechend. Einschlägige vor Studienbeginn abge-
leistete berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag und bei Vorlage eines Berichts über 
die Tätigkeit sowie einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Praktikumstelle durch 
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den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses anerkannt werden, wenn die Tätigkeit den An-
forderungen an das Praktikum entspricht. 

(2) Über das Praktikum ist ein Bericht anzufertigen und spätestens einen Monat nach Been-
digung des Praktikums beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. In die-
sem Bericht soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, eigene forschungsorien-
tierte Tätigkeiten zu reflektieren und unter Beachtung wissenschaftlicher Standards nach-
vollziehbar darzustellen. Die sachliche Richtigkeit des Berichts ist von der Praktikumstelle 
festzustellen. Der Praktikumsbericht wird von einem Prüfer, der vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses benannt wird, gemäß § 10 Abs. 3 bewertet. Wird der Praktikumsbericht 
mit nicht bestanden bewertet, dann ist dem Kandidaten innerhalb von einem Monat nach 
Bekanntgabe der Bewertung eine Möglichkeit zur Überarbeitung zu gewähren.  

(3) Ist die sachliche Richtigkeit festgestellt und der Praktikumsbericht mit bestanden bewer-
tet, werden 10 Leistungspunkte vergeben. Das Praktikum wird auf die Studienleistungen des 
zweiten Studienjahres angerechnet. 

§ 21 

Master-Arbeit 

(1) Durch die Master-Arbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbstständig und mit wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten und wissenschaftlichen Standards entsprechend darzustel-
len. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgegebene Frist eingehalten werden kann und die mit der Master-Arbeit verbundene Ar-
beitsbelastung des Kandidaten 900 h nicht überschreitet.  

(2) Die Master-Arbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe in Ab-
schnitten oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

(3) Das Thema der Master-Arbeit wird von einem gemäß § 8 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss 
bestellten Prüfer aus der Gruppe der Hochschullehrer gestellt und betreut. Dem Kandidaten 
ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Master-Arbeit zu machen. 

(4) Das Thema der Master-Arbeit kann erst nach Zulassung zur Master-Arbeit ausgegeben 
werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und ist ak-
tenkundig zu machen. Sind die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 erfüllt, er-
folgt die Ausgabe des Themas drei Wochen nach Eingang des Antrags auf Zulassung. Die 
Ausgabe des Themas erfolgt spätestens vier Wochen nachdem dem Kandidaten bekannt 
gemacht wurde, dass er die letzten der 90 Leistungspunkte, die als Voraussetzung zur Mel-
dung zur Master-Arbeit notwendig sind, erreicht hat. 

(5) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass ein Kandidat 
rechtzeitig ein Thema für eine Master-Arbeit erhält. Hier findet die in § 16 Abs. 2 Satz 1 ge-
nannte Frist Anwendung. 

(6) Die Bearbeitungsdauer für die Master-Arbeit beträgt sechs Monate. Auf begründeten 
Antrag kann die Frist in Ausnahmefällen um drei Monate verlängert werden. Dieser Antrag, 
dem eine Stellungnahme des Betreuers beizufügen ist, muss spätestens 14 Tage vor Ablauf 
der Bearbeitungszeit gestellt werden. Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, die durch 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attests nachzuweisen ist, wird die Bearbeitungszeit ent-
sprechend verlängert. Über den Antrag entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses.  

(7) Das Thema der Master-Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Die bis zur Rückgabe verstrichene Zeit wird 
auf die Bearbeitungszeit nicht angerechnet. 
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(8) Die Master-Arbeit ist fristgemäß in drei gedruckten und gebundenen Exemplaren im Prü-
fungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät einzureichen. Zusätzlich ist ein 
Exemplar in elektronischer Form (Word oder pdf-Format) abzuliefern.  

(9) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er die 
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Anteile – selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
und gedankliche Übernahmen kenntlich gemacht hat. 

(10) Wird die Master-Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 als nicht 
bestanden. 

(11) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten. Einer der Prüfer soll derjenige 
sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestellt. Die Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen erstellt 
werden. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 10 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Master-Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzel-
bewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Weichen die Noten der 
Gutachter um mehr als 2,0 von einander, so ist ein drittes Gutachten zu erstellen. Dies gilt 
auch, wenn ein Gutachter die Note „nicht bestanden“ vergibt. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses bestellt den dritten Gutachter. Die Note der Master-Arbeit ergibt sich 
dann aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten. Die Master-Arbeit kann 
jedoch nur dann als „ausreichend“ gewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ oder besser sind.  

§ 22 

Bestehen der Master-Prüfung, Gesamtnote 

Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen des geographischen Fach-
studiums und des Kontextstudiums im Umfang von 80 LP, das berufsorientierende Prakti-
kum mit 10 LP sowie die Master-Arbeit mit 30 LP bestanden sind. Die Gesamtnote der Mas-
ter-Prüfung wird als über die Leistungspunkte gewichtetes arithmetisches Mittel aller Noten 
der Modulprüfungen und der Master-Arbeit gebildet. 

§ 23 

Master-Zeugnis, Diploma Supplement, Master-Urkunde 

(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis werden die Bezeichnung der absolvierten 
Module, die entsprechenden Leistungspunkte sowie die Ergebnisse (Noten) der Modulprü-
fungen sowie auf Antrag des Kandidaten auch die Zusatzmodule entsprechend § 15 aufge-
nommen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem alle Prüfungs- und Studien-
leistungen der Prüfung erfüllt wurden. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union / Europarat / UNESCO in englischer und in 
deutscher Sprache ausgestellt.  

(3) Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, so 
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Studenten hierüber einen schriftlichen 
Bescheid, der mit einer Rechtbehelfsbelehrung zu versehen ist.  

(4) Verlässt der Kandidat die Hochschule oder wechselt er den Studiengang, so wird ihm auf 
Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen 
und deren Bewertung gemäß § 10 enthält.  

(5) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades eines Master of Science 
beurkundet. 
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(6) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

III Schlussbestimmung 

§ 24 

Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändi-
gung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 25 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme. 

§ 26 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu erteilen und zu begründen sowie mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Entscheidung von Prüfern richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach An-
hörung der Prüfer. 

(3) Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des Ausschusses nicht 
wahrnehmen, wenn sie selber Beteiligte an der dem Widerspruch zugrunde liegenden Prü-
fungsangelegenheit sind. 

(4) Über einen Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchsfüh-
rer zuzustellen. 
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§ 27 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen wie in der männlichen Form. 

§ 28 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Studienordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Geoinformatik mit dem Abschluss Master of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetztes 
(ThürHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Studiengang Geoinformatik mit dem Ab-
schluss Master of Science folgende Studienordnung. Die Chemisch-Geowissenschaftliche 
Fakultät hat am 3. März 2009 die Studienordnung beschlossen.  

Der Rektor hat die Studienordnung am 9. März 2009 genehmigt 

Inhalt 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3  Studiendauer 
§ 4  Studienbeginn 
§ 5  Ziel des Studiums 
§ 6  Aufbau des Studiums 
§ 7  Umfang und Inhalte des Studiums 
§ 8  Internationale Mobilität der Studierenden 
§ 9  Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 10  Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 
§ 11  Außeruniversitäres Berufspraktikum 
§ 12  Studienfachberatung 
§ 13 Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung 
§ 14  Gleichstellungsklausel 
§ 15  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im nicht konsekutiven 
Studiengang Geoinformatik mit dem Abschluss Master of Science (abgekürzt: "M. Sc.") an 
der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Sie 
gilt im Zusammenhang mit der zugehörigen Prüfungsordnung (im Folgenden: MPO) in der 
jeweils geltenden Fassung und dem vom Rat der Fakultät verabschiedeten Studienplan mit 
Modulkatalog.  

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang M. Sc. Geoinformatik sind:  

(a) ein Hochschulabschluss in einem Studiengang Geographie mit dem Abschluss 
Bachelor of Science oder Bachelor of Arts  bzw. ein gleichwertiger Hochschulab-
schluss in einem fachlich einschlägigen Studiengang. Die Gesamtnote des Abschlus-
ses soll „gut“ oder besser sein. 

(b) der Nachweis von Englischkenntnissen auf dem Level C 1 nach dem Europäi-
schen Referenzrahmen in der Regel mittels eines international anerkannten Zertifikats; 

(c) ein Bewerbungsschreiben, in dem der Bewerber mit maximal 500 maschinen-
geschriebenen Worten Motivation und Eignung sowie studiengangbezogene Fähigkei-
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ten und Fertigkeiten zur Aufnahme des angestrebten Studiums darlegt (Motivations-
schreiben);  

(d) eine tabellarische Übersicht über die im Zusammenhang mit dem Studium und 
dem angestrebten Vertiefungsfach einschlägigen Tätigkeiten und Erfahrungen; 

(e) gegebenenfalls die Einreichung von Abschriften oder Kopien von Arbeitszeugnis-
sen; 

(f) die Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zur von der Friedrich-
Schiller-Universität festgelegten Immatrikulationsfrist für das jeweilige Wintersemester.  

(2) Die Zahl der Zulassungen ist begrenzt. Über die Aufnahme in den Studiengang entschei-
det der Prüfungsausschuss . Es erfolgt eine Auswahl nach folgenden Kriterien: 1. Ab-
schlussnote, 2. Praxiserfahrung, 3. Motivation.  

§ 3 

Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst einschließlich der Zeit für die Master-Arbeit zwei Jahre. Die 
Universität stellt sicher, dass das Studium in der vorgesehenen Regelstudienzeit absolviert 
werden kann. 

(2) Zeiten, die auf begründeten Antrag nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerech-
net werden, regelt § 3 Abs. 3 MPO. 

(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit gemäß § 3 Abs. 4 MPO vier Studienjahre.  

(4) Zum Abschluss des Studiums wird eine Master-Arbeit angefertigt, die spätestens 6 Wo-
chen, nachdem 90 Leistungspunkte (LP) erreicht wurden, begonnen werden muss. Näheres 
dazu regelt die MPO. 

§ 4 

Studienbeginn 

Das Master-Studium beginnt im Wintersemester.  

§ 5 

Ziel des Studiums 

(1) Ziel des Master-Studiengangs Geoinformatik ist die Ausbildung der Studierenden in der  
Fachdisziplin Geoinformatik mit Bezug zur prozessorientierten, landschaftsbezogenen Sys-
temanalyse und Modellierung.  

(2) Die Studierenden erwerben methodische Kenntnisse und Fähigkeiten zur Analyse und 
Modellierung der prozessgesteuerten Wechselwirkungen zwischen den Systemkomponen-
ten für eine anschließende Tätigkeit in Berufsfeldern mit Anwendungen der Geoinformatik in 
der Forschung und deren praktischer Umsetzung in planerischen Entscheidungsverfahren. 

(3) Sie werden mit den Synergieeffekten der disziplinübergreifenden Integration von Teilge-
bieten der Geoinformatik vertraut gemacht und sind beim erfolgreichen Studienabschluss 
dazu befähigt, interdisziplinär und fachübergreifend zu denken sowie im Team eigenständig 
Schnittstellen, Modellsysteme und Entscheidungsunterstützungen für ein nachhaltiges Sys-
temmanagement zu entwickeln. 

(4) Der Master-Studiengang widmet sich im Besonderen der Integration von Systemanalyse, 
Modellierung, Fernerkundung, Geoinformationsauswertung und der Unterstützung eines 
nachhaltigen Systemmanagements. Diese Verknüpfungen werden für räumlich unterschied-
liche Prozessinteraktionen von Umweltsystemen, z. B. an Hand von Flusseinzugsgebieten 
und ihrer integrierten Bewirtschaftung untersucht. 
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(5) Entsprechend dem interdisziplinären Gedanken des Master-Studiengangs Geoinformatik 
werden die unterschiedlichen Arbeitsansätze für eine integrierte Systemanalyse und Model-
lierung in praktischen Projektseminaren vermittelt und in integrierenden Forschungssemina-
ren zusammengeführt. Zu den vermittelten Schlüsselqualifikationen zählen neben den fach-
lich-methodischen Kenntnissen die Fähigkeit zur eigenständigen konzeptionelle Entwicklung 
und Durchführung von wissenschaftlichen Projektkomponenten und die Ergebnispräsentati-
on in englisch und deutsch. 

(6) Die einzelnen Module des Studiums sind nicht konsekutiv aufgebaut, doch garantieren 
die Module in ihrer Gesamtheit den Studierenden eine interessensgerechte und berufsquali-
fizierende Ausbildung u. a. als Voraussetzung für ein eventuell anschließendes Promotions-
studium. Gleichzeitig wird durch die interdisziplinäre Ausrichtung des Fachstudiums soziale 
Kompetenz, wie die Kooperations- und Teamfähigkeit, Anpassung konzeptioneller Perspek-
tiven, Projektverantwortung und die Fähigkeit zur selbstkritischen Reflexion eigener wissen-
schaftlicher Arbeit gestärkt und vertieft. 

(7) Die Forschung in der Geoinformatik weist ein hohes Innovationspotential auf, da sie sich 
schwerpunktmäßig mit der Klassifikation, Quantifizierung und Interpretation räumlich verteil-
ter Geoinformation als Grundlage für eine prozessorientierte Systemmodellierung und nach-
haltige Bewirtschaftung limitierter und regenerativer Systemressourcen befasst.  

(8) Die von der Geoinformatik entwickelte methodische Schnittstellenfunktion zwischen Na-
tur- und Sozialwissenschaften ist schon heute eine unverzichtbare Basis für ein nachhaltiges 
und skalenübergreifendes Systemmanagement, wie es z. B. von der Wasser- und Boden-
rahmenrichtlinie der Europäischen Union und der UN mit der Formulierung der Millenium 
Development Goals (MDG) politisch umgesetzt wird.  

(9) Geoinformatiker sprechen mit dieser Ausbildung Berufsfelder an, die von der prognosti-
schen, szenarienbasierten Umweltmodellierung, über die Ressourcenbewirtschaftung bis hin 
zum sozio-ökonomischen, integrierten Systemmanagement, z. B. in der Raum- und Regio-
nalplanung oder der Wasserwirtschaft reichen.  

(10) Der Arbeitsmarkt ist dementsprechend breit gefächert und reicht von den Umwelt-
verwaltungen kommunaler, nationaler und internationaler Administrationen über Beratungs-
büros, internationale Organisationen (FAO, WMO, UN-Organisationen) bis hin zur Selbstän-
digkeit durch eigene Firmengründung. 

§ 6 

Aufbau des Studiums 

(1) Das nicht konsekutive Studienangebot ist modular strukturiert, wobei die einzelnen Mo-
dule durch unterschiedliche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische 
Übungen im Computerlabor und im Gelände, selbständige Studien und Prüfungen gebildet 
werden.  

(2) Jedes Modul bildet eine Lern- und Prüfungseinheit, das mit dem Ergebnis auf dem 
Zeugnis dokumentiert wird. Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann 
aber auch Inhalte mehrerer Semester umfassen.  

(3) Das Fachstudium Geoinformatik ist im Studienverlaufsplan zusammengefasst und unter-
gliedert sich in das Fachstudium (FS) und das Kontextstudium (Kon). Module des Fachstu-
diums untergliedern sich in Pflichtmodule (P) sowie in Wahlpflichtmodule mit jährlicher Wie-
derholung (WP1) und zweijähriger Wiederholung (WP2). Das Kontextstudium besteht aus 
Wahlpflichtmodulen (WPK).  

(4) Im ersten Studienjahr sind insgesamt Module im Umfang von 60 LP zu belegen. Davon 
müssen mindestens 40 LP aus dem Fachstudiengang kommen, während bis zu 20 LP aus 
dem Kontextstudium kommen können.  

(5) Im zweiten Studienjahr sind Module im Umfang von 25 LP zu belegen, von denen bis zu 
10 LP aus dem Kontextstudium kommen können. Ein berufsorientiertes Praktikum (10 LP) 



�������	�
����������������

299  

ist nach dem Erreichen von 60 LP zu absolvieren. Mit der Master-Arbeit (25 LP) wird das 
Studium abgeschlossen. 

(6) Das Kontextstudium kann teilweise oder vollständig durch Module des Fachstudiums 
ersetzt werden. 

§ 7 

Umfang und Inhalte des Studiums 

(1) Das zweijährige Fachstudium Geoinformatik umfasst eine Gesamtleistung von 120 Leis-
tungspunkten (LP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Pro Studienjahr 
sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für die Vergabe eines Leistungspunktes wird entspre-
chend den Vorgaben im European Credit Transfer System (ECTS) eine Arbeitsbelastung 
des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 – 30 Stunden angesetzt.  

(2) Das Fachstudium Geoinformatik beinhaltet Module aus den Teilbereichen Systemanaly-
se, regionale Systemmodellierung, Fernerkundung, Raumanalyse im GIS, Geodatenbanken 
und Web basierte Informationssysteme. Sie werden durch Integrationsmodule, in denen 
Geoinformatik und Fernerkundung integrativ behandelt werden ergänzt. 

(3) Die Beschreibung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule ist dem Modulkatalog zu entneh-
men, der dem Studienplan hinzugefügt ist. Die Modulbeschreibungen informieren über den 
Modulverantwortlichen, die Voraussetzungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status 
eines Moduls, die Lern- und Arbeitsformen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden 
Leistungspunkte, die Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungs-
leistungen und deren Gewichtung. Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häu-
figkeit des Angebotes des Moduls sowie die Dauer. 

§ 8 

Internationale Mobilität der Studierenden 

(1) Die Fakultät und der Studiengang Geoinformatik unterstützen die Internationalisierung 
des Studiengangs und die internationale Mobilität der Studierenden. Bei einem Auslands-
aufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines ECTS Learning Agreement 
vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außerhalb des Geltungsbereichs 
des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten sowie der Studien- und Prüfungsleistungen.  

(2) Durch Lehraufträge mit Wissenschaftlern von internationalen Forschungseinrichtungen 
wird diese Unterstützung zur Internationalisierung seitens der Universität belegt.  

(3) Ergänzend dazu wird mit Europäischen Kooperationspartnern und Partneruniversitäten 
eine konkrete Zusammenarbeit bei der Modulgestaltung und dem Austausch von Studieren-
den im Fachstudium Geoinformatik aufgebaut. 

§ 9 

Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Art und Umfang der Studien- und Prüfungsleistungen der Master-Prüfung sind in der 
MPO geregelt. Die Prüfungsformen für die einzelnen Modulprüfungen und die Gewichtung 
von Teilprüfungen sind in den Modulbeschreibungen festgelegt.  

(2) Der Modulverantwortliche bestimmt den Zeitpunkt der Prüfungen. Darüber hinaus kann 
er im Rahmen der Vorgaben der Prüfungsordnung (§ 9 MPO) den Umfang von Prüfungsleis-
tungen festlegen.  

(3) Die Termine für Prüfungen und weitere Festlegungen werden zu Beginn des Moduls be-
kannt gegeben.  

§ 10 

Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 

(1) Bei Modulen sind Zulassungsvoraussetzungen zu beachten: 
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(2) Erfolgreich abgeschlossene Module des Kontextstudiums dürfen nicht ein zweites Mal 
belegt werden. 

(3) Das berufsorientierte Praktikum kann erst nach erfolgreichem Abschluß der Modulprü-
fungen des ersten Studienjahrs absolviert werden. 

(4) Für einzelne Wahlpflichtmodule kann die Teilnehmerzahl beschränkt werden, wenn die-
ses aus sachlichen Gründen, insbesondere aufgrund der räumlichen und apparativen Aus-
stattung geboten ist. 

§ 11 

Berufsorientiertes Praktikum 

(1) Das berufsorientierte Praktikum (§ 20 MPO) ist nach dem Erreichen von 60 LP aus dem 
ersten Studienjahr zu absolvieren. Es soll bevorzugt in forschungsorientierten Institutionen 
oder Forschungsprojekten durchgeführt werden und wird durch ein Mitglied der Abteilung 
Geoinformatik betreut. 

(2) Das berufsorientierte Praktikum hat bei Vollzeitbeschäftigung eine Dauer von mindes-
tens sieben Wochen. Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich das Praktikum entsprechend. 
Für die Anfertigung des Praktikumberichts werden zwanzig Arbeitsstunden angerechnet.  

(3) Das berufsorientierte Praktikum ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter 
Nennung des Betreuers zu beantragen. Eine Genehmigung und die Bestätigung des Be-
treuers kann verweigert werden, wenn das Praktikum nachweislich nicht zur Förderung des 
Fachstudiums Geoinformatik dient.  

(4) Das absolvierte Praktikum ist durch einen vom Praktikumgeber abgezeichneten Bericht 
zu dokumentieren, der dem Modulbetreuer innerhalb eines Monats nach Beendigung des 
Praktikums vorzulegen ist und von ihm gemäß MPO § 10 Abs. 3 innerhalb von zwei Wochen 
nach Abgabe bewertet wird.  

(5) Über die Anerkennung des Berichts und die erfolgreiche Absolvierung des Praktikums 
stellt der Prüfer eine Modulbescheinigung aus.  

(6) Bereits vor Studienbeginn abgeleistete einschlägige berufliche Tätigkeiten oder ein ein-
schlägiges Praktikum kann bei Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der 
Praktikumstelle und eines Berichts über die Tätigkeit (Praktikumbericht) auf Antrag aner-
kannt werden. 

(7) Ist das Praktikum bestanden, werden 10 Leistungspunkte vergeben.  

§ 12 

Studienfachberatung 

(1) Für die individuelle Studienfachberatung stehen Studienfachberater aus der Geoinforma-
tik und der Fernerkundung zur Verfügung. Sie beraten in fachspezifischen Studienfragen die 
Studierenden so, dass diese ihr Studium zielgerichtet auf den Studienabschluss hin gestal-
ten und nach zwei Jahren beenden können.  

(2) Die Studierenden können sich aus dem Lehrkörper des Studiengangs eine Person des 
besonderen Vertrauens als Mentor wählen und sich von diesem während des Studiums be-
raten lassen. 

(3) Bei Fragen, die die Prüfungs- und Studienordnung betreffen, berät der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses, sein Stellvertreter oder eine vom Prüfungsausschuss benannte Per-
son im Rahmen der obligatorische Studienberatung gem. § 20 Absatz 5 ThürHG. 

(4) Für nicht fachspezifische Studienprobleme steht die Zentrale Studienberatung der Fried-
rich-Schiller-Universität zur Verfügung.  
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§ 13 

Evaluierung des Lehrangebots und Qualitätssicherung

(1) Die Fakultät und der Studiengang fühlt sich einer laufenden Aktualisierung und Verbes-
serung des Lehrangebots verpflichtet. Der Prüfungsausschuss evaluiert gemäß § 7 Abs. 4 
MPO in regelmäßigen Abständen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Faches und 
der beruflichen Anforderungen den Studienplan und das Modulangebot.  

(2) Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsprojekt Lehrevaluation 
die Erfahrungen mit dem Master-Studiengang insbesondere evaluiert im Hinblick auf die 
Akzeptanz seitens der Studierenden und des Berufsfelds, die Studierbarkeit sowie das An-
gebot an fachlichen und überfachlichen Qualifikationsmöglichkeiten.  

§ 14 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen und in der männlichen Form. 

§ 15 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Prüfungsordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Geoinformatik mit dem Abschluss Master of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena fol-
gende Prüfungsordnung für den Studiengang Geoinformatik mit dem Abschluss Master of 
Science. Die Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät hat am 3. März 2009 die Prüfungs-
ordnung beschlossen. 
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 

I Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Zweck der Prüfung 
§ 2 Hochschulgrad 
§ 3 Regelstudienzeit 
§ 4 Gliederung des Studiums 
§ 5 Studienplan und Modulkatalog 
§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  
§ 7 Prüfungsausschuss 
§ 8 Modulverantwortliche, Prüfende und Beisitzende 
§ 9 Prüfungsformen 
§ 10 Prüfungsnoten 
§ 11 Wiederholung von Prüfungen 
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
§ 13 Härtefälle 
  
II Master-Prüfung 
§ 14 Art und Umfang der Master-Prüfung 
§ 15 Zusatzmodule 
§ 16 Prüfungstermine und Prüfungsfristen 
§ 17 Zulassung zur Master-Prüfung 
§ 18 Anmeldung und Zulassungsverfahren 
§ 19 Modulprüfungen 
§ 20 Berufsorientiertes Praktikum 
§ 21 Master-Arbeit 
§ 22 Bestehen der Master-Prüfung, Gesamtnote  
§ 23 Bachelor-Zeugnis, Diploma Supplement, Bachelor-Urkunde  
  
III Schlussbestimmungen 
§ 24 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 25 Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 26 Widerspruchsverfahren 
§ 27 Gleichstellungsklausel 
§ 28 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
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I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck der Prüfung 

(1) Die Master-Prüfung führt zum einem berufsqualifizierenden Abschluss des Studien-
gangs Geoinformatik.  

(2) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Master-Prüfung haben die Studierenden nachge-
wiesen, dass sie zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit in dem interdisziplinären 
Studienfach befähigt sind. 

§ 2 

Hochschulgrad 

Nach bestandener Master-Prüfung verleiht die Friedrich-Schiller-Universität den Hochschul-
grad „Master of Science" (abgekürzt: „M. Sc") im Studiengang Geoinformatik.  

§ 3 

Regelstudienzeit 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zwei Studienjahre, in denen insgesamt 120 Leistungspunk-
te (LP) zu erwerben sind. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für die 
Vergabe eines Leistungspunktes wird entsprechend den Vorgaben im European Credit 
Transfer System (ECTS) eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- und Selbst-
studium von 25 – 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung für Studien- und 
Prüfungsleistungen darf pro Studienjahr einschließlich der vorlesungsfreien Zeit 1800 Stun-
den nicht überschreiten. 

(2) Lehrangebot und Studienplan werden so gestaltet, dass alle Lehrveranstaltungen, an de-
nen die Studierenden teilzunehmen haben, in der Regelstudienzeit besucht werden können und 
auch das Praktikum absolviert sowie die Master-Arbeit in der Regelstudienzeit angefertigt wer-
den kann. 

(3) Folgende Zeiten werden nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn 
einem begründeten Antrag auf Beurlaubung stattgegeben worden ist: 
  - Zeiten des Mutterschutzes und der Gewährung von Elternzeit, 
  - Zeiten des Wehr- und Ersatzdienstes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende wegen längerer, durch ärztliches Attest  
    nachgewiesener schwerer Krankheit am Studium gehindert war, 
  - Zeiten eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes, 
  - Zeiten, während derer der Studierende als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgeschriebe-
nen 
    Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität tätig war. 
Genaueres regelt die Immatrikulationsordnung der Friedrich-Schiller-Universität. Anträge 
auf Beurlaubung sind an das Studentensekretariat zu richten.  

(4) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums beträgt die Regelstudienzeit sechs 
Studienjahre, um insbesondere Berufstätigen mit mindestens 20 Stunden und höchstens 25 
Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit besonderen familiären Verpflichtungen 
das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. Die Zulassung zum Teilzeitstudium bedarf 
der Zustimmung des Prüfungsausschusses.  

§ 4 

Gliederung des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unterschied-
liche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, Gelände- 
und Feldarbeiten, selbstständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet eine 
Lern- und Prüfungseinheit, das mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. Ein 
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Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester, kann aber auch Inhalte mehrerer Se-
mester umfassen.  

(2) Das Studium gliedert sich in Module des Fachstudiums (FS) Geoinformatik und in Modu-
le des Kontextstudiums (Kon) mit denen die Inhalte der Geoinformatik fachrelevant ergänzen 
werden.  

(3) Das Fachstudium der umfasst Pflichtmodule (P) sowie Wahlpflichtmodule mit jährlicher 
(WP1) und zweijähriger (WP2) Wiederholung. Nach dem Erreichen von 60 LP ist ein berufs-
orientiertes Praktikum mit 10 LP Pflicht. Mit der Master-Arbeit im Umfang von 25 LP wird das 
Studium abgeschlossen.  

(4) Das Kontextstudium umfasst Wahlpflichtmodule (WPK), die teilweise oder vollständig 
durch Module des Fachstudiums Geoinformatik ersetzt werden können. 

(5) Der Studienordnung sind nähere Angaben zum Ziel des Studiums, zur Untergliederung 
des Studiums in Module sowie die den Modulen zugehörigen Leistungspunkten zu entneh-
men. 

§ 5 

Studienplan und Modulkatalog 

(1) Der Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät beschließt einen Studienplan und 
einen Modulkatalog mit Modulbeschreibungen. Der Studienplan und Modulkatalog sind je-
weils rechtzeitig zu Studienjahresbeginn zumindest elektronisch bekannt zu machen. 

(2) Die Modulbeschreibungen informieren über den Modulverantwortlichen, die Vorausset-
zungen zur Teilnahme, die Verwendbarkeit, den Status eines Moduls, die Lern- und Arbeits-
formen, den Arbeitsaufwand und die zu erreichenden Leistungspunkte, die Inhalte und Qua-
lifikationsziele des Moduls, sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Gewichtung. Die 
Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des Angebotes des Moduls so-
wie die Dauer.  

§ 6 

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Erworbene Leistungspunkte in demselben Studiengang an einer Universität oder einer 
gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung anerkannt.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hoch-
schule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von Kul-
tusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei einem Aus-
landsaufenthalt während des Studiums garantiert der Abschluss eines ECTS Learning 
Agreement vor Antritt des Auslandsaufenthalts die Anerkennung der außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes erbrachten Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleis-
tungen.  

(4) Einschlägige nach dem Erwerb des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses und vor 
Studienbeginn abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag an den Prü-
fungsausschuss anerkannt werden. Näheres regelt § 20. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
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beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufgenom-
men. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen dem Prü-
fungsausschuss vorzulegen. 

§ 7 

Prüfungsausschuss 

(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus 
Mitgliedern der Fakultät ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören vier Vertreter der 
Gruppe der Hochschullehrer, zwei Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und 
ein Studierender, der für diesen Studiengang eingeschrieben ist, an. Der Vorsitzende, sein 
Stellvertreter und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertreter 
werden vom Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
beträgt i. d. R. drei Jahre, die der studentischen Mitglieder i. d. R. ein Jahr. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darun-
ter das für den Vorsitz gewählte Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Die Zahl der an-
wesenden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen Beschluss-
unfähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen und bei 
der zweiten Einladung hierauf ausdrücklich hingewiesen worden ist. Der Prüfungsausschuss 
fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. Das studentische 
Mitglied wirkt bei der Bewertung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen und 
der Bestellung von Prüfern und Beisitzern nicht mit.  

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Dazu 
gehört die Bestellung der Modulverantwortlichen, anderer Prüfer und Beisitzer gemäß § 8 
Abs. 1. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen.  

(4) Er überwacht das Qualitätsmanagement und berichtet an den Rat der Fakultät jährlich 
über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform 
der Studien- und Prüfungsordnung. Er evaluiert jährlich den Studienplan und passt ihn neu-
en Erfordernissen aus Wissenschaft und Berufspraxis an. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 
beizuwohnen und Einsicht in die Prüfungsakten zu nehmen. 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und kann die Erledigung von 
Aufgaben dem Vorsitzenden übertragen. 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

§ 8 

Modulverantwortliche, Prüfende und Beisitzende 

(1) Als Modulverantwortliche oder Prüfer können nur solche Mitglieder und Angehörige der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena oder - in Ausnahmefällen - einer anderen Hochschule 
bestellt werden, die in dem betreffenden Studiengang als Hochschullehrer, Hochschuldozen-
ten, Oberassistenten, wissenschaftliche Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter mit Lehr-
aufgaben,  Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu selbständiger Lehre be-
fugt sind oder waren. Soweit es Zweck und Eigenart der Prüfung erfordern, können auch in 
der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden, die 
selbst mindestens einen Grad über der durch die Prüfung festzustellenden Qualifikation be-
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sitzen. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(2) In der Regel ist der Modulverantwortliche Prüfer. Ist der Modulverantwortliche nicht Leh-
render, sollen die Lehrenden Prüfer sein. 

(3) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 9 

Prüfungsformen 

(1) Die Modulprüfungen werden in Form von mündlichen Prüfungen, mündlichen Präsenta-
tionen, schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren), schriftlich ausgearbeiteten Hausar-
beiten und Projektberichten oder sonstigen nach gleichen Maßstäben bewertbaren Prü-
fungsleistungen durchgeführt. In geeigneten Fällen können Prüfungen auch mit Unterstüt-
zung elektronischer Medien und mit elektronischer Dokumentation durchgeführt werden.  

(2) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen auch durch eine Gruppe von Studie-
renden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit). Dabei muss der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleistung deutlich 
abgrenzbar und zu bewerten sein. Die Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei Studen-
ten umfassen. 

(3) In mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er über ausreichendes 
Grundwissen des Prüfungsgebiets verfügt, die Zusammenhänge erkennt und spezielle Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Die Dauer einer mündlichen 
Prüfung beträgt in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Bei mehreren Prüfungsleistungen 
innerhalb einer Modulprüfung ist die Prüfungszeit angemessen zu reduzieren.  

(4) In einer mündlichen Präsentation, die zu einem vorgegebenen Thema in Form eines 
Vortrags oder einer zu erläuternden graphischen Präsentation (Poster, Folien, u. ä.) in einem 
Seminar erfolgt, soll der Kandidat nachweisen, dass er wesentliche Sachverhalte des The-
mas mit Medienunterstützung präsentieren kann. Der Umfang der Präsentation kann vom 
Modulverantwortlichen festgelegt werden. Die Bewertung der Präsentation erfolgt durch den 
Modulverantwortlichen oder Lehrenden und wird dem Kandidaten im Anschluss an die Prä-
sentation bekannt gegeben. Stellt eine mündliche Präsentation die alleinige Grundlage für 
eine Modulbewertung dar, ist die Bewertung entsprechend Abs. 10 durchzuführen. 

(5) In einer Klausur soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Prüfungsgebiets mit den 
gängigen Methoden seines Faches sachgemäß bearbeiten und geeignete Lösungen finden 
kann. Es können mehrere Aufgaben zur Wahl oder mehrere Aufgaben, die alle bearbeitet 
werden müssen, gestellt werden. Die Bearbeitungszeit für eine Modulprüfung, die aus-
schließlich durch eine Klausur erbracht wird, beträgt in der Regel zwischen 60 und 90 Minu-
ten. Bei mehreren Prüfungsleistungen innerhalb einer Modulprüfung ist die Klausurarbeits-
zeit angemessen zu verringern. 

(6) In einer schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit 
unter Einbeziehung einschlägiger Literatur und gegebenenfalls anderer Quellen ein Problem 
aus dem Stoffzusammenhang des Faches unter wissenschaftlichen Aspekten analysieren 
und wissenschaftlichen Standards genügend darstellen kann.  

(7) In einem Projektbericht, der in der Regel als Gruppenarbeit (s. Abs. 2) vergeben wird, 
sollen die Kandidaten nachweisen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam eine Aufgabenstel-
lung basierend auf einschlägigen Methoden zu lösen und die Methodik, die erhobenen Da-
ten sowie die Ergebnisse unter Einbeziehung einschlägiger Literatur wissenschaftlichen 
Standards genügend darzustellen.  

(8) Der Umfang einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, und For-
matvorgaben können vom Modulverantwortlichen verbindlich festgelegt werden. Der Umfang 
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einer individuell angefertigten schriftlichen Hausarbeit soll bei Modulen mit 5 LP 4.500 bis 
5.500 Worte und bei Modulen mit 10 LP 8.000 bis 9.000 Worte umfassen.  

(9) Bei der Abgabe einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, hat 
der Kandidat schriftlich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von ihm 
zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und 
nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Wörtlich oder dem Sinn nach 
aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu ma-
chen.  

(10) Mündliche Prüfungen werden vor zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einem 
Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder als Gruppenprü-
fung abgelegt. Mindestens ein Prüfer soll Hochschullehrer sein. Die wesentlichen Gegens-
tände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das 
Ergebnis ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu 
geben. Bei Gruppenprüfungen hat die Bekanntgabe des Ergebnisses individuell zu erfolgen. 

(11) Die Bewertung einer Klausur, einer schriftlichen Hausarbeit oder eines Projektberichts 
wird nachvollziehbar in Fuß- und Randnotizen und ggf. in einem zusammenfassenden Kurz-
gutachten dokumentiert. Diese schriftlichen Prüfungen werden in der Regel von einem Prü-
fer bewertet. Eine schriftliche Prüfung, die für den Kandidaten die letzte Wiederholungsmög-
lichkeit ist und von deren Bestehen die Fortsetzung des Studiums abhängt, ist von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Bewertung der Master-Arbeit ist in § 21 geregelt. 

§ 10 

Prüfungsnoten 

(1)  Die Noten für die Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung von Prüfungsleistungen werden folgende Noten verwendet: 
1  = sehr gut  = eine hervorragende Leistung, 
2  = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leistungen 

     liegt, 
3  = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
4  = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt, 
5  = nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht 
      mehr genügt. 

(2)  Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Erhöhen oder Erniedrigen der einzelnen Werte um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 
4,7, und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(3) Prüfungsleistungen können auch mit „bestanden“ / „nicht bestanden“ (b/nb) bewertet 
werden. Die so bewerteten Leistungen gehen nicht in eine Berechnung der Modulnote oder 
der Gesamtnote ein.  

(4) Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen, dann errechnet sich die Note aus dem 
Durchschnitt der Noten der Teilprüfungen. Sind die Teilprüfungen Prüfungen über verschie-
dene Stoffgebiete, dann muss jede Teilprüfung bestanden sein. Eine Gewichtung der Teil-
prüfungen ist möglich. Die Gewichtung ist in der Modulbeschreibung festzulegen.  

(5) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt. 

(6) Die Noten lauten bei einem Durchschnitt : 
� bis 1,5 sehr gut, 
� von 1,6 bis 2,5     gut, 
� von 2,6 bis 3,5     befriedigend, 
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� von 3,6 bis 4,0     ausreichend. 
(7) Entsprechend der ECTS-Bewertungsskala (Beschluss der KMK vom 22.10.2004) erhal-
ten die erfolgreichen Studierenden zusätzlich folgende relative Noten:  

ECTS- 
Note 
  A  die besten 10 %  
  B  die nächsten 25 %  
  C  die nächsten 30 %  
  D  die nächsten 25 %  
  E  die nächsten 10 %  

Dabei soll die Grundgesamtheit, die dieser Notenvergabe zugrunde liegt, mindestens 30 
Individuen umfassen. Gegebenenfalls sind modul- oder jahrgangsübergreifende Grundge-
samtheiten zu bilden.  

(8) Erfolglose Studierende erhalten folgende Noten:  
FX  Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistungen an-

erkannt werden können.  
F  Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich.  

§ 11 

Wiederholung einer Prüfungsleistung 

(1) Modulprüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können in der 
Regel einmal wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen in verschiedenen Stoffgebieten, dann sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungs-
leistungen zu wiederholen. Die Prüfungsform der Wiederholungsprüfung kann von der Prü-
fungsform der ersten Prüfung abweichen. Festlegungen dazu trift der Modulverantwortliche. 

(2) Der Wiederholungstermin wird zu Beginn des Moduls in der Modulankündigung festge-
legt. Er ist so anzusetzen, dass zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse der ersten Prü-
fung und der Wiederholungsprüfung mindestens zwei Wochen liegen und dass die Wieder-
holungsprüfung bis zu Beginn der Vorlesungszeit des darauf folgenden Semesters abge-
schlossen ist. Für Kontextmodule, die jedes Semester angeboten werden, können abwei-
chende Regelungen getroffen werden. Diese sind in der Modulbeschreibung festzuhalten.  

(3) Eine zweite Wiederholung einer Modulprüfung ist auf Antrag an den Prüfungsausschuss 
zulässig, wenn die übrigen Leistungen des Studierenden erkennen lassen, dass die Errei-
chung des Studienzieles zu erwarten ist. Dies ist der Fall, wenn im betreffenden Semester 
mindestens 20 LP erreicht wurden. Der Antrag ist bis zum Ablauf der ersten sechs Wochen 
der Vorlesungszeit des folgenden Semesters zu stellen. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung in einem Zusatzmodul ist nicht zulässig. 
Des weiteren ist der Antrag auf eine zweite Wiederholung zu versagen, wenn die Regelstu-
dienzeit überschritten ist oder eine der vorangegangenen Modulprüfungen gemäß § 12 Abs. 
1 oder Abs. 3 als nicht bestanden gilt.  

(5) Die zweite Wiederholung setzt die Wiederholung des Moduls voraus. Die zweite Wieder-
holung der Modulprüfung muss spätestens ein Jahr nach der nicht bestandenen Modulprü-
fung absolviert werden, ansonsten gilt die zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden.  

(6) Besteht der Kandidat die zweite Wiederholung einer Prüfungsleistung nicht oder gilt die 
zweite Wiederholungsprüfung als nicht bestanden, so ist die Modulprüfung endgültig nicht 
bestanden. 

(7) Ist die Master-Arbeit erstmals nicht bestanden oder gilt sie als erstmals nicht bestanden, 
kann die Master-Arbeit einmal wiederholt werden. Zur Wiederholung der Master-Arbeit hat 
sich der Kandidat innerhalb von acht Wochen zu melden. Die Wiederholung der Master-
Arbeit muss nach Ausgabe des Themas der Wiederholung spätestens nach der in § 21 Abs. 
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6 festgelegten Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen 
Fakultät eingereicht werden. Andernfalls gilt die Wiederholung gemäß § 16 Abs. 1 als nicht 
bestanden und die Master-Prüfung als endgültig nicht bestanden. Die zweite Wiederholung 
der Master-Arbeit ist nicht zulässig. 

(8) An der Friedrich-Schiller-Universität in einem anderen Studiengang sowie an einer ande-
ren Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 
demselben oder einem vergleichbaren Studiengang erfolglos unternommene Versuche, eine 
entsprechende Modulprüfung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeit nach 
Abs. 1 und 4 angerechnet. Entsprechendes gilt für die Wiederholung der Master-Arbeit. 

§ 12 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet, wenn der Kandi-
dat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn 
der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt für das Versäu-
men des Abgabetermins einer schriftlicher Hausarbeit oder anderer ähnlicher Prüfungsleis-
tungen, des Praktikumberichts sowie der Master-Arbeit. 

(2) Werden für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Abs. 1 triftige Gründe geltend 
gemacht, müssen diese dem Prüfungsausschuss unverzüglich, also in der Regel innerhalb 
von drei Arbeitstagen, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
oder Unfall des Kandidaten oder eines überwiegend von ihm selbst zu versorgenden Kindes 
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in dem die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt wird. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegen-
den Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden" (Note 5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der Fortsetzung 
der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht bestanden“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prü-
fungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. 

§ 13 

Härtefälle 

(1) Macht der Kandidat glaubhaft, dass er wegen lang andauernder oder ständiger körperli-
cher oder seelischer Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kandidaten gestattet, die Prü-
fungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Entsprechendes gilt für Studienleistungen. Dabei ist zu gewährleisten, dass der Kandidat 
in ausreichendem Ausmaß am Präsenzstudium teilnimmt. Andernfalls ist der Antragsteller 
auf die Möglichkeit der Beurlaubung aus wichtigen Gründen entsprechend der Immatrikulati-
onsordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu verweisen. 
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II Master-Prüfung 

§ 14 

Art und Umfang der Master-Prüfung 

(1) Die Master-Prüfung ist modular aufgebaut und wird studienbegleitend abgelegt.  

(2) Die Master-Prüfung umfasst:  
1. Prüfungen in den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (Modulprüfungen) des 

Studiengangs Geoinformatik und des Kontextstudiums gemäß Abs. 3ff., 
2. ein berufsorientiertes Praktikum sowie 
3. die Master-Arbeit. 

a. Im ersten Studienjahr sind insgesamt Module im Umfang von 
60 LP zu belegen. Davon müssen mindestens 40 LP aus 
dem Fachstudiengang kommen, während bis zu 20 LP aus 
dem Kontextstudium kommen können.  

b. Im zweiten Studienjahr sind Module im Umfang von 25 LP zu 
belegen, von denen bis zu 10 LP aus dem Kontextstudium 
kommen können. Ein berufsorientiertes Praktikum (10 LP) ist 
nach dem Erreichen von 60 LP zu absolvieren. Mit der Mas-
ter-Arbeit (25 LP) wird das Studium abgeschlossen. 

c. Das Kontextstudium kann teilweise oder vollständig durch 
Module des Fachstudiums ersetzt werden. 

§ 15 

Zusatzmodule 

(1) Der Kandidat kann – soweit Kapazitätsbeschränkungen in einzelnen Modulen dies nicht 
verhindern – weitere Module aus dem Studienangebot absolvieren (Zusatzmodule).  

(2) Zusatzmodule müssen durch eine Prüfung abgeschlossen werden. Es werden jedoch 
keine Leistungspunkte erteilt, die für den Studiengang angerechnet werden können und die 
Noten der Prüfungen gehen auch nicht in die Gesamtnote ein. Auf Antrag des Kandidaten 
werden aber die Zusatzmodule und die Ergebnisse der Modulprüfungen in das Zeugnis auf-
genommen.  

(3) Die Feststellung, dass es sich um ein Zusatzmodul handelt, ist bei der Meldung zum 
Modul zu treffen.  

§ 16 

Prüfungstermine und Prüfungsfristen 

(1) Die Modulprüfungen des ersten Studienjahres sind spätestens bis zum Ende des zwei-
ten Studienjahres, die des zweiten spätestens bis zum Ende des dritten Studienjahres erst-
mals abzulegen. Letzteres gilt auch für das berufsorientierte Praktikum. Versäumt der Kan-
didat aus Gründen, die er zu vertreten hat, diese Fristen, gelten die entsprechenden Modul-
prüfungen als endgültig nicht bestanden. Das Recht auf Wiederholungsprüfungen bei nicht 
bestandenen Prüfungen gem. § 11 bleiben unberührt. 

(2) Die Master-Arbeit ist spätestens drei Wochen nachdem das Erreichen von 90 Leistungs-
punkten dem Kandidaten bekannt gemacht wurde, beim Prüfungsausschuss anzumelden 
und nach Ausgabe des Themas der Master-Arbeit innerhalb der in § 21 Abs. 6 festgelegten 
Bearbeitungsfrist beim Prüfungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät einzurei-
chen. 
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(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG verdop-
peln sich die in Abs. 1 genannten Zeiträume sowie die in § 21 Abs. 6 festgelegte Bearbei-
tungsdauer für die Master-Arbeit.  

(4) Für die Einhaltung der Prüfungsfristen ist der Kandidat selber verantwortlich. Er hat da-
bei insbesondere die in den Modulbeschreibungen festgesetzten Zyklen und Häufigkeiten 
des Angebots einzelner Modulprüfungen zu beachten. 

§ 17 

Zulassung zur Master-Prüfung 

(1) Zu den studienbegleitenden Modulprüfungen kann nur zugelassen werden, wer 
1. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Master-Studiengang Geoinformatik 

eingeschrieben ist,  
2. die für die einzelnen Modulprüfungen in den Modulbeschreibungen festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt und 
3. eine entsprechende Modulprüfung oder eine Master-Prüfung im Studiengang Geo-

informatik nicht bereits endgültig nicht bestanden hat und sich nicht in einem an-
deren entsprechenden Prüfungsverfahren befindet. 

(2) Zur Master-Arbeit kann nur zugelassen werden, wer 
1. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Master-Studiengang Geoinformatik 

eingeschrieben ist,  
2. den erfolgreichen Erwerb von mindestens 90 Leistungspunkten aus dem Fachstu-

dium Geoinformatik (incl. berufsorientiertem Praktikum gem. § 20) sowie dem Kon-
textstudium gemäß Studienplan nachweist und 

3. eine Master-Arbeit im Studiengang Geoinformatik nicht bereits endgültig nicht be-
standen hat und sich nicht in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

§ 18 

Anmeldung und Zulassungsverfahren 

(1) Die Anmeldung zur Modulprüfung hat spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn 
bzw. nach Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls zu erfolgen. Innerhalb dieser 
Zeit ist ein Rücktritt von einer Anmeldung ohne Angabe von Gründen möglich. Danach gilt 
die Anmeldung als verbindlich. Mit der Anmeldung erklärt der Kandidat, dass er die Zulas-
sungsvoraussetzungen gemäß § 18 Abs. 1 erfüllt. 

(2) Über die Zulassung zur Modulprüfung entscheidet der vom Prüfungsausschuss bestellte 
Modulverantwortliche. Ein besonderer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zu versagen 
ist. Der Kandidat ist spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin darüber ortsüblich in 
Kenntnis zu setzen. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Master-Arbeit schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Abs. 2 genannten Zulassungs-
voraussetzungen, 

2. einen Vorschlag für das Thema sowie den Betreuer der Master-Arbeit und 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Master-Prüfung im Stu-

diengang Geoinformatik nicht oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er 
sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich eine nach Abs. 3 Satz 2 erforderliche Unterlage in 
der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Art zu führen. 
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(5) Über die Zulassung zur Master-Arbeit entscheidet der Prüfungsausschuss oder gemäß § 
7 Abs. 6 dessen Vorsitzender. 

(6) Die Zulassung zur Master-Arbeit ist abzulehnen, wenn  
a. die in § 17 Abs. 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
b. die Unterlagen unvollständig sind oder 
c. der Kandidat die Master-Prüfung im Studiengang Geoinformatik an einer wissen-
schaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden 
hat oder 
d. der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem Prüfungsverfahren 
im selben Studiengang befindet. 

Die Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat seinen Prüfungs-
anspruch durch Versäumen einer Frist verloren hat. 

§ 19 

Modulprüfungen 

(1) Jedes Modul enthält zugleich eine Prüfung, die sich auf den Gegenstand dieses Moduls 
unter Einschluss der dazu notwendigen Grundlagen bezieht. Die einem Modul zugeordneten 
Leistungspunkte werden erteilt, wenn die Modulprüfung bestanden ist. § 15 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

(2) Die Anmeldung zum Modul schließt die verbindliche Anmeldung zur Modulprüfung ein. 
Die Anmeldung hat spätestens 14 Tage nach Beginn des Moduls zu erfolgen. Ein Rücktritt 
von einer Modulprüfung ist bis 14 Tage vor der Modulprüfung bzw. der ersten Teilprüfung 
möglich. Der Rücktritt ist dem Modulverantwortlichen fristgerecht schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Ausschlaggebend für die Fristen sind die in der Modulankündigung festgeleg-
ten Termine. Dieser Rücktritt enthebt nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Fristen gemäß 
§ 16 Abs. 1.  

(3) Die Anmeldung zu Modulen setzt in der Regel den erfolgreichen Abschluss von Modulen 
aus den vorangegangenen Semestern oder Studienjahren voraus. Näheres ist in den Modul-
beschreibungen im Modulkatalog geregelt. 

(4) Eine Modulprüfung kann aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, wobei die in § 9 
genannten Prüfungsformen kombiniert werden können. Die jeweilige Form der Modulprüfung 
bzw. ihre Kombination und deren Gewichtung sind in den Modulbeschreibungen festzulegen. 

(5) Die Modulprüfungen in Modulen, die Voraussetzung für die Teilnahme an einem Modul 
des folgenden Semesters sind, sind so zu organisieren, dass das Modulergebnis unter Be-
rücksichtigung einer Wiederholungsmöglichkeit bis zum Beginn der folgenden Vorlesungs-
zeit festgestellt ist.  

(6) Prüfungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgelegt. Auf Antrag des Studie-
renden kann eine Prüfung in englischer Sprache erfolgen, sofern die Prüfer zustimmen. In 
Wahlpflicht- oder Zusatzmodulen, in denen Englisch die Unterrichtssprache ist, werden die 
Prüfungen in englischer Sprache abgelegt. 

(7) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie gemäß § 10 mit „bestanden“ oder mindes-
tens mit 4,0 bewertet worden ist.  

§ 20 

Berufsorientiertes Praktikum 

(1) In den Studiengang Geoinformatik ist ein berufsorientiertes Praktikum im Umfang von 
sieben Wochen Dauer bei Vollzeitbeschäftigung integriert. Bei Teilzeitbeschäftigung verlän-
gert sich die Dauer des Praktikums entsprechend. Einschlägige vor Studienbeginn abgeleis-
tete berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag bei Vorlage eines Berichts über die Tä-
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tigkeit und einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Praktikumstelle durch den Prü-
fungsausschuss anerkannt werden.  

(2) Über das Praktikum ist ein Bericht anzufertigen und spätestens einen Monat nach Been-
digung des Praktikums beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. In die-
sem Bericht soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, eigene Tätigkeiten zu 
reflektieren und unter Beachtung wissenschaftlicher Standards nachvollziehbar darzustellen. 
Die sachliche Richtigkeit des Berichts ist von der Praktikumstelle festzustellen. Der Prakti-
kumsbericht wird von einem Prüfer, der vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-
nannt wird, gemäß § 10 Abs. 3 bewertet. Wird der Praktikumsbericht mit nicht bestanden 
bewertet, dann ist dem Kandidaten innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe der Be-
wertung eine Möglichkeit zur Überarbeitung zu gewähren.  

(3) Ist die sachliche Richtigkeit festgestellt und der Praktikumsbericht als bestanden bewer-
tet, werden 10 Leistungspunkte vergeben. Das Praktikum wird auf die Studienleistungen des 
zweiten Studienjahres angerechnet. 

§ 21 

Master-Arbeit 

(1) Durch die Master-Arbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, innerhalb 
einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbstständig und mit wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten und wissenschaftlichen Standards entsprechend darzustel-
len. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgegebene Frist eingehalten werden kann und die mit der Master-Arbeit verbundene Ar-
beitsbelastung des Kandidaten 750 h nicht überschreitet.  

(2) Die Master-Arbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe in Ab-
schnitten oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

(3) Das Thema der Master-Arbeit wird von einem gemäß § 8 Abs. 1 vom Prüfungsaus-
schuss bestellten Prüfer aus der Gruppe der Hochschullehrer gestellt und betreut. Dem Kan-
didaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Master-Arbeit zu machen. 

(4) Das Thema der Master-Arbeit kann erst nach Zulassung zur Master-Arbeit ausgegeben 
werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und ist ak-
tenkundig zu machen. Sind die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 erfüllt, er-
folgt die Ausgabe des Themas drei Wochen nach Eingang des Antrags auf Zulassung. Die 
Ausgabe des Themas erfolgt spätestens vier Wochen nachdem dem Kandidaten bekannt 
gemacht wurde, dass er die letzten der 90 Leistungspunkte, die als Voraussetzung zur Mel-
dung zur Master-Arbeit notwendig sind, erreicht hat. 

(5) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass ein Kandidat 
rechtzeitig ein Thema für eine Master-Arbeit erhält. Hier findet die in § 16 Abs. 2 Satz 1 ge-
nannte Frist Anwendung. 

(6) Die Bearbeitungsdauer für die Master-Arbeit beträgt fünf Monate. Auf begründeten An-
trag kann die Frist in Ausnahmefällen um zwei Monate verlängert werden. Dieser Antrag, 
dem eine Stellungnahme des Betreuers beizufügen ist, muss spätestens 14 Tage vor Ablauf 
der Bearbeitungszeit gestellt werden. Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, die durch 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attests nachzuweisen ist, wird die Bearbeitungszeit ent-
sprechend verlängert. Über den Antrag entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses.  

(7) Das Thema der Master-Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Die bis zur Rückgabe verstrichene Zeit wird 
auf die Bearbeitungszeit nicht angerechnet. 
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(8) Die Master-Arbeit ist fristgemäß in drei gedruckten und gebundenen Exemplaren im Prü-
fungsamt der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät einzureichen. Zusätzlich ist ein 
Exemplar in elektronischer Form jeweils in Word und pdf-Format abzuliefern.  

(9) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er die 
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit die entsprechend gekennzeichneten Anteile – selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
und gedankliche Übernahmen kenntlich gemacht hat. 

(10) Wird die Master-Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 als 
nicht bestanden. 

(11) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten. Einer der Prüfer soll derjenige 
sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestellt. Die Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen erstellt 
werden. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 10 vorzunehmen und schriftlich zu be-
gründen. Die Note der Master-Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzel-
bewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Weichen die Noten der 
Gutachter um mehr als 2,0 von einander, so ist ein drittes Gutachten zu erstellen. Dies gilt 
auch, wenn ein Gutachter die Note „nicht bestanden“ vergibt. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses bestellt den dritten Gutachter. Die Note der Master-Arbeit ergibt sich 
dann aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten. Die Master-Arbeit kann 
jedoch nur dann als „ausreichend“ gewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ oder besser sind.  

§ 22 

Bestehen der Master-Prüfung, Gesamtnote 

Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn Pflicht- und Wahlpflichtmodule des Fachstudiums 
Geoinformatik und des Kontextstudiums im Umfang von 85 LP, das berufsorientierte Prakti-
kum mit 10 LP sowie die Master-Arbeit mit 25 LP bestanden sind. Die Gesamtnote der Mas-
ter-Prüfung wird als über die Leistungspunkte gewichtetes arithmetisches Mittel aller Noten 
der Modulprüfungen und der Master-Arbeit gebildet. 

§ 23 

Master-Zeugnis, Diploma Supplement, Master-Urkunde 

(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wo-
chen, ein Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis werden die Bezeichnung der absolvierten 
Module, die entsprechenden Leistungspunkte sowie die Ergebnisse (Noten) der Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule sowie auf Antrag des Kandidaten auch die Zusatzmodule entsprechend § 
15 aufgenommen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem alle Prüfungs- und 
Studienleistungen der Prüfung erfüllt wurden. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ von Europäischer Union / Europarat / UNESCO in englischer und in 
deutscher Sprache ausgestellt.  

(3) Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, so 
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Studenten hierüber einen schriftlichen 
Bescheid, der mit einer Rechtbehelfsbelehrung zu versehen ist.  

(4) Verlässt der Kandidat die Hochschule oder wechselt er den Studiengang, so wird ihm 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleistun-
gen und deren Bewertung gemäß § 10 enthält.  

(5) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades eines Master of 
Science, der im Studiengang Geoinformatik erworben wurde, beurkundet. 
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(6) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

III Schlussbestimmungen

§ 24 

Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für 
diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 25 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht-
nahme. 

§ 26 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu erteilen und zu begründen sowie mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Entscheidung von Prüfern richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach An-
hörung der Prüfer. 

(3) Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des Ausschusses nicht 
wahrnehmen, wenn sie selber Beteiligte an der dem Widerspruch zugrunde liegenden Prü-
fungsangelegenheit sind. 

(4) Über einen Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchsfüh-
rer zuzustellen. 
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§ 27 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen wie in der männlichen Form. 

§ 28 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Studienordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetztes 
(ThürHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Science folgende Studienordnung; die Chemisch-
Geowissenschaftliche Fakultät hat am 3. März 2009 die Studienordnung beschlossen, und 
die Biologisch-Pharmazeutische Fakultät hat am 4. März 2009 der Studienordnung zuge-
stimmt. 

Der Rektor hat die Studienordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3  Studiendauer 
§ 4  Studienbeginn 
§ 5  Ziel des Studiums 
§ 6  Aufbau des Studiums 
§ 7  Umfang und Inhalte des Studiums 
§ 8  Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 9  Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 
§ 10  Berufsbezogenes Praktikum 
§ 11  Studienfachberatung 
§ 12  Gleichstellungsklausel 
§ 13  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im konsekutiven Stu-
diengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science (abgekürzt: "B. 
Sc.") auf der Grundlage der zugehörigen Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist die allgemeine (oder fachgebun-
dene) Hochschulreife oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig aner-
kanntes Zeugnis.  

(2) Ausreichende Kenntnisse in englischer Sprache werden vorausgesetzt. 

§ 3 

Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst einschließlich der Zeit für die Bachelor-Prüfung drei Jahre. 
Die Universität stellt sicher, dass das Studium in der vorgesehenen Regelstudienzeit absol-
viert werden kann. 

(2) Die Bachelor-Arbeit muss spätestens 6 Wochen, nachdem die Voraussetzungen zur 
Meldung der Bachelor-Arbeit erfüllt sind, begonnen werden. Näheres regeln § 12 und § 13 
der Prüfungsordnung. 
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§ 4 

Studienbeginn 

Das Studium beginnt im Wintersemester. 

§ 5 

Ziel des Studiums 

(1) Ziel ist es, die in den beteiligten Fachwissenschaften Biologie, Chemie, Geographie und 
Geowissenschaften vermittelten sektoralen Ansätze zur Analyse, Charakterisierung und 
Bewertung der im Geo- und Biosystem ablaufenden Prozesse zusammen zu führen und zu 
verknüpfen. 

(2) Grundlage des Studiums ist die fachwissenschaftliche Ausbildung in den Fächern Mikro-
biologie, Botanik, Hydrogeologie, Limnologie, Sedimentologie, Umweltmineralogie, Boden-
kunde und Ökologie. Zusätzlich erhalten die Studierenden eine Grundausbildung in den Fä-
chern Mathematik, Experimentalphysik und insbesondere in der Chemie. Die Studierenden 
erwerben damit die Fähigkeit, sich fachwissenschaftliche Informationen selbständig zu er-
schließen, zu strukturieren und zu verknüpfen, sowie die Kenntnisse und Fähigkeiten anzu-
wenden. 

(3) Die Studierenden erwerben Kenntnisse der entsprechenden fachlichen Systematik und 
Begrifflichkeit der Fächer sowie des fachlichen Integrationsbereichs. Damit werden die Stu-
dierenden in die Lage versetzt, komplexe Probleme fachübergreifend anzugehen und zu 
lösen. 

(4) Das Studium ist konsekutiv aufgebaut, berufsqualifizierend und stellt die qualifizierende 
Voraussetzung für den konsekutiven forschungsorientierten Masterstudiengang „Biogeowis-
senschaften“ der Friedrich-Schiller Universität dar. Dazu gehören auch der Ausrichtung ent-
sprechende Masterstudiengänge im In- und Ausland. Ferner qualifizieren sich die Absolven-
ten für berufliche Tätigkeiten auf dem Umweltsektor. 

(5) Das Fachstudium Biogeowissenschaften vermittelt über die Studienjahre aufbauende 
technische und konzeptionelle Kompetenzen sowie Schlüsselqualifikationen. Zu den techni-
schen und konzeptionellen Kompetenzen zählt die Vermittlung wissenschaftlichen fachüber-
greifenden Denkens und Handelns, die Erlernung und Anwendung fachspezifischer Metho-
den/Techniken sowie die Analyse, Bewertung und Lösung umweltrelevanter Fragestellun-
gen. Zu den Schlüsselqualifikationen gehört die Fähigkeit zur Dokumentation und Präsenta-
tion wissenschaftlicher Ergebnisse, Kooperations- und Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Reflexion eigener wissenschaftlicher Arbeit. Die Schlüsselqualifikationen werden durch pro-
jektförmige Lehrveranstaltungen und Teamarbeit in den Lehrveranstaltungen (z.B. Exkursio-
nen, Seminare, Laborpraktika) vermittelt.  

§ 6 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module setzen sich aus Vorlesun-
gen, Seminaren, Übungen, Praktika, Geländeübungen, Exkursionen, Projektarbeiten, Tuto-
rien, selbständigen Studien und Prüfungen zusammen. Jedes Modul ist eine Lehr- und Prü-
fungseinheit. Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester. 

(2) Das Studium umfasst eine Gesamtleistung von 180 Leistungspunkten (LP) nach dem 
European Credits Transfer System (ECTS). Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu 
erwerben. 

(3) Das Fachstudium Biogeowissenschaften setzt sich aus den Teilgebieten Biologie, Che-
mie, Geographie und Geowissenschaften zusammen. Jedes Teilgebiet des Fachstudiums 
umfasst in den ersten 2 Studienjahren Pflicht- und im 3. Studienjahr Pflicht und- Wahl-
pflichtmodule.  
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(4) Absolviert ein Studierender Teile des Studiums im Ausland, werden hierfür die Module 
des Wahlpflichtbereichs im 3. Studienjahr empfohlen. Über die Gleichwertigkeit der im Aus-
land erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungssausschuss nach 
Absprache mit dem Fachvertreter (Modulverantwortlichen). Der Studierende hat die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen bereit zu stellen. 

§ 7 

Umfang und Inhalte des Studiums 

(1) Die Module des ersten Studienjahres dienen der Orientierung, dem Ausgleich der Vor-
kenntnisse sowie dem Erwerb von Grundkenntnissen und grundlegenden Fähigkeiten. Das 
erste Studienjahr umfasst die folgenden Pflichtmodule im Umfang von 60 Leistungspunkten 
aus den Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Geowissenschaften, Mathematik und Phy-
sik: 

• Angewandte Geologie (5 LP)    
• Anorganische Chemie (5+4 LP)
• Bio-Geo-Interaktionen (5 LP)
• Exogene Dynamik (6 LP) 
• Experimentalphysik (8 LP) 
• Geowissenschaften (6 LP) 
• Mathematik (6 LP) 
• Organische Chemie (4 LP) 
• Physische Geographie (5 LP) 
• Stoffkreisläufe (3 LP)  
• Umweltmineralogie (3 LP) 

(2) Im zweiten Studienjahr werden die Kenntnisse und Fähigkeiten im Fach Biogeowissen-
schaften vertieft. Es sind Pflichtmodule im Umfang von 60 Leistungspunkten zu belegen.  

• Allgemeine Ökologie (5 LP)    
• Analytische Chemie (6+6 LP) 
• Bio-Geo-Interaktionen (6 LP)  
• Bodenkunde (5 LP) 
• Botanik (5 LP) 
• Hydrogeologie (3+3 LP) 
• Limnologie (3+4 LP) 
• Mikrobiologie (6+3 LP) 
• Organische Chemie (2 LP) 
• Umwelttoxikologie (3 LP) 

(3) Im dritten Studienjahr werden die erworbenen Fähigkeiten in Projekten angewendet. Aus 
dem Fachstudium sind insgesamt 60 LP zu erwerben. Darin eingeschlossen sind Wahl-
pflichtmodule mit 40 LP, die Abschlussarbeit  in einem Spezialisierungsgebiet und ein be-
rufsbezogenes Praktikum. Die Ausgestaltung des berufsbezogenen Praktikums regelt § 10. 

Pflichtmodule (20 LP): 
• Bachelor of Science-Arbeit (12 LP) 
• Berufsbezogenes Praktikum (8 LP) 
Wahlpflichtmodule (daraus 40 LP): 
• Altlastensanierung (5 LP)       
• Angewandte Geophysik (5 LP) 
• Biodiversität und Ökosysteme (6 LP) 
• Biogeowissenschaftliches Projektmodul (10 LP) 
• Fernerkundung und Geographische Informationssysteme (6 LP) 
• Geoökologie (5 LP) 
• Klimatologie (5 LP) 
• Naturschutz und Bioethik (5 LP) 
• Umweltmanagement  (3 LP) 
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• Umweltmineralogie (6 LP) 
• Umwelt- und Energierecht (5 LP) 
• Umweltverträglichkeitsstudien (3 LP) 

(4) Über die Untergliederung der Fächer in Module sowie die den Modulen zugehörigen 
Leistungspunkte informieren die Modulbeschreibungen im Modulkatalog. Die Modulbe-
schreibungen informieren weiterhin über den Modulverantwortlichen, über die Vorausset-
zungen zur Teilnahme am Modul, das Arbeitsvolumen, die Lern- und Arbeitsformen sowie 
die Prüfungsanforderungen und -formen. 

§ 8 

Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Über Art und Umfang sowie die Anforderungen der Studien- und Prüfungsleistung gem. 
Prüfungsordnung informieren die Modulbeschreibungen. Sie sind von dem verantwortlichen 
Lehrenden vor Beginn des Moduls auch bekannt zu geben. 

(2) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden gemäß § 9 Abs. 11 der Prüfungsordnung be-
notet und gehen gem. § 14 Abs. 5 über die Leistungspunkte gewichtet in die Abschlussnote 
ein. 

(3) Das berufsbezogene Praktikum wird nicht benotet. 

§ 9 

Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zu den einzelnen Modulen sind in den Modulbe-
schreibungen angegeben. Bei folgenden Modulen sind Zulassungsvoraussetzungen zu be-
achten: 
Modulcode Modulname Zulassungsvoraussetzung 
BBGW 2.2 Anorganische Chemie II BBGW 1.1 Anorganische Chemie I 
BBGW 2.4 Organische Chemie BBGW 1.1 Anorganische Chemie I 
BBGW 3.2 Analytische Chemie I BBGW 1.1 Anorganische Chemie I 
BBGW 4.1 Analytische Chemie II BBGW 3.2 Analytische Chemie I 
BBGW 4.3 Bio-Geo-Interaktionen II BBGW 1.4 Bio-Geo-Interaktionen I 
BBGW 4.5 Limnologie II BBGW 3.1 Allgemeine Ökologie

BBGW 3.5 Limnologie I 
BBGW 4.6 Mikrobiologie II BBGW 3.6 Mikrobiologie I 
BBGW 5.1.1 Angewandte Geophysik BBGW 1.3 Einführung in die Geowissenschaften 
BBGW 5.1.4 Geoökologie BBGW 1.6 Physische Geographie 
BBGW 5.1.7 Umweltmineralogie II BBGW 2.6 Umweltmineralogie I 
BBGW 6.2 B.Sc.-Arbeit Anmeldung, Nachweis von 120 LP aus dem Ba-

chelorstudium Biogeowissenschaften 
 BBGW 6.3.1 Altlastensanierung BBGW 2.6 Umweltmineralogie I 

(2) Für einzelne Wahlpflichtmodule kann die Teilnehmerzahl beschränkt werden, wenn die-
ses aus sachlichen Gründen, insbesondere auf Grund der räumlichen und apparativen Aus-
stattung geboten ist. 

§ 10 

Berufsbezogenes Praktikum 

(1) Ein berufsbezogenes Praktikum in fachnahen Institutionen (Behörden, Betrieben) oder 
wissenschaftlichen Einrichtungen ist in der Regel im dritten Studienjahr zu absolvieren, kann 
aber bereits im zweiten Studienjahr begonnen werden. Es dient dazu, vor Eintritt in das Be-
rufsleben oder weiterführende Bildungsabschnitte berufspraktische und damit auf ein ange-
strebtes Tätigkeitsfeld hin orientierende Erfahrungen zu sammeln.  

(2) Das berufsbezogene Praktikum hat eine Dauer von mindestens 6 Wochen. 
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(3) Ein Nachweis des absolvierten Praktikums ist in Form eines Praktikumsberichtes einem 
vom Modulverantwortlichen bestellten Prüfer vorzulegen, welcher auf dessen Grundlage das 
Praktikum anerkennt. Über die Anerkennung stellt er eine Bescheinigung aus.  

(4) Bereits vor Studienbeginn abgeleistete einschlägige berufliche Tätigkeiten oder ein ein-
schlägiges Praktikum kann bei Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der 
Praktikumstelle und eines Berichts über die Tätigkeit anerkannt werden. Die Anerkennung 
regelt § 4 Abs. 4 der Prüfungsordnung. 

(5) Das Praktikum wird mit 8 Leistungspunkten gewertet. 

§ 11 

Studienfachberatung 

(1) Die Studienfachberatung wird durch Mentoren durchgeführt und soll die individuelle Stu-
dienplanung unterstützen. Der Prüfungsausschuss befindet über die Benennung der Mento-
ren. 

(2) Studierende, die am Ende des 2. Studienjahres nicht mindestens die Modulleistungen 
des ersten Studienjahres entsprechend § 14 Abs. 2 der Prüfungsordnung nachweisen kön-
nen, werden zu Beginn des 3. Studienjahres zu einer fachspezifischen Studienberatung auf-
gefordert. In dieser wird ein Plan zur zügigen Fortführung des Studiums erarbeitet.  

(3) Überschreitet ein Studierender die Regelstudienzeit von sechs Semestern um mehr als 
zwei Semester, so wird er zu Beginn des 9. Fachsemesters zu einer verbindlichen fachspe-
zifischen Studienberatung aufgefordert. 

(4) Für nicht fachspezifische Studienprobleme steht die Zentrale Studienberatung der Fried-
rich-Schiller-Universität zur Verfügung. 

§ 12 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen und in der männlichen Form. 

§ 15 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009  

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der  
Friedrich-Schiller-Universität 
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Prüfungsordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena fol-
gende Prüfungsordnung für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss 
Bachelor of Science; die Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät hat am 3. März 2009 die 
Prüfungsordnung beschlossen, und die Biologisch-Pharmazeutische Fakultät hat am 4. März 
2009 der Prüfungsordnung zugestimmt. 
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 

§ 1 Bachelor-Prüfungen 
§ 2 Hochschulgrad 
§ 3 Regelstudienzeit  
§ 4 Gliederung des Studiums 
§ 5 Modulkatalog 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Modulverantwortlicher, Prüfer und Beisitzer  
§ 8 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  
§ 9 Modulprüfungen 
§ 10 Zusatzmodule 
§ 11 Freiversuch 
§ 12 Bachelor-Arbeit 
§ 13 Zulassung zur Bachelor-Arbeit 
§ 14 Prüfungstermine und Prüfungsfristen 
§ 15 Bewertung der Modulprüfungen, Bildung der Noten  
§ 16 Wiederholung einer Modulprüfung 
§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
§ 18 Zeugnis 
§ 19 Hochschulgrad und Urkunde 
§ 20 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 21 Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 22 Widerspruchsverfahren 
§ 23 Gleichstellungsklausel 
§ 24 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen  

§ 1 

Bachelor-Prüfungen 

(1) Durch die Prüfungen im Bachelor-Studiengang sollen die Studierenden nachweisen, 
dass sie die Zusammenhänge des interdisziplinären Studienfaches überblicken sowie wis-
senschaftliche Erkenntnisse anwenden und umsetzen können. Sie weisen damit sowohl 
die Fachkenntnisse nach, die für eine praktische Berufstätigkeit in relevanten Bereichen 
als auch als qualifizierende Voraussetzung für das konsekutive Masterprogramm notwen-
dig sind. 

(2) Die Prüfungen gliedern sich in 
1. studienbegleitende Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (Modulprüfungen) 

sowie in 
2. die Bachelor-Arbeit. 
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§ 2 

Hochschulgrad 

Der Hochschulgrad „Bachelor of Science" (abgekürzt: „B.Sc.") im Studiengang Biogeowis-
senschaften wird als erster berufsqualifizierender Abschluss verliehen.  

§ 3 

Regelstudienzeit  

(1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Studienjahre, in denen insgesamt 180 Leistungspunk-
te (LP) zu erwerben sind. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für die 
Vergabe eines Leistungspunktes wird eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 25 - 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung für 
Studien- und Prüfungsleistungen darf pro Studienjahr einschließlich der vorlesungsfreien 
Zeit 1800 Stunden nicht überschreiten. 

(2) Lehrangebot und Modulverlaufsplan werden so gestaltet, dass alle Lehrveranstaltungen, 
an denen die Studierenden teilzunehmen haben, in der Regelstudienzeit besucht werden 
können und auch das Praktikum absolviert sowie die Bachelor-Arbeit in der Regelstudienzeit 
angefertigt werden können. 

(3) Folgende Zeiten werden nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn 
einem begründeten Antrag auf Beurlaubung stattgegeben worden ist: 
• Zeiten des Mutterschutzes und der Gewährung von Elternzeit, 
• Zeiten des Wehr- und Ersatzdienstes, 
• Zeiten, während derer der Studierende wegen längerer, durch ärztliches Attest nach-

gewiesener schwerer Krankheit am Studium gehindert war, 
• Zeiten eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes,  
• Zeiten, während derer der Studierende als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgeschrie-

benen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität tätig war. 
Genaueres regelt die Immatrikulationsordnung der Friedrich-Schiller-Universität. Anträge 
auf Beurlaubung sind an das Studentensekretariat zu richten. Der Prüfungsausschuss 
berät in Anerkennungsfragen oder in Härtefällen. 

(4) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit sechs Studienjahre, um insbesondere Berufstätigen mit mindestens 20 
Stunden und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit besonderen 
familiären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. Voraussetzung 
für die Zulassung zum Teilzeitstudium ist eine bescheinigte Fachstudienberatung.  

§ 4 

Gliederung des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unter-
schiedliche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, 
Gelände-/Feldarbeiten, selbständige Studien und Prüfungen gebildet. Jedes Modul bildet 
eine Lern- und Prüfungseinheit, die mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis dokumentiert wird. 
Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester. 

(2) Mit der Bachelor-Arbeit wird das Studium beendet. Ist sie erfolgreich abgeschlossen, 
werden 12 Leistungspunkte vergeben. 

(3) Nähere Angaben zum Ziel des Studiums, zur Untergliederung des Fachstudiums Bio-
geowissenschaften in Module sowie die den Modulen zugehörigen Leistungspunkte sind 
der Studienordnung und den Modulbeschreibungen zu entnehmen. 

(4) In das Studium ist ein berufsbezogenes Praktikum im Umfang von mindestens sechs 
Wochen Dauer integriert. Über das Praktikum ist ein Bericht anzufertigen. Das Praktikum 
wird mit 8 LP auf das dritte Studienjahr angerechnet. Dabei können bereits vor Studienbe-
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ginn abgeleistete einschlägige berufliche Tätigkeiten oder ein einschlägiges Praktikum bei 
Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. der Praktikumsstelle und eines Be-
richtes über die Tätigkeit anerkannt werden. Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-
schuss. Er kann diese Aufgabe an den Vorsitzenden oder die Fachvertreter des entspre-
chenden Teilgebietes übertragen.

§ 5 

Modulkatalog 

(1) Es wird ein Modulkatalog beschlossen, der aus den Modulbeschreibungen und einem 
Modulverlaufsplan besteht. Der Modulkatalog ist jeweils rechtzeitig zu Studienjahresbeginn 
zumindest elektronisch bekannt zu geben. 

(2) Die Modulbeschreibung informiert über Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, die 
Voraussetzungen zur Teilnahme, die Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunk-
ten, die Lern- und Arbeitsformen sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Gewich-
tung für die Modulnote. Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des 
Angebotes des Moduls sowie über Arbeitsaufwand und Dauer.  

§ 6 

Prüfungsausschuss 

(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus 
Mitgliedern der Biologisch-Pharmazeutischen und Chemisch-Geowissenschaftlichen Fa-
kultäten ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören vier Vertreter der Gruppe der Pro-
fessoren, zwei Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und ein Student, der für 
diesen Studiengang eingeschrieben ist, an. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertreter werden vom jeweili-
gen Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt i. 
d. R. zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes i. d. R. ein Jahr.  

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darun-
ter das für den Vorsitz gewählte Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Der Prüfungs-
ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. 
Das studentische Mitglied wirkt bei der Bewertung oder Anrechnung von Studien- und Prü-
fungsleistungen nicht mit.  

(3) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.  

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 
insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen.  

(6) Der Prüfungsausschuss berichtet an den Rat der Fakultäten über die Entwicklung der 
Prüfungen und  der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung  
und der Prüfungsordnung. Er evaluiert jährlich den Modulkatalog und passt ihn neuen Er-
fordernissen aus Wissenschaft und Berufspraxis an. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses  haben das Recht, der Abnahme von Prüfun-
gen beizuwohnen und Einsicht in die Prüfungsakten zu nehmen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben dem Vorsitzenden übertra-
gen. 
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§ 7 

Modulverantwortlicher, Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Modulverantwortlichen, gegebenenfalls weitere 
Prüfer und Beisitzer. Als Modulverantwortliche oder Prüfer können nur solche Mitglieder 
und Angehörige der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder - in Ausnahmefällen - einer 
anderen Hochschule bestellt werden, die in dem betreffenden Studiengang als Professo-
ren, Dozenten, Privatdozenten oder durch Lehrauftrag zu selbständiger Lehre befugt sind 
oder waren. Soweit es Zweck und Eigenart der Prüfung erfordern, können auch in der be-
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden, die selbst 
mindestens einen Grad über der durch die Prüfung festzustellenden Qualifikation besitzen. 
Prüfungsleistungen werden in der Regel von mindestens einem Prüfer und einem Beisitzer 
bewertet. Zum Prüfer oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann dem Modulverantwortlichen Aufgaben der Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfung in dem von ihm zu verantwortenden Modul übertragen. 
Modulprüfungen werden vom Modulverantwortlichen oder durch einen vom Prüfungsaus-
schuss bestellten Prüfer abgenommen.  

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt sicher, dass dem Kandidaten die Na-
men der Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

(4) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 8 

Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzu-
stellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmen-
den Hochschule im wesentlichen entsprechen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des 
Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 

(2) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien, Berufsakademien und Vorgängereinrichtungen der Fachhochschulen gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 

(3) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können durch den Prüfungsausschuss aner-
kannt werden. 

(4) Im Ausland erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden im Falle der Gleichwer-
tigkeit nach Abs. 2 auch dann angerechnet, wenn sie während einer bestehenden Beur-
laubung erbracht wurden und die Beurlaubung für einen studentischen Aufenthalt im Aus-
land nach § 17 Immatrikulationsordnung Abs. 2 Nr. 2-3 der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena erfolgte. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote ein-
zubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufge-
nommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anerkennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen. 
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 § 9 Modulprüfungen 

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen (im Folgenden: Modulprüfung), die 
sich auf den Gegenstand dieses Moduls unter Einschluss der dazu notwendigen Grundla-
gen bezieht. Ist die Prüfung bestanden, werden die in der Modulbeschreibung festgelegten 
Leistungspunkte erteilt. 

(2) Die Anmeldung zur Modulprüfung hat spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn 
bzw. nach Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls zu erfolgen. Innerhalb dieser 
Zeit ist ein Rücktritt von einer Anmeldung ohne Angabe von Gründen möglich. Danach gilt 
die Anmeldung als verbindlich. Mit der Anmeldung erklärt der Kandidat, dass er die Zulas-
sungsvoraussetzungen zum Modul erfüllt. 

(3) Nach der verbindlichen Anmeldung zur Modulprüfung wird vorbehaltlich der Regelung 
in Abs. 5 zugelassen, wer 

1. für den Bachelor-Studiengang Biogeowissenschaften an der Friedrich-Schiller-
Universität immatrikuliert ist, 

2. die Zulassungsvoraussetzungen zum Modul gemäß Modulbeschreibung nachwei-
sen kann, 

3. die notwendigen Unterlagen vollständig und fristgemäß beim Modulverantwortli-
chen oder an einer von ihm bezeichneten Stelle abgeliefert hat und 

4. nicht die betreffende oder eine vergleichbare Prüfung in demselben Studiengang 
endgültig nicht bestanden hat. 

(4) Die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt durch den Modulverantwortlichen. Ein beson-
derer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zur Modulprüfung zu versagen ist. Der Stu-
dierende ist spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin darüber ortsüblich in Kenntnis zu 
setzen.

(5) Ist die Zulassung zur Modulprüfung an bestimmte Voraussetzungen gebunden, erfolgt 
die Zulassung zur Modulprüfung vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzungen. Die 
Voraussetzungen sind in den Modulbeschreibungen zu definieren. 

(6) Die Modulprüfungen können als Klausur, schriftliche Hausarbeit einschließlich einer 
verbalen und grafischen Präsentation und mündliche Prüfung oder einer Kombination der 
o. g. Prüfungsarten durchgeführt werden. In Klausuren sind Multiple-Choice-Aufgaben 
zulässig. Geeignete Arten von Prüfungsleistungen können auch in Form von Gruppenar-
beiten zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen 
muss als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und zu bewerten sein. Die 
Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei Studenten umfassen. 

(7) Die jeweilige Form der Modulprüfung bzw. ihre Kombination sind in den Modulbe-
schreibungen festzulegen und sollen mit der Ankündigung des Moduls bekannt gegeben 
werden. Eine Modulprüfung kann auch aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen. Bei 
mündlichen Prüfungsleistungen ist ein Protokoll anzufertigen, bei schriftlichen Hausarbei-
ten eine Bewertung. Protokoll  bzw. schriftliche Arbeiten und dazugehörige Gutachten sind 
mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Abschluss der Bachelor-Prüfung aufzube-
wahren. 

(8) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Kandidat nachwei-
sen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann.  

(9) Schriftliche Arbeiten können Hausarbeiten und/oder Projektberichte sein. Sie schließen 
in der Regel eine mündliche oder grafische Präsentation (Referat, Thesenverteidigung, 
Poster o.a.) ein. Der Umfang der schriftlichen Arbeiten ist in den Modulbeschreibungen 
festzulegen. 

(10) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammen-
hänge einzuordnen vermag. Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als 
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Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und Er-
gebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist 
dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(11) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden benotet. Das berufsbezogene Praktikum 
wird nicht benotet. 

§ 10 

Zusatzmodule 

Der Kandidat kann – soweit es die Möglichkeiten eines Faches zulassen – weitere Module 
absolvieren (Zusatzmodule). Das Ergebnis dieser Module wird auf Antrag des Kandidaten 
in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht einbezo-
gen.  Die Feststellung, dass es sich um ein Zusatzmodul handelt, ist bei der Meldung zum 
Modul  zu treffen.  

§ 11 Freiversuch 

(1) Bis zu zwei Modulprüfungen können als Freiversuch gewertet werden. 

(2) Eine im Rahmen eines Freiversuches erstmals nicht bestandene Modulprüfung gilt als 
nicht unternommen, wenn sie vor dem im Modulverlaufsplan und der Studienordnung vor-
geschlagenen Zeitpunkt abgelegt worden ist. Die Inanspruchnahme des Freiversuches 
muß dem Prüfungsausschuss spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses schriftlich mitgeteilt werden. 

(3) Eine im Rahmen des Freiversuches bestandene Modulprüfung kann zur Notenverbes-
serung innerhalb von 2 Monaten einmal wiederholt werden; dabei zählt das jeweils besse-
re Ergebnis. Die Absicht für eine derartige Wiederholung muß dem Prüfungsausschuss 
spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse schriftlich mitgeteilt 
werden. Kann die Frist von zwei Monaten aus Gründen, die nicht der Kandidat zu vertreten 
hat, nicht eingehalten werden, ist der nächst mögliche Termin zu wählen. 

(4) Maßgebend für die in Abs. 2 genannte Frist ist das im Studienbuch bzw. im Studenten-
ausweis ausgewiesene Fachsemester. 

§ 12 

Bachelor-Arbeit 

(1) Durch die Bachelor-Arbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbständig mit wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten. Mit der Bachelor-Arbeit wird das Studium abgeschlossen.  

(2) Die Vergabe des Themas der Bachelor-Arbeit muss beantragt werden. Das Thema 
wird von einem gemäß § 7 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfer ausgegeben 
und betreut. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der 
Bachelor-Arbeit zu machen. 

(3) Die Zulassung zur Bachelor-Arbeit ist in §13 der Prüfungsordnung geregelt. 

(4) Die Bearbeitungszeit beträgt 9 Wochen. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgegebene Frist eingehalten werden kann. Auf begründeten Antrag kann die Frist in 
Ausnahmefällen um drei Wochen verlängert werden. 

(5) Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß in drei Exemplaren im Dekanat der Chemisch-
Geowissenschaftlichen Fakultät einzureichen. 

(6)  Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten. Einer der Prüfer soll derjeni-
ge sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestellt.  Die  Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen 
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erstellt werden. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 15 vorzunehmen und schriftlich 
zu begründen.  Die Note der Bachelor-Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der bei-
den Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Weichen 
die Noten der Gutachter um mehr als 2,0 von einander, so ist ein drittes Gutachten zu 
erstellen. Dieses gilt auch, wenn ein Gutachter die Note „nicht ausreichend“ vergibt.  Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt den dritten Gutachter. Die Note der Bache-
lor-Arbeit ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten. Die Bachelor-
Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ gewertet werden, wenn mindestens zwei 
Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

(7) Die Bachelor-Arbeit kann auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe in 
Abschnitten oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermögli-
chen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 
erfüllt. 

(8) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt sowie Zitate und gedanklich Übernahmen kenntlich gemacht hat. 

(9) Wird die Bachelor-Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie gemäß § 17 Abs. 1 als 
nicht bestanden. 

(10) Eine Wiederholung der Bachelor-Arbeit ist nur einmal möglich.  

§ 13 

Zulassung zur Bachelor-Arbeit 

(1) Zur Bachelor-Arbeit Biogeowissenschaften wird zugelassen werden, wer 
1. an der Friedrich-Schiller-Universität für den Bachelor-Studiengang Biogeowissen-

schaften mindestens im dritten Studienjahr eingeschrieben ist, und 
2. den Erwerb von mindestens 120 Leistungspunkten gem. Studienordnung nachwei-

sen kann. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit ist spätestens zwei Wochen vor Beginn 
der Bachelor-Arbeit schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Dem Antrag sind bei-
zufügen: 

1. die Bescheinigung über die abgeleisteten Module und Modulprüfungen mit der 
Zahl der erworbenen Leistungspunkte und der Noten; 

2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Bachelor-Arbeit im Studien-
gang Biogeowissenschaften nicht oder endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen 
Prüfungsanspruch durch Versäumen der Wiederholungsfrist verloren hat oder ob 
er sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 Satz 1 erforderliche Unterlage 
in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen. 

(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss oder dessen Vorsitzender. 

§ 14  

Prüfungstermine und Prüfungsfristen 

(1) Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Modulprüfung soll innerhalb von 4 Wochen nach 
der letzten Prüfungsleistung des Moduls erfolgen.  

(2) Die Modulprüfungen des ersten Studienjahres sind spätestens bis zum Ende des zwei-
ten Studienjahres, die des zweiten spätestens bis zum Ende des dritten, die des dritten 
spätestens bis zum Ende des vierten Studienjahres erstmals abzulegen. Versäumt der 
Kandidat aus Gründen, die er zu vertreten hat, diese Frist, gilt die Prüfung als zum ersten 
Mal nicht bestanden. Das Recht auf Wiederholungsprüfungen bei nicht bestandenen Prü-
fungen gem. § 16 bleibt unberührt. 
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(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG verdop-
peln sich die in  Absatz 2 genannten Zeiträume, um insbesondere Berufstätigen mit min-
destens 20 Stunden und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit 
besonderen familiären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. 
Die Zulassung zum Teilzeitstudium bedarf der Zustimmung der Fakultät. 

(4) Ist die Bachelor-Arbeit nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, hat sich der 
Kandidat innerhalb von 8 Wochen zur Wiederholung der Bachelor-Arbeit zu melden. Die 
Wiederholung der Bachelor-Arbeit muss dann spätestens nach 30 weiteren Tagen begon-
nen werden. Versäumt der Kandidat diese Frist, gilt die Bachelor-Arbeit als endgültig nicht 
bestanden. 

(5) Anträge auf Anerkennung eines Härtefalls sind an den Prüfungsausschuss zu richten.  

§15 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1)  Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung von einzelnen Prüfungsleistungen werden folgende Noten 
verwendet: 
1 = sehr gut  =  eine hervorragende Leistung, 
2 = gut  =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leis-

tungen 
         liegt, 
3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
4  = ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen  
    genügt, 
5 = nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen 
    nicht mehr genügt. 

(2)  Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Erhöhen oder Erniedrigen der einzelnen Werte um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7,  
4,3,  4,7,  und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit 4,0 bewertet worden ist. 
Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen, dann errechnet sich die Note aus dem 
Durchschnitt der Noten aller dazugehörigen Prüfungsleistungen. Eine Gewichtung der Prü-
fungsleistungen ist möglich. Die Gewichtung ist in der Modulbeschreibung festzulegen.  

(4) Sind die Teilprüfungen Prüfungen über verschiedene Stoffgebiete, dann kann verlangt 
werden, dass jede Teilprüfung bestanden sein muss. Diese Regelung ist in der Modulbe-
schreibung auszuweisen. 

(5) Der Grad Bachelor of Science wird vergeben, wenn aus Pflicht- und Wahlpflichtmodu-
len gem. Studienordnung Module im Umfang von 168 Leistungspunkten sowie die Bache-
lor-Arbeit mit 12 Leistungspunkten erfolgreich bestanden sind. Die Gesamtnote wird als 
gewichtetes Mittel aller Noten der Modulprüfungen und der Bachelor-Arbeit gebildet. Dabei 
wird die Bachelor-Arbeit mit 20 %, das über die Leistungspunkte gewichtete Mittel der Mo-
dulprüfungen mit 80 % gewichtet. 
Die Note lautet: 
       Bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut 
   bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5       gut
 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5       befriedigend 
   bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0       ausreichend. 

(6) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt. 

(7) Die Gesamtnote wird um die relative Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala 
(Beschluss der KMK vom 22.10.2004) ergänzt:  
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ECTS-
Grade 

A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 % 

Erfolglose Studierende erhalten folgende Noten: 
FX Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistun-

gen anerkannt werden können. 
F Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich.  

§ 16 

Wiederholung einer Modulprüfung

(1) Eine Modulprüfung in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, die nicht bestanden ist oder als 
nicht bestanden gilt, kann zweimal wiederholt werden. Bei Modulprüfungen, die aus meh-
reren Prüfungsleistungen bestehen, sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungsleis-
tungen zu wiederholen. Wiederholungstermine legt der Prüfungsausschuss fest. Fehlver-
suche an anderen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen sind anzurechnen.  

(2) Die erste Wiederholung von Modulprüfungen ist spätestens bis zur zweiten Vorle-
sungswoche des nachfolgenden Semesters durchzuführen.  

(3) Vor einer zweiten Wiederholungsprüfung soll dem Studierenden die Möglichkeit einge-
räumt werden, das Modul zu wiederholen, wobei die bestandenen Prüfungsleistungen an-
gerechnet bleiben. Diese Möglichkeit ist jedoch auf maximal 3 Module im gesamten Stu-
diengang begrenzt.  

(4) Die zweite Wiederholung der Bachelor-Arbeit ist nicht zulässig. 

§ 17 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach 
Zulassung zur Modulprüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt 
für versäumte Abgabetermine schriftlicher Hausarbeiten. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Modulverantwortlichen oder dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit oder Unfall des Kandidaten bzw. eines von 
ihm überwiegend selbst zu versorgenden Kindes ist ein ärztliches und auf Verlagen des 
Prüfungsausschusses ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in dem die Prüfungsunfähig-
keit bescheinigt wird. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese  Prüfungsleistung als 
mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-
tungen ausschließen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses  verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. 
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§ 18 

Zeugnis 

(1) Über das erfolgreich absolvierte Studium der Biogeowissenschaften ist unverzüglich, 
möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis werden die 
Bezeichnung der absolvierten Module, die entsprechenden Leistungspunkte sowie die 
Ergebnisse (Noten) der Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie auf Antrag des Kandidaten 
auch die Zusatzmodule entsprechend § 10 aufgenommen. Zusätzlich zu den deutschen 
Noten erhalten die Absolventen eine relative Bewertung entsprechend der ECTS-
Bewertungsskala (§ 15 Abs. 7). Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letz-
te Prüfungsleistung erfolgreich erbracht worden ist. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder einem Vertreter zu unterzeichnen. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement in englischer Sprache ent-
sprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/Unesco 
ausgestellt. Auf Antrag wird dem Absolventen auch eine deutschsprachige Version des 
Diploma Supplements ausgehändigt. 

(3) Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, 
so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid.  

(4) Verlässt der Kandidat die Hochschule oder wechselt er den Studiengang, so wird ihm 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleis-
tungen und deren Bewertung enthält.  

§ 19 

Hochschulgrad und Urkunde 

(1) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Bachelor of Science, 
der im Studiengang Biogeowissenschaften erworben wurde, beurkundet. 

(2) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

§ 20 

Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die No-
ten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklä-
ren. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 21 

Einsicht in die Prüfungsakte 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt.  

§ 22 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind 
schriftlich zu erteilen und zu begründen sowie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch 
beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss nach einer Stellungnahme 
der Prüfer. 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung von Prüfern richtet, leitet der 
Prüfungsausschuss den Widerspruch den betroffenen Prüfern zur Überprüfung zu. Ändern 
die Prüfer ihre Entscheidung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Wider-
spruch ab. Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung. Sodann erlässt 
er den Widerspruchsbescheid. 

(4) Über den Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchs-
führer zuzustellen. 

§ 23 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen wie in der männlichen Form. 

§ 24 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 
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Studienordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Master of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetztes 
(ThürHG) vom 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem 
Abschluss Master of Science folgende Studienordnung; die Chemisch-Geowissenschaftliche 
Fakultät hat am 3. März 2009 die Studienordnung beschlossen, und die Biologisch-
Pharmazeutische Fakultät hat am 4. März 2009 der Studienordnung zugestimmt.  

Der Rektor hat die Studienordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 

§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Zulassungsvoraussetzungen  
§ 3  Studiendauer 
§ 4  Studienbeginn 
§ 5  Ziel des Studiums 
§ 6  Aufbau des Studiums 
§ 7  Umfang und Inhalte des Studiums 
§ 8  Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 9  Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 
§ 10  Studienfachberatung 
§ 11  Gleichstellungsklausel 
§ 12  Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums im konsekutiven Stu-
diengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Master of Science (abgekürzt: "M. Sc.") 
auf der Grundlage der zugehörigen Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 2 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Abschluss Bachelor of Science im konsekutiven Studiengang Biogeowissenschaften 
an der Friedrich-Schiller-Universität berechtigt grundsätzlich zur Aufnahme des Studiums im 
Master-Studiengang Biogeowissenschaften. 

(2) Bewerber mit Hochschulabschlüssen in verwandten Studiengängen werden dann zuge-
lassen, wenn der Abschluss gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit wird in der Einzelfallprü-
fung durch den Prüfungsausschuss festgestellt. Bei der Einzelfallprüfung werden die Inhalte 
und Noten des Hochschulabschlusses, die Studienzeiten, der Werdegang und die Motivation 
des Bewerbers sowie gegebenenfalls zusätzliche Aktivitäten im Umweltbereich berücksich-
tigt. Eine Zulassung mit Auflagen ist in Ausnahmefällen möglich. 

(3) Die Zahl der Zulassungen ist begrenzt. Es erfolgt eine Auswahl nach folgenden Kriterien 
in der Rangfolge: 1. Abschlussnote, 2. Praxiserfahrung, 3. Motivation.  

(4) Für das Studium sind ausreichende Kenntnisse in der englischen Sprache unverzichtbar. 
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§ 3 

Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst einschließlich der Zeit für die Master-Arbeit zwei Jahre.  

(2) Die Master-Arbeit muss spätestens 6 Wochen, nachdem 90 Leistungspunkte (LP) er-
reicht wurden, begonnen werden. Näheres regeln § 11 und § 12 der Prüfungsordnung. 

§ 4 

Studienbeginn 

Das Studium beginnt im Wintersemester. 

§ 5 

Ziel des Studiums 

(1) Ziel des Master-Studiengangs Biogeowissenschaften ist es, die im Bachelor-Studiengang 
erworbenen Grundkenntnisse über die im Geo- und Biosystem ablaufenden Prozesse we-
sentlich zu vertiefen und die methodischen Ansätze zur Analyse und Beurteilung der Wech-
selwirkungen zwischen den Systemen zu erlernen und anzuwenden. Die Studierenden wer-
den damit befähigt, interdisziplinär und fachübergreifend zu denken und eigenständig an der 
Schnittstelle von Geo- und Biowissenschaften zu arbeiten.  

(2) Der Master-Studiengang widmet sich im Besonderen der Integration von Geowissen-
schaften und Mikrobiologie und befasst sich mit Prozessmechanismen, -abläufen und -
zusammenhängen in naturnahen und natürlichen Systemen. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
zeitlich und räumlich unterschiedlichen mikrobiologischen, molekulargenetischen, geologi-
schen, geochemischen, mineralogischen, bodenkundlichen und geoökologischen Interaktio-
nen zwischen Geo-, Bio- und Hydrosphäre. Entsprechend dem interdisziplinären Gedanken 
des Master-Studiengangs Biogeowissenschaften werden die unterschiedlichen Arbeitsan-
sätze der beteiligten Teildisziplinen in praktischen Projektarbeiten eingeübt und zusammen-
geführt. Zu den zu vermittelnden Schlüsselqualifikationen zählen ebenso die eigenständige 
Konzeption und Durchführung von wissenschaftlichen Projekten und die Dokumentation und 
Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse in Wort und Schrift (insbesondere in englischer 
Sprache). 

(3) Das Studium ist konsekutiv aufgebaut, berufsqualifizierend und forschungsorientiert. Es 
stellt die Voraussetzung für ein mögliches anschließendes Promotionsstudium dar. Die Ab-
solventen qualifizieren sich deshalb insbesondere für die wissenschaftliche Laufbahn. Die 
gegenwärtigen Fortschritte an der Schnittstelle molekularbiologischer und geowissenschaft-
licher Forschung zeigen aber ebenso, dass auf dem Gebiet der Biogeowissenschaften ein 
großes Innovationspotenzial für den außeruniversitären Arbeitsmarkt besteht. Die Transfe-
rierung und Umsetzung grundlegender biogeowissenschaftlicher Erkenntnisse in die prakti-
sche Anwendung wird deshalb von fundamentaler Bedeutung für die Lösung aktueller Um-
weltprobleme sein. Entsprechend der breiten Ausbildung und den vielfältigen Spezialkennt-
nissen reichen die Arbeitsfelder des Biogeowissenschaftlers von der Altlastensanierung, 
Bioremediation, Agrar- und Forstwirtschaft über die Umweltanalytik und den Naturschutz bis 
hin zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zum Öko-Auditing, Umweltmanagement und Umwelt-
bildung. Weitere mögliche Arbeitsgebiete sind Gewässerschutz, Bodenschutz, Ökoau-
dit/Umweltmanagement, betrieblicher Umweltschutz, Beratung für Verbände, Politik und 
Wirtschaft. 

§ 6 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module setzen sich aus Vorlesun-
gen, Seminaren, Übungen, Praktika, Geländeseminaren, Exkursionen, Projektarbeiten, Tuto-
rien, Laborübungen, Kolloquien, selbständigen Studien und Prüfungen zusammen. Jedes 
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Modul ist eine Lehr- und Prüfungseinheit. Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Se-
mester. 

(2) Das Studium umfasst eine Gesamtleistung von 120 Leistungspunkten nach dem Europe-
an Credits Transfer System (ECTS). Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. 

(3) Die Anrechnung von im Ausland erworbenen Modulen ist möglich und erwünscht. Insbe-
sondere das zweite Fachsemester wird hierfür empfohlen. Über die Gleichwertigkeit der im 
Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungssausschuss 
nach Absprache mit dem Modulverantwortlichen. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen bereit zu stellen. 

§ 7 

Umfang und Inhalte des Studiums 

(1) Die Module des ersten Studienjahres dienen der Vorbereitung auf eigenständige Projekt-
arbeiten und dem Erlernen der Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse. Das erste Stu-
dienjahr umfasst Pflichtmodule mit insgesamt 24 Leistungspunkten und Wahlpflichtmodule 
mit 36 Leistungspunkten: 
Pflichtmodule 
• Angewandte Umweltwissenschaften (2 LP)    
• Biogeowissenschaftliches Geländeseminar (6 LP)    
• Biomineralogie (5 LP) 
• Bioremediation (6 LP) 
• Geomikrobiologie/Aquatische Mikrobiologie (5 LP) 
Wahlpflichtmodule 
• Biotechnologie/Angewandte Mikrobiologie (6 LP) 
• Bodenkunde (6 LP)  
• Bodenmikrobiologie (6 LP) 
• Chemische Ökologie (6 LP) 
• Geochemische Stoffkreisläufe (2 LP) 
• Hydrogeologische Modellierung (6 LP) 
• Mikrobielle Ökologie (6 LP) 
• Ökometrie/Geostatistik (6 LP) 
• Phytopathologie (6 LP) 
• Sedimentologie und Tonmineralogie (6 LP) 
• Stabile Umweltisotope (5 LP) 
• Umwelt-/Energierecht (5 LP) 
• Umweltseminar (2 LP) 

(2) Das zweite Studienjahr dient der eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit in 2 Projekt-
modulen (jeweils 15 LP) und der Abfassung der Master-Arbeit (30 LP). Die beiden Projektar-
beiten müssen in zwei unterschiedlichen Teilgebieten des Master-Studiengangs Biogeowis-
senschaften belegt werden. 

(3) Über die Untergliederung der Fächer in Module sowie die den Modulen zugehörigen 
Leistungspunkte informieren die Modulbeschreibungen im Modulkatalog. Die Modulbe-
schreibungen informieren weiterhin über den Modulverantwortlichen, über die Vorausset-
zungen zur Teilnahme am Modul, das Arbeitsvolumen, die Lern- und Arbeitsformen sowie 
die Prüfungsanforderungen und -formen. 

§ 8 

Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Über Art und Umfang sowie die Anforderungen der Studien- und Prüfungsleistung gem. 
Prüfungsordnung informieren die Modulbeschreibungen. Sie sind von dem verantwortlichen 
Lehrenden spätestens zu Beginn des Moduls auch bekannt zu geben. 



�������	�
����������������

336  

(2) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden gemäß § 9 Abs. 11 der Prüfungsordnung be-
notet und gehen gem. § 14 Abs. 5 über die Leistungspunkte gewichtet in die Abschlussnote 
ein. 

§ 9 

Zulassung zu Studienabschnitten und zu einzelnen Modulen 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung sind in den Modulbeschreibungen angegeben. Bei 
folgenden Modulen sind Zulassungsvoraussetzungen zu beachten: 
Modulcode Modulname Zulassungsvoraussetzung 
MBGW 2.2.3 Mikrobielle Ökologie MBGW 1.4 Geomikrobiologie/Aquatische Mikrobiolo-

gie 
MBGW 4.1 Master of Science-Arbeit Mindestens 60 LP aus dem Masterstudium Biogeo-

wissenschaften, Anmeldung 

(2) Für einzelne Wahlpflichtmodule kann die Teilnehmerzahl beschränkt werden, wenn die-
ses aus sachlichen Gründen, insbesondere auf Grund der räumlichen und apparativen Aus-
stattung geboten ist. 

§ 10 

Studienfachberatung 

(1) Die Studienfachberatung wird durch Mentoren durchgeführt und soll die individuelle Stu-
dienplanung unterstützen. Der Prüfungsausschuss befindet über die Benennung der Mento-
ren. 

(2) Für nicht fachspezifische Studienprobleme steht die Zentrale Studienberatung der Fried-
rich-Schiller-Universität zur Verfügung. 

§ 11 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen und in der männlichen Form. 

§ 12 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität
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Prüfungsordnung 

der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät 

für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Master of Science 

vom 9. März 2009 

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Hochschulgesetzes 
(ThürHG) 21. Dezember 2006 (GVBl. S. 601), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. 
Juli 2008 (GVBl. S. 243), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgende Prüfungs-
ordnung für den Studiengang Biogeowissenschaften mit dem Abschluss Master of Science; 
die Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät hat am 3. März 2009 die Prüfungsordnung 
beschlossen und die Biologisch-Pharmazeutische Fakultät hat am 4. März 2009 der Prü-
fungsordnung zugestimmt.  
Der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität hat die Ordnung am 9. März 2009 genehmigt. 

Inhalt 

§ 1 Master-Prüfungen 
§ 2 Hochschulgrad 
§ 3 Regelstudienzeit  
§ 4 Gliederung des Studiums 
§ 5 Modulkatalog 
§ 6 Prüfungsausschuss 
§ 7 Modulverantwortlicher, Prüfer und Beisitzer  
§ 8 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  
§ 9 Modulprüfungen 
§ 10 Zusatzmodule 
§ 11 Master-Arbeit 
§ 12 Zulassung zur Master-Arbeit 
§ 13 Prüfungstermine und Prüfungsfristen 
§ 14 Bewertung der Modulprüfungen, Bildung der Noten  
§ 15 Wiederholung einer Modulprüfung 
§ 16 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
§ 17 Zeugnis 
§ 18 Hochschulgrad und Urkunde 
§ 19 Ungültigkeit von Prüfungen 
§ 20 Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 21 Widerspruchsverfahren 
§ 22 Gleichstellungsklausel 
§ 23 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen  

§ 1 

Master-Prüfungen 

(1) Durch die Prüfungen im Master-Studiengang Biogeowissenschaften sollen die Studie-
renden nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des interdisziplinären Studienfaches 
vertieft haben und die erlernten wissenschaftliche Erkenntnisse anwenden und umsetzen 
können. Sie weisen damit die für die berufliche Tätigkeit notwendigen Fachkenntnisse 
nach. 

(2) Die Prüfungen gliedern sich in 
1. studienbegleitende Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (Modulprüfungen) so-
wie in 
2. die Master-Arbeit.  

§ 2 

Hochschulgrad 
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Es wird der Hochschulgrad „Master of Science" (abgekürzt: „M.Sc.") im Studiengang Bio-
geowissenschaften verliehen. Durch die Prüfungen im Master-Studiengang sollen die Stu-
dierenden nachweisen, dass sie zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit in dem in-
terdisziplinären Studienfach befähigt sind. 

§ 3 

Regelstudienzeit  

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zwei Studienjahre, in denen insgesamt 120 Leistungs-
punkte (LP) zu erwerben sind. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben. Für 
die Vergabe eines Leistungspunktes wird eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Prä-
senz- und Selbststudium von 25 - 30 Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelas-
tung für Studien- und Prüfungsleistungen darf pro Studienjahr einschließlich der vorle-
sungsfreien Zeit 1800 Stunden nicht überschreiten. 

(2) Lehrangebot und Studienplan sind so gestaltet, dass alle Lehrveranstaltungen, an de-
nen die Studierenden teilzunehmen haben, in der Regelstudienzeit besucht werden kön-
nen und die Master-Arbeit in der Regelstudienzeit angefertigt werden kann. 

(3) Folgende Zeiten werden nicht auf die Regelstudienzeit nach Abs. 1 angerechnet, wenn 
einem begründeten Antrag auf Beurlaubung stattgegeben worden ist: 
• Zeiten des Mutterschutzes und der Gewährung von Elternzeit, 
• Zeiten des Wehr- und Ersatzdienstes, 
• Zeiten, während derer der Studierende wegen längerer, durch ärztliches Attest nach-

gewiesener schwerer Krankheit am Studium gehindert war, 
• Zeiten eines studienbedingten Auslandsaufenthaltes, 
• Zeiten, während derer der Studierende als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgeschrie-

benen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Universität tätig war. 
Genaueres regelt die Immatrikulationsordnung der Friedrich-Schiller-Universität. Anträge 
auf Beurlaubung sind an das Studentensekretariat zu richten. Der Prüfungsausschuss 
berät in Anerkennungsfragen oder in Härtefällen. 

(4) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4 ThürHG beträgt die 
Regelstudienzeit vier Studienjahre, um insbesondere Berufstätigen mit mindestens 20 Stun-
den und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit besonderen fami-
liären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. Die Zulassung zum 
Teilzeitstudium bedarf der Zustimmung des Prüfungsausschusses.  

§ 4 

Gliederung des Studiums 

(1) Das Studienangebot ist modular aufgebaut. Einzelne Module werden durch unter-
schiedliche Lern- und Arbeitsformen wie Vorlesungen, Seminare, praktische Übungen, 
Gelände-/Feldarbeiten, selbständige Studien, Projektarbeit und Prüfungen gebildet. Jedes 
Modul bildet eine Lern- und Prüfungseinheit, die mit dem Ergebnis auf dem Zeugnis do-
kumentiert wird. Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester. 

(2) Mit der Master-Arbeit wird das Studium beendet. Ist sie erfolgreich abgeschlossen, 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(3) Nähere Angaben zum Ziel des Studiums, zur Untergliederung des Fachstudiums Bio-
geowissenschaften in Module sowie die den Modulen zugehörigen Leistungspunkte sind 
der Studienordnung und den Modulbeschreibungen zu entnehmen. 
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§ 5 

Modulkatalog 

(1) Es wird ein Modulkatalog beschlossen, der aus den Modulbeschreibungen und einem 
Modulverlaufsplan besteht. Der Modulkatalog ist jeweils rechtzeitig zu Studienjahresbeginn 
zumindest elektronisch bekannt zu geben. 

(2) Die Modulbeschreibung informiert über Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, die 
Voraussetzungen zur Teilnahme, die Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunk-
ten, die Lern- und Arbeitsformen sowie die Art der Prüfungsleistungen und deren Gewich-
tung für die Modulnote. Die Modulbeschreibung informiert weiterhin über die Häufigkeit des 
Angebotes des Moduls sowie über Arbeitsaufwand und Dauer. 

§ 6 

Prüfungsausschuss 

(1) Zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus 
Mitgliedern der Biologisch-Pharmazeutischen und Chemisch-Geowissenschaftlichen Fa-
kultäten ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm gehören vier Vertreter der Gruppe der Pro-
fessoren, zwei Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und ein Student, der für 
diesen Studiengang eingeschrieben ist, an. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertreter werden vom jeweili-
gen Fakultätsrat bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt i. 
d. R. zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes i. d. R. ein Jahr.  

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darun-
ter das für den Vorsitz gewählte Mitglied oder sein Vertreter, anwesend ist. Der Prüfungs-
ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des für den Vorsitz gewählten Mitgliedes den Ausschlag. 
Das studentische Mitglied wirkt bei der Bewertung oder Anrechnung von Studien- und Prü-
fungsleistungen nicht mit.  

(3) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.  

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist 
insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen.  

(6) Der Prüfungsausschuss berichtet an den Rat der Fakultäten über die Entwicklung der 
Prüfungen und der Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung  
und der Prüfungsordnung. Er evaluiert jährlich den Studienplan und passt ihn neuen Erfor-
dernissen aus Wissenschaft und Berufspraxis an. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses  haben das Recht, der Abnahme von Prüfun-
gen beizuwohnen und Einsicht in die Prüfungsakten zu nehmen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben dem Vorsitzenden übertra-
gen. 

§ 7 

Modulverantwortlicher, Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Modulverantwortlichen, gegebenenfalls weitere 
Prüfer und Beisitzer. Als Modulverantwortliche oder Prüfer können nur solche Mitglieder 
und Angehörige der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder - in Ausnahmefällen - einer 
anderen Hochschule bestellt werden, die in dem betreffenden Studiengang als Professo-
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ren, Dozenten, Privatdozenten oder durch Lehrauftrag zu selbständiger Lehre befugt sind 
oder waren. Soweit es Zweck und Eigenart der Prüfung erfordern, können auch in der be-
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden, die selbst 
mindestens einen Grad über der durch die Prüfung festzustellenden Qualifikation besitzen. 
Prüfungsleistungen werden in der Regel von mindestens einem Prüfer und einem Beisitzer 
bewertet. Zum Prüfer oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann dem Modulverantwortlichen Aufgaben der Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfung in dem von ihm zu verantwortenden Modul übertragen. 
Modulprüfungen werden vom Modulverantwortlichen oder durch einen von ihm bestellten 
Prüfer abgenommen. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.  

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt sicher, dass dem Kandidaten die Na-
men der Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

(4) Die Prüfer und Beisitzer sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 8 

Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen 
werden anerkannt, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustel-
len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmenden Hoch-
schule im wesentlichen entsprechen. Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes 
erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschul-
partnerschaften zu beachten. Werden im Rahmen eines Austauschprogramms im Ausland 
Studienleistungen erbracht, so werden diese auf der Grundlage eines vorher abzustimmen-
den Learning Agreements anerkannt. 

(2) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien, Berufsakademien und Vorgängereinrichtungen der Fachhochschulen gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 

(3) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können durch den Prüfungsausschuss aner-
kannt werden. 

(4) Im Ausland erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden im Falle der Gleichwer-
tigkeit nach Abs. 2 auch dann angerechnet, wenn sie während einer bestehenden Beur-
laubung erbracht wurden und die Beurlaubung für einen studentischen Aufenthalt im Aus-
land nach § 17 Immatrikulationsordnung Abs. 2 Nr. 2-3 der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena erfolgte. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote ein-
zubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden" aufge-
nommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im Zeugnis ist zulässig. 

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anerkennung. Der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vor-
zulegen. 

§ 9 Modulprüfungen 

(1) Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen (im Folgenden: Modulprüfung), die 
sich auf den Gegenstand dieses Moduls unter Einschluss der dazu notwendigen Grundla-
gen bezieht. Ist die Prüfung bestanden, werden die in der Modulbeschreibung festgelegten 
Leistungspunkte erteilt. 
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(2) Die Anmeldung zur Modulprüfung hat spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn 
bzw. nach Beginn der ersten Lehrveranstaltung des Moduls zu erfolgen. Innerhalb dieser 
Zeit kann die Anmeldung ohne Angabe von Gründen zurück gezogen werden. Danach gilt 
die Anmeldung als verbindlich. Mit der Anmeldung erklärt der Kandidat, dass er die Zulas-
sungsvoraussetzungen zum Modul erfüllt. 

(3) Nach der verbindlichen Anmeldung zur Modulprüfung wird vorbehaltlich der Regelung 
in Abs. 5 zugelassen, wer 

1. für den Master-Studiengang Biogeowissenschaften an der Friedrich-Schiller-
Universität immatrikuliert ist, 
2. die Zulassungsvoraussetzungen zum Modul gemäß Modulbeschreibung nachwei-
sen kann, 
3. die notwendigen Unterlagen vollständig und fristgemäß beim Modulverantwortli-
chen oder an einer von ihm bezeichneten Stelle abgeliefert hat und 
4. nicht die betreffende oder eine vergleichbare Prüfung in demselben Studiengang 
endgültig nicht bestanden hat. 

(4) Die Zulassung zur Modulprüfung erfolgt durch den Modulverantwortlichen. Ein beson-
derer Bescheid ergeht nur, falls die Zulassung zur Modulprüfung zu versagen ist. Der Stu-
dierende ist spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin darüber ortsüblich in Kenntnis zu 
setzen.  

(5) Ist die Zulassung zur Modulprüfung an bestimmte Voraussetzungen gebunden, erfolgt 
die Zulassung zur Modulprüfung vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzungen. Die 
Voraussetzungen sind in den Modulbeschreibungen zu definieren. 

(6) Die Modulprüfungen können als Klausur, schriftliche Hausarbeit einschließlich einer 
verbalen und grafischen Präsentation und mündliche Prüfung, experimentelle Arbeit oder 
einer Kombination der o. g. Prüfungsarten durchgeführt werden. In Klausuren sind Multip-
le-Choice-Aufgaben zulässig. Geeignete Arten von Prüfungsleistungen können auch in 
Form von Gruppenarbeiten zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen muss als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und zu 
bewerten sein. Die Gruppe sollte in der Regel nicht mehr als drei Studenten umfassen. 

(7) Die jeweilige Form der Modulprüfung bzw. ihre Kombination sind in den Modulbe-
schreibungen festzulegen und sollen mit der Ankündigung des Moduls bekannt gegeben 
werden. Eine Modulprüfung kann auch aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen. Bei 
mündlichen Prüfungsleistungen ist ein Protokoll anzufertigen, bei schriftlichen Hausarbei-
ten eine Bewertung. Protokoll bzw. schriftliche Arbeiten und dazugehörige Gutachten sind 
mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Abschluss des Studiums aufzubewahren. 

(8) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Kandidat nachwei-
sen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann.  

(9) Schriftliche Arbeiten können Hausarbeiten und/oder Projektberichte sein. Sie schließen 
in der Regel eine mündliche oder grafische Präsentation (Referat, Thesenverteidigung, 
Poster o.a.) ein. Der Umfang der schriftlichen Arbeiten ist in den Modulbeschreibungen 
festzulegen. 

(10) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, dass er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammen-
hänge einzuordnen vermag. Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als 
Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und Er-
gebnisse der mündlichen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist 
dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

(11) Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden benotet. 
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§ 10 

Zusatzmodule 

Der Kandidat kann – soweit es die Möglichkeiten eines Faches zulassen – weitere Module 
absolvieren (Zusatzmodule). Das Ergebnis dieser Module wird auf Antrag des Kandidaten 
in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht einbezo-
gen. Die Feststellung, dass es sich um ein Zusatzmodul handelt, ist bei der Meldung zum 
Modul zu treffen.  

§ 11 

Master-Arbeit 

(1) Durch die Master-Arbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach mit wissenschaftlichen Me-
thoden selbständig zu bearbeiten. Mit der Master-Arbeit wird das Studium abgeschlossen.  

(2) Die Vergabe des Themas der Master-Arbeit muß beantragt werden. Das Thema wird 
von einem gemäß § 7 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfer ausgegeben und 
betreut. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Master-
Arbeit zu machen. 

(3) Die Zulassung zur Master-Arbeit ist in §12 der Prüfungsordnung geregelt. 

(4) Die Bearbeitungszeit beträgt 6 Monate. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung 
vorgegebene Frist eingehalten werden kann. Auf begründeten Antrag kann die Frist in 
Ausnahmefällen um drei Monate verlängert werden. 

(5) Die Master-Arbeit ist fristgemäß in drei Exemplaren im Dekanat der Chemisch-
Geowissenschaftlichen Fakultät einzureichen. 

(6) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten. Einer der Prüfer soll derjenige 
sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses bestellt. Die Gutachten sollen innerhalb von sechs Wochen erstellt 
werden. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 14 vorzunehmen und schriftlich zu 
begründen.  Die Note der Master-Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Weichen die 
Noten der Gutachter um mehr als 2,0 von einander ab, so ist ein drittes Gutachten zu 
erstellen. Dieses gilt auch, wenn ein Gutachter die Note „nicht ausreichend“ vergibt.  Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt den dritten Gutachter. Die Note der Master-
Arbeit ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten. Die Master-Arbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ gewertet werden, wenn mindestens zwei Noten 
„ausreichend“ oder besser sind. 

(7) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt sowie Zitate und gedanklich Übernahmen kenntlich gemacht hat. 

(8) Wird die Master-Arbeit nicht fristgerecht abgeliefert, gilt sie gemäß § 16 Abs. 1 als nicht 
bestanden. 

(9) Eine Wiederholung der Master-Arbeit ist nur einmal möglich.  

§ 12 

Zulassung zur Master-Arbeit 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit kann gestellt werden, wenn mindestens 60 
LP erworben worden sind. Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit ist spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Master-Arbeit schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
Dem Antrag sind beizufügen: 

1. die Bescheinigung über die abgeleisteten Module und Modulprüfungen mit der Zahl 
der erworbenen Leistungspunkte und der Noten; 
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2. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Master-Arbeit im Studiengang 
Biogeowissenschaften nicht oder endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen Prü-
fungsanspruch durch Versäumen der Wiederholungsfrist verloren hat oder ob er sich 
in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(2) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 Satz 1 erforderliche Unterlage 
in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss oder dessen Vorsitzender. 

§ 13  

Prüfungstermine und Prüfungsfristen 

(1) Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Modulprüfung soll innerhalb von 4 Wochen nach 
der letzten Prüfungsleistung des Moduls erfolgen.  

(2) Die Modulprüfungen des ersten Studienjahres sind spätestens bis zum Ende des zwei-
ten Studienjahres erstmals abzulegen. Versäumt der Kandidat aus Gründen, die er zu ver-
treten hat, diese Frist, gilt die Prüfung als zum ersten Mal nicht bestanden. Das Recht auf 
Wiederholungsprüfungen bei nicht bestandenen Prüfungen gem. § 15 bleibt unberührt. 

(3) Für Studierende im Rahmen eines Teilzeitstudiums nach § 42 Abs. 4ThürHG verdop-
peln sich die in Absatz 2 genannten Zeiträume, um insbesondere Berufstätigen mit min-
destens 20 Stunden und höchstens 25 Stunden Wochenarbeitszeit oder Studierenden mit 
besonderen familiären Verpflichtungen das Studium des Studiengangs zu ermöglichen. 
Die Zulassung zum Teilzeitstudium bedarf der Zustimmung der Fakultät. 

(4) Ist die Master-Arbeit nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, hat sich der 
Kandidat innerhalb von 8 Wochen zur Wiederholung zu melden. Die Wiederholung der 
Master-Arbeit muss dann spätestens nach 30 weiteren Tagen begonnen werden. Ver-
säumt der Kandidat diese Frist, gilt die Master-Arbeit als endgültig nicht bestanden. 

(5) Anträge auf Anerkennung eines Härtefalls sind an den Prüfungsausschuss zu richten.  

§14 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung von einzelnen Prüfungsleistungen werden folgende Noten 
verwendet: 
1 = sehr gut  =  eine hervorragende Leistung, 
2 = gut  =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Leis-

tungen 
         liegt, 
3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
4  = ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen  
    genügt, 
5 = nicht bestanden =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen 
    nicht mehr genügt. 

(2) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Erhöhen oder Erniedrigen der einzelnen Werte um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7,  
4,3,  4,7,  und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit 4,0 bewertet worden ist. 
Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen, dann errechnet sich die Note aus dem 
Durchschnitt der Noten aller dazugehörigen Prüfungsleistungen. Eine Gewichtung der Prü-
fungsleistungen ist möglich. Die Gewichtung ist in der Modulbeschreibung festzulegen.  
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(4) Sind die Teilprüfungen Prüfungen über verschiedene Stoffgebiete, dann kann verlangt 
werden, dass jede Teilprüfung bestanden sein muss. Diese Regelung ist in der Modulbe-
schreibung auszuweisen. 

(5) Der Grad Master of Science wird vergeben, wenn aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen 
und der Master-Arbeit insgesamt 120 Leistungspunkte erreicht wurden. Die Gesamtnote 
wird als gewichtetes Mittel aller Noten der Modulprüfungen und der Master-Arbeit gebildet. 
Dabei wird die Master-Arbeit mit 50 %, das über die Leistungspunkte gewichtete Mittel der 
Modulprüfungen mit 50 % gewichtet. 
Die Note lautet: 
       Bei einem Durchschnitt bis 1,5  sehr gut 
   bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5       gut
 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5       befriedigend 
   bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0       ausreichend. 

(6) Bei der Bildung der Modulnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma unter Vernachlässigung aller weiteren Stellen berücksichtigt. 

(7) Die Gesamtnote wird um die relative Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala 
(Beschluss der KMK vom 22.10.2004) ergänzt:  

ECTS-
Grade 

A die besten 10 % 
B die nächsten 25 % 
C die nächsten 30 % 
D die nächsten 25 % 
E die nächsten 10 % 

Erfolglose Studierende erhalten folgende Noten: 
FX Nicht bestanden – es sind Verbesserungen erforderlich, bevor die Leistun-

gen anerkannt werden können. 
F Nicht bestanden – es sind erhebliche Verbesserungen erforderlich.  

§15 

Wiederholung einer Modulprüfung 

 (1) Eine Modulprüfung in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, die nicht bestanden ist oder als 
nicht bestanden gilt, kann zweimal wiederholt werden. Bei Modulprüfungen, die aus meh-
reren Prüfungsleistungen bestehen, sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungsleis-
tungen zu wiederholen. Wiederholungstermine legt der Prüfungsausschuss fest. Fehlver-
suche an anderen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen sind anzurechnen.  

(2) Die erste Wiederholung von Modulprüfungen ist spätestens bis zur zweiten Vorle-
sungswoche des nachfolgenden Semesters durchzuführen.  

(3) Vor einer zweiten Wiederholungsprüfung soll dem Studierenden die Möglichkeit einge-
räumt werden, das Modul zu wiederholen, wobei die bestandenen Prüfungsleistungen an-
gerechnet bleiben. Diese Möglichkeit ist jedoch auf maximal 2 Module im gesamten Stu-
diengang begrenzt.  

(4) Die zweite Wiederholung der Master-Arbeit ist nicht zulässig. 

§ 16 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach 
Zulassung zur Modulprüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt 
für versäumte Abgabetermine schriftlicher Hausarbeiten. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Modulverantwortlichen oder dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt 
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und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit oder Unfall des Kandidaten bzw. eines von 
ihm überwiegend selbst zu versorgenden Kindes ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
Prüfungsausschusses ein amtsärztliches Attest vorzulegen, in dem die Prüfungsunfähig-
keit bescheinigt wird. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt diese Prüfungsleistung als 
mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer bzw. Aufsichtführenden von der 
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-
tungen ausschließen. 

(4) Der Kandidat kann innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses  verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs. 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsaus-
schuss überprüft werden. 

§ 17 

Zeugnis 

(1) Über das erfolgreich absolvierte Studium der Biogeowissenschaften ist unverzüglich, 
möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis werden die 
Bezeichnung der absolvierten Module, die entsprechenden Leistungspunkte sowie die 
Ergebnisse (Noten) der Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie auf Antrag des Kandidaten 
auch die Zusatzmodule entsprechend § 10 aufgenommen. Zusätzlich zu den deutschen 
Noten erhalten die Absolventen eine relative Bewertung entsprechend der ECTS-
Bewertungsskala (§ 14 Abs. 7). Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letz-
te Prüfungsleistung erfolgreich erbracht worden ist. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder einem Vertreter zu unterzeichnen. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement in englischer Sprache ent-
sprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/Unesco 
ausgestellt. Auf Antrag wird dem Absolventen auch eine deutschsprachige Version des 
Diploma Supplements ausgehändigt. 

(3) Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, 
so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid.  

(4) Verlässt der Kandidat die Hochschule oder wechselt er den Studiengang, so wird ihm 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleis-
tungen und deren Bewertung enthält.  

§ 18 

Hochschulgrad und Urkunde 

(1) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses 
ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades Master of Science, der 
im Studiengang Biogeowissenschaften erworben wurde, beurkundet. 

(2) Die Urkunde wird vom Dekan der Fakultät und dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

§ 19 

Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei der Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die No-
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ten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklä-
ren. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 20 

Einsicht in die Prüfungsakte 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Prüfungsleistung 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt.  

§ 21 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind 
schriftlich zu erteilen und zu begründen sowie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch 
beim Prüfungsausschuss eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss nach einer Stellungnahme 
der Prüfer. 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Entscheidung von Prüfern richtet, leitet der 
Prüfungsausschuss  den Widerspruch den betroffenen Prüfern zur Überprüfung zu. Än-
dern die Prüfer ihre Entscheidung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem 
Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung. Sodann 
erlässt er den Widerspruchsbescheid. 

(4) Über den Widerspruch soll zum nächstmöglichen Termin entschieden werden. Soweit 
dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Widerspruchsbescheid ist dem Widerspruchs-
führer zuzustellen. 

§ 22 

Gleichstellungsklausel 

Status- und Funktionsbezeichnungen nach dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der 
weiblichen wie in der männlichen Form. 
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§ 23 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-
Schiller-Universität Jena zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

(2) Die Ordnung gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ferner für alle Studierenden, die ihr 
Studium bereits vor diesem Zeitpunkt aufgenommen haben. Leistungen, die von diesen Stu-
dierenden bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung in ihrem Studium erbracht 
wurden, werden anerkannt. 

Jena, 9. März 2009 

Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der 
Friedrich-Schiller-Universität 


